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Grüningen, 17.11.2025

Konkurs Sibatec AGn Sennweidstrasse {d, 8608 Bubikon, Fabrik Sennweid,
cHE-205.251.220
Konku rseröffnung: 24.07.2025

Kollokationsverfügung Nr. I
Forderungseingabe Nr. 2
(Hinweis: Zinstermine monatlich im Voraus)

Gläubiger: SIBATEC lmmobilien AG, Sackstrasse 16a, 8342 Wernetshausen,
Ref.: --

Sehr geehrtg Damen und Herren

Wir haben zu der von lhnen angemeldeten Forderung von

CHF 259'255.70, Forderung Nr. 2,

nachstehende Verfügung getroffen :

Retentionsgesiche rte Ansprü che

1. Von den angemeldeten Ansprüchen werden als retentionsgesicherte, unbedingte Forde-
rung anerkannt und zugelassen:

CH F 74'339.05 Mietzinsforderung
für die Zeit vom 01.12.2024 Ois Zq.Ol.2025 (Konkurseröffnung), nebst 5 o/o Zins.

2. Von den angemeldeten Ansprüchen werden in analoger Anwendung von Art. 210 SchKG als
retentionsgesicherte, bedingte Forderung anerkannt und zugelassen:

CHF 1 85'500.20 Mietzinsforderung
für die Zeit vom 25.07 .2025 bis 31 .01 .2026, nebst 5 o/o Zins.
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Konkursamt Grüningen
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3 lm Weiteren wird eine Pfandausfallforderung pro memoria, in der 3. Klasse kolloziert.

Nach der Pfandverwertung wird der effektive Ausfaltbetrag berechnet und dem Kollokations-
plan nachgetragen (Arl.219 Abs. 4 SchKG).

Bedingung:
Der Gläubiger (und Vermieter) muss sich an diese Forderungen anrechnen lassen, was er an
Auslagen erspart und durch anderweitige Venvendung der Sache gewinnt oder absichtlich zu
gewinnen unterlassen hat (Art. 264 Abs. 3 OR).

Der Gläubiger ist insbesondere verpflichtet, einen Ersatzmieter zu suchen, um so den Schaden
möglichst gering zu halten. Vor der Verteilung und Ausrichtung eines Treffnisses hat er
der Konkursvenrualtung deshalb schriftlich mitzuteilen, ob bei ihm solche Reduktionsgründe
zutreffen, gegebenenfalls in welchem Umfang und welche Suchbemühungen er für einen ge-
eigneten E rsatzmieter getroffen hat.

Die zugelassene Forderung vermindert sich entsprechend. Erst nachdem die Konkursverwal-
tung im Besitz dieser Abrechnung ist,'wird ein Konkursbetreffnis ausbezahlt (und ein allfälliger
Verlustschein ausgestellt). Dies gilt jedoch nur, sofern und soweit der Venrvertungserlös der
Retentionsobjekte nach Deckung der rückständigen retentionsgesicherten Forderungen (Ait.
268 Abs. 1 OR) auch die Mietzinse deckt, die seit Konkurseröffnung entstehen werden.

4, Das Retentionsrecht wird an den nachbezeichneten Gegenständen des Konkursinventars an-
erkannt:

lnhalt der Fabrik (Warenlager und Maschinen), gemäss separater lnventar-Liste, im Folgenden
lediglich Retentionsobjekte genannt.

Bezüglich der einzelner lnventar-Positionen wird die Verfügung über das Retentionsrecht aus-
gesetzt (Art. 59 Abs. 3 KOV), weil daran Aussonderungsansprüche geltend gemacht wurden.

Sofern und soweit diese Gegenstände rechtskräftig aus der Konkursmasse ausgesondert wer-
den, ist ein allfälliger Streit zwischen der Gläubigerschaft und dem jeweiligen Vindikanten aus-
serhalb des Konkursverfahrens auszutragen (Art. 53 KOV). Sofern und soweit die Aussonde-
rungsansprüche rechtskräftig abgewiesen werden, wird über das Retentionsrecht miteinem
Nachtrag zum Kollokationsplan verfügt.

Die Konkursveruvaltung hat die Eigentumsansprachen, unter Vorbehalt der Gläubigerrechte
nach Art. 260 SchKG anerkannt.

Der Gläubiger (und Vermieter) hat die genannten ausgesonderten lnventar-Positionen in se-
paraten Vereinbarungen überdie vorzeitige Heraüsgabe von Dritteigentum zugestimmt und die
einzelnen Eigentumsansprachen bereits vorgängig anerkan nt.

Abschlagszahlungen:

Folgende Abschlagszahlungen

- CHF 50'000.00 Valuta 04.09.2025
- CHF 75'000.00 Valuta 30.10.2025

sind bereits ausgerichtet worden. Die restliche Konkursforderung beträgt somit CHF 134'255.70
und ist für die Verteilung massgebend.
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Konkursamt Grüningen
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Dividendenschätzung:

ln diesem Verfahren können voraussichtlich folgende Dividenden ausbezahlt werden

1. Klasse: 45 %
2. Klasse: 0 7o

3. Klasse: 0 %

Diese Dividendenschätzung erfolgt unter allem Vorbehalt und ohne Gewähr.

Auflage Kollokationsplan

Der Kollokationsplan und das lnventar liegen beim unterzeichneten Konkursamt zur Einsicht auf.
Klagen auf Anfechtung dieser Verfügung sind innert zwanzig Tagen, von der öffentlichen Auflage
des Kollokationsplanes im Schweizerischen Handelsamtsblatt vom 28.1 1.2025 an gerechnet, beim
Bezirksgericht Hinwil anhängig zu machen (Art. 250 SchKG).

Rechtsmittelbeleh ru ng

Einsprache gegen die Kollokation kann gemäss Art. 250 SchKG innert 20 Tagen nach öffentlicher
Auflage beim Konkursgericht erhoben werden.

Zur Beachtung
lm ordentlichen Verfahren (bei einem Streitwert ab CHF 30'000.00) sind in der Klageschrift die
Parteien, ihre allfälligen Vertreter, das Rechtsbegehren und der Streitwert zu nennen. Das Rechts-
begehren ist zu begründen und die Beweismittel zu bezeichnen (Art.221ZPO).

Die Klageschrift ist schriftlich im Doppel einzureichen (Art. 131 ZPO) und es ist diese Verfügung
beizulegen.

Beieinem Streitwert bis zu CHF 30'000.00 (vereinfachtes Verfahren) kann die Klage dagegen auch
mündlich eingereicht werden. Zudem ist eine Begründung der Klage nicht erforderlich (Art. 244
zPo).
Der Streitwert entspricht grundsätzlich dem mit der Klage höchstens erzielbaren Prozessgewinn
(vsl. BGE 131 lll 451 E. 1.2).

Die Klage gegen diese Verfügung ist gegen die Konkursmasse, vertreten durch das konkursamt,
als Beklagte zu richten
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Frotokoll-Nr,
Nicole Künzle

Konkurssekrctärin

Konkursamt
Grüningen

Kirchgass 8, 8627 Grüningen
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Konkursamt, Kirchoass 8, 8627 Grüninqen

Mewitec GmbH
Höslistrasse 19
8608 Bubikon

8620 Welzikon
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Grüningen, 17.11.2025

Konkurs Sibatec AGn Sennweidstrasse {d, 8608 Bubikon, Fabrik Sennweidn
GHE-205.25|.220
Konkurseröffnung: 24.07.2025

Kollokationsverfügung Nr. 2
Forderungseingabe Nr. 29

Gläubiger: Mewitec GmbH, Höslistrasse 19, 8608 Bubikon
Ref.: --

Sehr geehrte Damen und Herren

Wir haben zu der von lhnen angemeldeten Forderung von

CHF 8'871.35, Forderung Nr.29,

nachstehende Verfügung getroffen :

CHF 75.00 für Ma.hnspesen werden in Bestand, Rang und Höhe abgewiesen

Begründung:
Gemäss Art. iOB Abs. 1 SchKG können nur die Hauptforderung, die Zinsen bis zum Eröffnungstage
und die Betreibungskosten geltend gemacht werden.

Gemäss dem der Konkursvenrvaltung vorliegenden Betreibungsauszug hat die Gläubigerin keine
Betreibung gegen die Schuldnerin eingeleitet. Die geforderten Mahnspesen zählen nicht zu dieser
Art von Forderungen. Der Konkursvenrvaltung wurden auch keine Beweismittel eingereicht, wonach
sich die Konkursschuldnerin schriftlich zum Tragen solcher Mahnspesen ver:pflichtet hat.
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Konkursamt Grüningen
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Dividendenschätzung:

ln diesem Verfahren können voraussichtlich folgende Dividenden ausbezahltwerden

1. Klasse: 45 %
2. Klasse: 0 %
3. Klasse: 0 %

Diese Dividendenschätzung erfolgt unter allem Vorbehalt und ohne Gewähr.

Auflage Kollokationsplan

Der Kollokationsplan liegt beim unterzeichneten Konkursamt zur Einsicht auf. Klagen auf Anfech-

tung dieser Verfügung sind innert zwanzig Tagen, von der öffentlichen Auflage des Kollokations-
planes im Schweüerischen Handelsamtsblatt vom 28.11.2025 an gerechnet, beim Bezirksgericht

Hinwil anhängig zu machen (Art. 250 SchKG).

Rechtsmittelbelehrung

Einsprache gegen die Kollokation kann gemäss Art. 250 SchKG innert 20 Tagen nach öffentlicher

Auflage beim Konkursgericht erhoben werden.

Zur Beachtung

lm ordentlichen Verfahren (bei einem Streitwert ab CHF 30'000.00) sind in der Klageschrift die

Parteien, ihre allfälligen Vertreter, das Rechtsbegehren und der Streitwert zu nennen. Das Rechts-

begehren ist zu begründen und die Beweismittel zu bezeichnen (Aft.221 ZPO).

Die Klageschrift ist schriftlich im Doppel einzureichen (Art. 131 ZPO) und es ist diese Verfügung

beizulegen.

Bei einem Streitwert bis zu CHF 30'000.00 (vereinfachtes Verfahren) kann die Klage dagegen auch

mündlich eingereicht werden. Zudem ist eine Begründung der Klage nicht erforderlich (Art. 244

zPo).

Der Streitwert entspricht grundsätzlich dem mit der Klage höchstens erzielbaren Prozessgewinn
(vgl. BGE 131 lll 451 E. 1.2),

Die Klage gegen diese Verfügung ist gegen die Konkursmasse, vertreten durch das Konkursamt,

als Beklagte zu richten
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Protokoll-Nr,
Nicole Künzle

Konkurssekretärin

Konkursamt
Grüningen
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8620 Wetzikon

98.42.1 31 19{.00006403

Konkursamt. Kirchqass 8. 8627 Grüninqen

Robonnement AG
Churerstrasse 39a
9450 Altstätten SG
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Uneingeschrieben
zurück
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Grüningen, 17.11.2A25

Konkurs Sibatec AG, Sennweidstrasse {d, 8608 Bubikon, Fabrik Sennweid,
cHE-205.251.22fJ
Konku rseröffnung: 24.07 .2025

Kollokationsverfügung Nr. 3
Forderungseingabe Nr. 3O

Gläubiger: Robonnement AG, Churerstrasse 3ga, 9450 Altstätten
Ref.: --

Sehr geehrte Damen und Herren

Wir haben zu der von lhnen angemeldeten Forderung von

CHF 337.47, Forderung Nr. 30,

nachstehende Verfügung getroffen :

cHF 30.00 für Mahnspesen werden in Bestand, Rang und Höhe abgewiesen.

Begründung:
Gemäss Art. 208 Abs. 1 SchKG können nur die Hauptforderung, die Zinsen bis zum Eröffnungstage
und die Betreibungskosten geltend gemacht werden.

Gemäss dem der Konkursvenryaltung vorliegenden Betreibungsauszug hat die Gläubigerin keine
Betreibung gegen die Schuldnerin eingeleitet. Die geforderten Mahnspesen zählen nichl zu dieser
Art von Forderungen. Der Konkursvenrualtung wurden auch keine Beweismittel eingereicht, wo4ach
sich die Konkursschuldnerin schriftlich zum Tragen solcher Mahnspes'en verpflichtet hat.
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Konkursamt Grüningen
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Dividendenschätzung:

ln diesem Verfahren können voraussichtlich folgende Dividenden ausbezahlt werden

1. Klasse: 45%
2. Klasse: 0 %
3. Klasse: 0 %

Diese Dividendenschätzung erfolgt unter allem Vorbehalt und ohne Gewähr.

Auflage Kollokationsplan

Der Kollokationsplan liegt beim unterzeichneten Konkursamtzur Einsicht auf. Klagen auf Anfech-
tung dieser Verfügung sind innert zwanzig Tagen, von der öffentlichen Auflage des Kollokations-
planes im Schweizerischen Handelsamtsblatt vom 28.1 1.2025 an gerechnet, beim Bezirksgericht
Hinwil anhängig zu machen (Art. 250 SchKG).

Rechtsmittelbelehru ng

Einsprache gegen die Kollokation kann gemäss Art. 250 SchKG innert 20 Tagen nach öffentlicher
Auflage beim Konkursgericht erhoben werden.

Zur Beachtung

lm ordentlichen Verfahren (bei einem Streitwert ab CHF 30'000.00) sind in der Klageschrift die
Parteien, ihre allfälligen Vertreter, das Rechtsbegehren und der Streitwert zu nennen. Das Rechts-
begehren ist zu begründen und die Beweismittel zu bezeichnen (Art.221 ZPO).

Die Klageschrift ist schriftlich im Doppel einzureichen (Art. 131 ZPO) und es ist diese Verfügung
beizulegen.

Bei einem Streitwert bis zu CHF 30'000.00 (vereinfachtes Verfahren) kann die Klage dagegen auch
mündlich eingereicht werden. Zudem ist eine Begründung der Klage nicht erforderlich (Art. 244
zPo).

Der Streitwert entspricht grundsätzlich dem mit der Klage höchstens erzielbaren Prozessgewinn
(vsl. BGE 131 lll 451E.1.2).

Die Klage gegen diese Verfügung ist gegen die Konkursmasse, vertreten durch das Konkursamt,
als Beklagte zu richten
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Konkursamt. Kirchqass 8. 8627 Grüninqen

EnviroFAlK AG
Bösch 27
6331 Hünenberg

PP

Protokoll-Nn
Nicole Künzle

Konkurssekretärin

Konkursamt
Grüningen

Kirchgass 8, 8,627 Grüningen

Direkt Ozl4 8OZ 59 40
grueningen@notariate-zh.ch

www.notariate.zh.ch
Zentrale 044 8O7 59 40

zürcher Kantonalbank
IBAN: GH64 OOTO O1l2 9OO5 3400 5

BIG ZKBKGHZZSOA

R lllllllillllllllllllllllll lllllllllll
Post CH AG

Uneingeschrieben
zuruck

ffift

Grüningen, 17.11.2025

Konkurs Sibatec AG, Sgnnweidstrasse {d, 8608 Bubikon, Fabrik Sennweid,
GHE-205.251.220
Konkurseröffnung: 24.07 .2025

Kollokationsverfügung Nr. 4
Forderungseingabe Nr. 46

Gläubiger: EnviroFALK AG, Bösch 27,6332 Hünenberg,
Ref.: --

Sehr geehrte Damen und Herren

Wir haben zu der von lhnen angemeldeten Forderung von

CHF 776.30, Forderung Nr.46,

nachstehende Verfügung getroffen :

CHF 50.00 für Mahnspesen werden in Bestand, Rang und Höhe abgewiesen.

Begründung:
Gemäss Aft.?OS Abs. 1 SchKG können nur die Hauptforderung, die Zinsen bis zum Eröffnungstage
und die Betreibungskosten geltend gemacht werden.

Gemäss dem der Konkursvenrualtung vorliegenden Betreibungsauszug hat die Gläubigerin keine
Betreibung gegen die Schuldnerin eingeleitet. Die geforderten Mahnspesen zählen nicht zu dieser
Art von Forderungen. Der Konkursvenvaltung wurden auch keine Beweismittel eingereicht, wonach
sich die Konkursschuldnerin schriftlich zum Tragen solcher Mahnspesen verpflichtet hat.

Notariate l9 
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Konkursamt Grüningen
2

Dividendenschätzung:

ln diesem Verfahren können voraussichtlich folgende Dividenden ausbezahlt werden

1. Klasse: 45 %
2. Klasse: 0 %
3. Klasse: 0 %

Diese Dividendenschätzung erfolgt unter allem Vorbehalt und ohne Gewähr.

Auflage Kollokationsplan

Der Kollokationsplan liegt beim unterzeichneten Konkursamt zur Einsicht auf. Klagen auf Anfech-
tung dieser Verfügung sind innert zuranzig Tagen, von der öffentlichen Auflage des Kollokations-
planes im.Schweizerischen Handelsamtsblatt vom 28.1 1.2025 an gerechnet, beim Bezirksgericht
Hinwil anhängig zu machen (Art. 250 SchKG).

Rechtsmittelbelehrung

Einsprache gegen die Kollokation kann gemäss Art. 250 SchKG innert 20 Tagen nach öffentlicher
Auflage beim Konkursgericht erhoben werden.

Zur Beachtung

lm ordentlichen Verfahren (bei einem Streitwert ab CHF 30'000.00) sind in der Klageschrift die
Parteien, ihre allfälligen Vertreter, das Rechtsbegehren und der Streitwert zu nennen. Das Rechts-
begehren ist zu begiünden und die Beweismittel zu bezeichnen (Ar1.221 ZPO).

Die Klageschrift ist schriftlich im Doppel einzureichen (Art. 131 ZPO) und es ist diese Verfügung
beizulegen.

Bei einem Streitwert bis zu CHF 30'000.00 (vereinfachtes Verfahren) kann die Klage dagegen auch
mündlich eingereicht werden. Zudem ist eine Begründung der Klage nicht erforderlich (Art.244
zPo).

Der Streitwert entspricht grundsätzlich dem mit der Klage höchstens erzielbaren Prozessgewinn
(vsl. BGE 131 lll 451E.1.2).

Die Klage gegen diese Verfügung ist gegen die Konkursmasse, vertreten durch das Konkursamt,
als Beklagte zu richten
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Protokoll-Nr'
Nicole Künzle

Konkurssekretärin

Konkursamt
Grüningen

Kirchgass 8, 8627 Grüningen

Direkt O44 8O7 59 40
grueningen@notariale-zh.ch

wvw.notariate-zh.ch
Zentrale O44 8O7 59 40

Zürcher Kantonalbank
IBAN: GH64 0070 O'l12 9OO5 34OO s

B,ICZ'f,B'f.CHzz8,OA

Konkursamt. Kirchqass.S, 8627 Grüninqen

Einschreiben
FLACHGLAS Wernberg, GmbH
Nürnberger Strasse 140
92533 Wernberg-Köblitz
Germany

Grüningen, 17.11.2025

Konkurs Sibatec AG, Sennweidstrasse {d, 8608 Bubikon, Fabrik Sennweidt
GHE;205,251.22lJ
Kon ku rseröff n un g : 24.07 .20,25

Kollokationsverfügung Nr. 5
Forderungseingabe Nt. 47

Gläubiger: FLACHGLAS Wernberg GmbH, NürnbergerStrasse 140,92533Wernberg-Köblitz,
Deutschland,
Ref.: --

Sehr geehrte Damen und Herren

Wir haben zu der von lhnen angemeldeten Forderung von

CHF 621.23, Forderung Nr.47,

nachstehende Verfüg ung getroffen :

Abweisung Mahnspesen

CHF 46.42 (entspricht Euro 50.00 mit Umrechnungskurs 0.9284 per Konkurseröffnung)
werden in Bestand, Rang und Höhe abgewiesen.

Begründung:
Geftäss Ari208 Abs. 1 SchKG können nur die Hauptforderung, die Zinsen bis zum Eröffnungs-

tage und die Betreibungskosten geltend gemacht werden.

Gemäss dem der Konkursvenrvaltung vorliegenden Betreibungsauszug hat die Gläubigerin keine

Betreibung gegen die Schuldnerin eingeleitet. Die geforderten Mahnspesen zählen nicht zu dieser
Artvon Forderungen. Der Konkursverwaltung wurden auch keine Beweismittel eingereicht, wonach

sich die Konkursichuldnerin schriftlich zum Tragen solcher Mahnspesen verpflichtet hat.

Notariate l9 il
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Konkursamt Grüningen
2

I Zustellungsort bei ausländischen Gläubigern

Die Gläubigerin mit ausländischem Sitz, hat dem Konkursamt keinen Zustellungsort in der Schweiz
bekannt gegeben. Deshalb gilt als Zustellungsort für die FLACHGLAS Wernberg GmbH weiterhin
das Konkursamt als Zustellungsort (vgl. Att. 232 Zift.6 SchKG).

Dividendenschätzung

ln diesem Verfahren können voraussichtlich folgende Dividenden ausbezahlt werden

1. Klasse: 45 %
2. Klasse: 0 %
3. Klasse: 0 %

Diese Dividendenschätzung erfolgt unter allem Vorbehalt und ohne Gewähr.

Auflage Kollokationsplan

Der Kollokationsplan liegt beim unterzeichneten Konkursamt zur Einsicht auf. Klagen auf Anfech-
tung dieser Verfügung sind innert zwanzig Tagen, von der öffentlichen Auflage des Kollokations-
planes im Schweizerischen Handelsamtsblatt vom 28.1 1.2025 an gerechnet, beim Bezirksgericht
Hinwil anhängig zu machen (Art. 250 SchKG).

Rechtsmittel belehru ng

Einsprache gegen die Kollokation kann gemäss Art. 250 SchKG innert 20 Tagen nach öffentlicher
Auflage beim Konkursgericht erhoben werden.

Zur Beachtung

lm ordentlichen Verfahren (bei einem Streitwert ab CHF 30'000.00) sind in der Klageschrift die
Parteien, ihre allfälligen Vertreter, das Rechtsbegehren und der Streitwert zu nennen. Das Rechts-
begehren ist zu begründen und die Beweismittel zu bezeichnen (Aut.221 ZPO).

Die Klageschrift ist schriftlich im Doppel einzureichen (Art. 131 ZPO) und es ist diese Verfügung
beizulegen.

Bei einem Streitwert bis zu CHF 30'000:00 (vereinfachtes Verfahren) kann die Klage dagegen auch
mündlich eingereicht werden. Zudem ist eine Begründung der Klage nicht erforderlich (Ar1.244
zPo).

Der Streitwert entspricht grundsätzlich dem mit der Klage höchstens ezielbaren Prozessgewinn
(vgl. BGE 131 lll 451E.1.2).

Die Klage gegen diese Verfügung ist gegen die Konkursmasse, vertreten durch das Konkursamt,
als Beklagte zu richten.
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Grüningen, 17.11.2025

Konkurs Sibatec AG, Sennweidstrasse 1d, 8608 Bubikon, Fabrik Sennweid,
GHE-205.25.1.220
Konku rseröff nun g: 24.07 .2025

Kollokationsverfügung Nr. 6
Forderunsnummer 56

Gläubiger: Zürcher Kantonalbank, 801 0 Zürich,
Ref.: --

Sehr geehrte Damen und Herren

Wir haben zu dü von lhnen angemeldeten Forderung von

CHF 124'060.33, Forderung Nr.56,

nachstehende Verfügung getroffen :

Von den angemeldeten Ansprüchen werden in analoger Anwendung von Art. 210 SchKG als be-
dingte Forderung in der 3. Klasse anerkannt und zugelassen:

CHF 124'060.33 Kapitalschuld gemäss Kreditvertrag vom 22.04.2024, angewiesen auf Firmen-
konto Nr. 1 149-1633.931, gesichert durch Solidarbürgschaftsverpflichtung von Urs Menzi, gemäss
OR Art. 505 bis zum Höchstbetrag von CHF 300'000.00.

Bedingung: Die Konkursverwaltung hat von der vom Bürgen angemeldeten Rückgriffsforderung
aus der von ihm gegenüber der Gläubigerin eingegangenen Bürgschaftsverpflichtung durch Vor-
merk im Kollokationsplan Kenntnis genommen (Forderung Nr. 24).

Sollte der Bürge gestützt auf die Bürgschaft Leistungen an die Gläubigerin erbringen, so tritt er
gemäss Art. 507 Abs. 1 OR von Gesetzes wegen in deren Rechte ein.
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Die Gläubigerin muss sich anrechnen lassen, was sie vom Bürgen an Zahlungen erhält oder bei
gehöriger Sorgfalt von ihm erhalten könnte. Die Gläubigerin hat bis zum 3Q.01.2026 der Konkurs.
verwaltung eine Abrechnung über die erfolgten Zahlungen des Bürgen einzureichen. Die Forde-
rung reduziert sich in diesem Umfang, so dass ein Dividendenanspruch nur auf der Restforderung
besteht.

Eine Kopie dieser Verfügung geht zur Kenntnisnahme an den Bürgen.

Dividendenschätzung

ln diesem Verfahren können voraussichtlich folgende Dividenden aüsbezahlt werden

1. Klasse: 45 %
2. Klasse: 0 %
3. Klasse: 0 %

Diese Dividendenschätzung erfolgt unter allem Vorbehalt und ohne Gewähr.

Auflage Kollokationsplan

Der Kollokationsplan liegt beim unterzeichneten Konkursamt zur Einsicht auf. Klagen auf Anfech-
tung dieser Verfügung sind innert zwanzig Tagen, von der öffentlichen Auflage des Kollokations-
planes im Schweizerischen Handelsamtsblatt vom 28.11.2025 an gerechnet, beim Bezirksgericht
Hinwil anhängig zu machen (Art. 250 SchKG).

Rechtsmittelbeleh rung

Einsprache gegen die Kollokation kann gemäss Art. 250 SchKG innert 20 Tagen nach öffentlicher
Auflage beim Konkursgericht erhoben werden.

Zur Beachtung

lm ordentlichen Verfahren (bei einem Streitwert ab CHF 30'000.00) sind in der Klageschrift die
Parteien, ihre allfälligen Vertreter, das Rechtsbegehren und der Streitwert zu nennen. Das Rechts-
begehren ist zu begründen und die Beweismittel zu bezeichnen (Ar1.221 ZPO).

Die Klageschrift ist schriftlich im Doppel einzureichen (Art. 131 ZPO) und es ist diese Verfügung
beizulegen.

Bei einem Streitwert bis zu CHF 30'000.00 (vereinfachtes Verfahren) kann die Klage dagegen auch
mündlich eingereicht werden. Zudem ist eine Begründung der Klage nicht erforderlich (Art. 244
zPo).

Der Streitwert entspricht grundsätzlich dem mit der Klage höchstens erzielbaren Prozessgewinn
(vgl. BGE 131 lll 451 E. 1.2).

Die Klage gegen diese Verfügung ist gegen die Konkursmasse, vertreten durch das Konkursamt,
als Beklagte zu richten

*
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Grüningen, 17.11.2025

Konkurs Sibatec AG, Sennweidstrasse {d, 860g Bubikon, Fabrik Sennweid,
cHE-2o'b.251,220
Konkurseröffnung: 24,07.2025

Kollokationsverfügung Nr. 7
Forderungsnummer 24

Gläubiger: Urs Menzi, Schmerikon,
Ref.: --

Sehr geehrter Herr Menzi

Wir haben zu der von lhnen angemeldeten Forderung von

GHF 124'060.00, Forderung Nr.24,

nachstehende Verfügung getroffen :

1. Von den angemeldeten Ansprüchen werden als unbedingte Forderung in der 3. Klasse an-
erkannt und zugelassen:

CHF 150'000.00 Darlehensforderung gemäss Verträgen vom 223.03.2024, samt Anderung
vom 28.12.2024, sowie gemäss Darlehensvertrag vom 1 5.O1.2025, nebst 2 o/o Zins bis zur
Konkurseröffnung.

Notariate l9 
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2. Von den angemeldeten Ansprüchen werden in analoger Anwendung von Art. 210 SchKG als
bedingte Forderung in der 3. Klasse anerkannt und zugelassen:

CHF 124'060.00 gemäss Bürgschaftsverpflichtung (OR Art. 505) bis zum Höchstbetrag von
CHF 300'000.00, gegenüber der Zürcher Kantonalbank, 8010 Zürich.

Bedingung:
Die Gläubigerin hat ihre Ansprüche von CHF 124'060.33 Kapitalschuld gemäss Kreditvertrag vom
22.04.2024, angewiesen auf Firmenkonto Nr. 1149-1633.931, gesichert durch Solidarbürgschafts-
verpflichtung von Urs Menzi (OR Art. 505) bis zum Höchstbetrag von CHF 300'000.00, im Konkurs-
verfahren geltend gemacht (Forderung Nr. 56).

Die Konkursvenrvaltung hat von der vom Bürgen angemeldeten Rückgriffsforderung aus der von
ihm gegenüber der Gläubigerin eingegangenen Bürgschaftsverpflichtung durch Vormerk im Kollo-
kationsplan Kenntnis genommen (Forderung Nr. 24).

Sollte der Bürge gestützt auf die Bürgschaft Leistungen an die Gläubigerin erbringen, so tritt er
gemäss Art. 507 Abs. 1 OR von Gesetzes wegen in deren Rechte ein (Anspruch auf Subrogation).

Der auf die Forderung der Gläubigerin entfallende Anteilan der Konkursmasse kommt der Gläubi-
gerin bis zu ihrer vollständigen Befriedigung zu. Es ist Sache des Bürgen, der Konkursvenrualtung
bis zur Verteilung nachzuweisen, in welchem Umfang er Leistungen im Zusammenhang mit diesei
Bürgschaft an die Gläubigerin erbracht hat.

Eine Kopie dieser Verfügung geht zur Kenntnisnahme an die Gläubigerin.

Dividendenschätzung

ln diesem Verfahren können voraussichtlich folgende Dividenden ausbezahlt werden

1. Klasse: 45 %
2. Klasse: 0 %
3. Klasse: 0 %

Diese Dividendenschätzung erfolgt unter allem Vorbehalt und ohne Gewähr.

Auflage Kollokationsplan

Der Kollokationsplan liegt beim untezeichneten Konkursamt zur Einsicht auf. Klagen auf Anfech-
tung dieser Verfügung sind innert zwanzig Tagen, von der öffentlichen Auflage des Kollokations-
planes im Schweizerischen Handelsamtsblatt vom 28.11.2025 an gerechnet, beim Bezirksgericht
Hinwil anhängig zu machen (Art. 250 SchKG).

Rechtsmittelbeleh ru ng

Einsprache gegen die Kollokation kann gemäss Art. 250 SchKG innert 20 Tagen nach öffenflicher
Auflqge beim Konkursgericht erhoben werden.
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', Zur Beachtung

lm ordentlichen Verfahren (bei einem Streitwert ab CHF 30'000.00) sind in der Klageschrift die
Parteien, ihre allfälligen Vertreter, das Rechtsbegehren und der Streitwert zu nennen. Das Rechts-
begehren ist zu begründen und die Beweismittel zu bezeichnen (Ar1.221 ZPO).

Die Klageschrift ist schriftlich im Doppel einzureichen (Art. 131 ZPO) und es ist diese Verfügung
beizulegen.

Beieinem Streitwert bis zu CHF 30'000.00 (vereinfachtes Verfahren) kann die Klage dagegen auch
mündlich eingereicht werden. Zudem ist eine Begründung der Klage nicht erforderlich (Art. 244
zPo).

Der Streitwert entspricht grundsätzlich dem mit der Klage höchstens erzielbaren Prozessgewinn
(vgl. BGE 131 lll 451 E.1.2).

Die Klage gegen diese Verfügung ist gegen die Konkursmasse, vertreten durch das Konkursamt,
als Beklagte zu richten.
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Einschreiben
Nosta GmbH
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89420 Höchstädt / Donau
Germany

Grüningen, 17.11.2025

Konkurs Sibatec AGn Sennweidstrasse {d, 8608 Bubikonn Fabrik Sennweid,
cHE-205.251.220
Konkurseröffnun g: 24.07 .2025

Kollokationsverfügung Nr. 8
Forderungsnummer {OO

Gläubiger: Nosta GmbH, An der Bahn 5, 89420 HöchstädVDonau, Deutschland,
Ref.: --

Sehr geehrte Damen und Herren

Wir haben zu der von lhnen angemeldeten Forderung von

EUR 1'076.90, Forderung Nr. 100,

nachstehende Verfügung getroffen:

Umrechnung Geldforderung in Landeswährung

Die Gläubigerin hat im Konkursverfahren eine Forderung für die Warenlieferung (NS 8xM5 mit Fe-
der blau verzinkt 5-8 my) von EUR 1'076.90 eingereicht. Die Forderung lautet auf eine Fremdwäh-
rung (Euro) und ist im Kollokationsplan analog SchKG Art. 67 Abs. 1 Zitfer 3 in Schweizer Franken
(CHF) umzurechnen.

Die Umrechnung erfolgt nach dem am Tag der Konkurseröffnung gültigen Devisenkurs (Verkaufs-
kurs gemäss offiziel ler Kursliste einer schweizerischen Grossbank).

Der Konkurs wurde am 24.07.2025 eröffnet. Der massgebende Umrechnungskurs EUR/CHF per
diesen Datums betrug 1 EUR = 0.9284 CHF.

Notariate l9 
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Daraus ergibt sich folgende Umrechnung:

EUR 1'076.90 x 0.9284 = 999.80 CHF

Die Forderung wird daher im Kollokationsplan mit CHF 999.80 als unbedingte Forderung in der 3
Klasse anerkannt und eingereiht.

Zustellungsort bei ausländischen Gläubigern

Die Gläubigerin mit ausländischem Sitz hat dem Konkursamt keinen Zustellungsort in der Schweiz
bekannt gegeben. Deshalb gilt als Zustellungsort für die Nosta GmbH weiterhin das Konkursamt
als Zustellungsort (vgl. Art. 232 Ziff .6 SchKG).

Dividendenschätzung

ln diesem Verfahren können voraussichtlich folgende Dividenden ausbezahltwerden

1. Klasse: 45 %
2. Klasse: 0 %
3. Klasse: 0 %

Diese Dividendenschätzung erfolgt unter allem Vorbehalt und ohne Gewähr.

Auflage Kollokationsplan

Der Kollokationsplan liegt beim uriterzeichneten Konkursamt zur Einsicht auf. Klagen auf Anfech-
tung dieser Verfügung sind innert zt'tanzig Tagen, von der öffentlichen Auflage des Kollokations-
planes im Schweizerischen Handelsamtsblatt vom 28.11.2025 an gerechnet, beim Bezirksgericht
Hinwil anhängig zu machen (Art. 250 SchKG).

Rechtsmittel belehrung

Einsprache gegen die Kollokation kann gemäss Art. 250 SchKG innert 20 Tagen nach öffentlicher
Auflage beim Konkursgericht erhoben werden.

Zur Beachtung

lm ordentlichen Verfahren (bei einem Streitwert ab CHF 30'000.00) sind in der Klageschrift die
Parteien, ihre allfälligen Vertreter, das Rechtsbegehren und der Streitwert zu nennen. Das Rechts-
begehren ist zu begründen und die Beweismittel zu bezeichnen (Art.221 ZPO).

Die Klageschrift ist schriftlich im Doppel einzureichen (Art. 131 ZPO) und es ist diese Verfügung
beizulegen.

Bei einem Streitwert bis zu CHF 30'000.00 (vereinfachtes Verfahren)kann die Klage dagegen auch
mündlich eingereicht werden. Zudem ist eine Begründung der Klage nicht erforderlich (Art. 244
zPo).

Der Streitwert entspricht grundsätzlich dem mit der Klage höchstens erzielbaren Prozessgewinn
(vgl. BGE 131 lll 451 E. 1.2).

Die Klage gegen diese Verfügung ist gegen die Konkursmasse, vertreten durch das Konkursamt,
als Beklagte zu richten
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Grüningen, 17.11.2025

Konkurs Sibatec AGn Sennwoidstrasse 1d, 8608 Bubikon, Fabrik Sennweid, CHE-
205.251.220
Konkurseröffnung : 24.07 .2025

Kollokationsverfügung Nr. 9
Forderungseingabe Nr.53

Gläubigerin: lldikö Gäl, Grüt (Gossau ZH)
Ref.: --

Sehr geehrte Frau Gäl

Wir haben zu der von lhnen angemeldeten Forderung von

CHF 24'439.30, Forderung Nr. 63,

nachstehende Verfügung getroffen :

Lohnanspruch

Der Lohnanspruch beträgt gemäss Arbeitsvertrag vom 04.12.2020, sowie den Vereinbarungen
über die Anderung des Arbeitspensums vom 28.03.2022, 08.01.2024 und 23.09.2024, sowie die
letzte Anpassung per 01 .06.2025 (gemäss Protokoll Halbjahresgespräch und Lohnabrechnung
Juni2025) monatlich brutto CHF 5'650.00.

Notariate
Kanton Zürich *



1. Von den angemeldeten Ansprüchen werden als unbedingte Forderungen in der 1. Klasse
anerkännt und eingereiht:

CHF 471.00

CHF 2'931.70

angemeldet

4'374.20

536.00

476.00

angemeldet

12'575.80

942.00

1'108.70

angemeldet

597,00

426.40

CHF

zugelassen

4'374.20

CHF 364.50

CHF 2'931.70

Konkursamt Grüningen
2

0.00

476.00

2

Forderung

Lohn vor Konkurseröffnung
(01 .07 .2025 bis 24.07 .2025)

Anteil 13. Monatslohn vor Konkurs

(01 .07 .2025 bis 24.07 .2025)

Ferienguthaben von 12.7 Tagen (bis 6
Monate vor Konkurseröffnung)

Kinderzulagen

Geleistete Vorholzeit: 1 4.65 Stunden

Forderung

Lohn nach Konkurseröffnung

Anteil 13. Monatslohn nach Konkurs

(25307 .2025 bis 30.09 .2025)

Ferienguthaben: 4.16 Tage bis Ende
der Kündigungsfrist

Forderung

Ferienguthaben für das Jahr 2024:2.8
Tage

Ferienguthaben für das Jahr 2O25 pro
Rata, über 6 Monate vor Konkurseröff-
nung: 2 Tage

Von den angemeldeten Ansprüchen werden analog SchKG Arl.210 als bedingte Forderun-
gen in der 1. Klasse anerkannt und eingereiht:

CHF

CHF

CHF

CHF

CHF

CHF

CHF

CHF

CHF

CHF

CHF

CHF

CHF

CHF

3. Von den angemeldeten Ansprüchen werden als unbedingte Forderungen in der 3. Klasse
anerkannt und eingereiht:

CHF 1'108.70

zugelassen

12',575.80

1'048.50

zugelassen

597.00

426.40

Bedingung:
Unverschuldete Unmöglichkeit, eine neue Arbeitsstelle zu finden.

Begründung: Dem Arbeitnehmer obliegt auch bei ungerechtfertigter Entlassung die Pflicht, sich
nach einer neuen Arbeitsstelle umzuschauen, um den Schaden möglichst klein zu halten.

Der Arbeitnehmer muss sich an die Forderung anrechnen lassen, was er infolge der Beendigung
des Arbeitsverhältnisses erspart hat und was er durch anderweitige Arbeit verdient oder zu verdie-
nen absichtlich unterlassen hat (Art. 337c Abs. 2 OR).
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Einordnung Anteil 13. Monatslohn

Begründung:
Oai Arbeltsverhältnis wurde infolge der Konkurseröffnung vorzeitig beendet. Der 13. |/onatslohn
stellt eine periodische Gratifikation dar, die nur anteilsmässig bis zum Zeitpunkt der Auflösung des

Arbeitsverhältnisses geschuldet ist.

Da das Arbeitsverhältnis vor Ablauf des Geschäftsjahres endete, besteht nur Anspruch auf den

zeitanteiligen Anteildes 13. Monatslohns bis zum Kündigungszeitpunkt (unbedingte Forderung für
die Zeit vor Konkurseröffnung, bedingte Forderung für die Zeitnach Konkurseröffnung). Der ange-

meldete Betrag ist auf Forderungen vor Konkurseröffnung und nach Konkurseröffnung aufzuteilen.

Der Darüber hinausgehende Teil stellt keine fällige Forderung im Zeitpunkt der Konkurseröffnung

dar und ist deshalb nicht zu kollozieren.

Einordnung Ferienanspruch

Begründung:
Gemäss Art. 219 Abs.4 Ziff. 1 SchKG gehören in die 1. Klasse die Lohnforderungen derArbeit-
nehmerinnen und Arbeitnehmer aus den letzten sechs Monaten vor Konkurseröffnung.

Forderungen, die mehr als sechs Monate vor der Konkurseröffnung entstanden sind (2.8. Ferien-
guthaben aus dem Vorjahr), geniessen keinen Vorzug und sind daher in der 3. Klasse zu kollozie-

ien). Der hier beanspruchte Ferienanteil von 4.8 Tagen ist älter als sechs Monate und wird daher
der 3. Klasse zugewiesen.

Der Ferienanspruch für die Zeit vom 01.01 .2025 bis 31 .12.2025 beträgt gemäss Arbeitsvertrag 25

Tage.

Für ein angebrochenes Jahr steht dem Arbeitnehmer ein anteilsmässiger Ferienanspruch zu.

Der Ferienanspruch beträgt demnach:
Ferienguthaben für das Jahr 2024:2.8Tage
Ferienguthaben für das Jahr 2025 pro Rata, über 6 Monate vor Konkurseröffnung: 2Tage
Ferienguthaben für das Jahr 2025 pro Rata bis 30.09.2025 (18.75 Tage abzüglich 2 Tagd

über 6 Monate vor Konkurseröffnung): 16.75 Tage

Das Ferienguthaben pro Tag wird mit CHF 213.20 bei einem B0 % Pensum und mit CHF 266.52

bei einem 100 % Pensum kapitalisiert

Nach der zürcherischen Praxis des Arbeitsgerichts sind bei ungerechtfertigter, fristlosei Kündi-

gung (2.8, bei einem Konkur:s) des Arbeitsverhältnisses die Ferienreste abgegolten, wenn Lohn

öfrne RrUeitsleistung bezogen werden kann. Dies allerdings nur dann, wenn die Kündigungsfris-

ten im Vergleich miidem Üdaubsguthaben lang waren und für die Stellensuche noch viel Raum

bleibt.

lnsolvenzentschädigung und Arbeitslosenentschädigung

Die Gläubigerin hat für den Monat Juli 2025 lnsolvenzentschädigung und ab 01 .08.2025 Arbeitslo-

sentaggeld-bezogen. Die entsprechenden Abrechnungen liegen noch nicht vor. lm Umfang dieser

von der Gläubigerin bezogenen Entschädigung geht die kollozierte Forderung gemäss Art. 29 Abs.

2 AVIG (Arbeitslosenentschädigung) und Art. 54 Abs. 1 AVIG (lnsolvenzentschädigung)durch Le-

galzessionen auf die betreffenden Arbeitslosenversicherungskassen über.

Kopien der allenfalls bereits erhaltenen Abrechnungen in der Beilage.

Vom zur Auszahlung gelangenden Treffnis auf der Restlohnforderung (Restlohn = Bruttoforderung

aus dem Arbeitsverhältnis abzüglich allfällige lnsolvenz- und Arbeitslosenentschädigung)werden
die gesetzlichen Arbeitnehmerbeiträge an die AHV/IV/EU, ALV und gemäss BVG und UVG abge-

zogen. Mit den entsprechenden Stellen rechnet die Konkursvenrrraltung direkt ab.
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Bitte füllen Sie den beiliegenden Fragebogen des Konkursamtes an die Lohngläubiger im Konkurs
über: die Sibatec AG aus und retournieren Sie uns diesen innert 10 Tagen mit beiliegendem Ant-

wortcouvert.

Begründung:
Der Arbeitnehmer ist verpflichtet, nach Ablauf der Kündigungsfrist sämtliche von der Konkursver-

waltung oder den zuständigen Sozialversicherungsträgern zur Verfügung gestellten Formulare be-

züglich einer neuen Anstellung sowie zur Dokumentation der Bemühungen um eine Arbeitsauf-

nahme vollständig und wahrheitsgemäss auszufüllen. Dies dient der ordnungsgemässen Abwick-

lung der Abrechnungen mit den entsprechenden Kassen und Behörden.

4. CHF 536.00 für Kinderzulagen werden in Bestand, Rang und Höhe abgewiesen

Begründung:
Die Kinderzulagenregelung ist im Kanton Zürich so ausgestaltet, dass dem Arbeitnehmer der An-

spruch auf Kinderzulage nicht nach Art. 432 Abs. 2 OR gegenüber dem Arbeitgeber zusteht (vgl.

Oger. ZH JAR 1988 303). Die Kinderzulage muss vom Gläubiger direkt bei der Familienaus-
gleichskasse geltend gemacht werden.

Dividendenschätzung

ln diesem Verfahren können voraussichtlich folgende Dividenden ausbezahlt werden

1. Klasse: 45 %
2. Klasse: 0 %
3. Klasse: 0 %

Diese Dividendenschätzung erfolgt unter allem Vorbehalt und ohne Gewähr.

;::'ffiTl:':1ff:111",* unterzeichneten Konkursamt zur Einsicht aur. Krasen aur Anrech-

tung dieser Verfügung sind innert zwanzig Tagen, von der öffentlichen Auflage des Kollokations-
plaÄes im Schweüerischen Handelsamtsblatt vom 28.11.2A25 an gerechnet, beim Bezirksgericht

Hinwil anhängig zu machen (Art. 250 SchKG).

Rechtsmittel belehru n g

Einsprache gegen die Kollokation kann gemäss Art. 250 SchKG innert 20 Tagen nach öffentlicher

Auflage beim Konkursgericht erhoben werden.

Zur Beachtung

lm ordentlichen Verfahren (bei einem Streitwert ab CHF 30'000.00) sind in der Klageschrift die

Parteien, ihre allfälligen Vertreter, das Rechtsbegehren und der Streitwert zu nennen. Das Rechts-

begehren ist zu begründen und die Beweismittel zu bezeichnen (Ar1.221 ZPA).

Die Klageschrift ist schriftlich im Doppel einzureichen (Art. 131 ZPO) und es ist diese Verfügung

beizulegen.

Bei einem Streitwert bis zu CHF 30'000.00 (vereinfachtes Verfahren) kann die Klage dagegen auch

rnündlich eingereicht werden. Zudem ist eine Begründung der Klage nicht erforderlich (Art. 244

zPo).

-tL, l
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Der Streilwert entspricht grundsätzlich dem mit der Klage höchstens erzielbaren Prozessgewinn
(vgl. BGE 131 lll 451 E. 1.2).

Die Klage gegen diese Verfügung ist gegen die Konkursmasse, vertreten durch das Konkursamt,
als Beklagte zu richten

Freundliche Grüsse
n

r, r

Kopie geht an:
Arbeitslosenkasse Kanton Zürich, I nsolvenzentschädigung
Arbeitslosenkasse Kanton Zürich, Arbeitslosenkasse

E-lts^tl-t
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Nicole Künzle
Konkurssekretä]in
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Grüningen
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Direkt O44 8OZ 59 40
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www.notariate-zh.ch
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8620 wetzikon PP

98.42.131 1 9{.00006413

Konkursamt. Kirchqass B, 8627 GrÜninqen

Forderung

Lohn vor Konkurseröffnung
(01 .07 .2025 bis 24.07 .2025)

Anteil 13. Monatslohn vor Konkurs

(01.07.2025 bis 24.07 .2025)

Geleistete Vorholzeit: 22.1 5 Stunden

Post CH AG

Uneingeschrieben
zu rück

CHF

CHF

angemeldet

5'640.00

470.00

Herr
David Schlumpf
Facherstrasse 9
8340 Hinwil

Grüningen, 17.11.2025

Konkurs Sibatec AG, Sennweidstrasse {d, 8608 Bubikon, Fabrik Sennweidt

GHE-205.251.220
Kon ku rse röff nu n g : 24,02 .2025

Kollokationsvertügung Nr. {O
Forderungseingabe Nr. 64

Gläubiger: David SchlumPf, Hinwil,
Ref.: --

Sehr geehrter Herr SchlumPf

Wir haben zu der von lhnen angemeldeten Forderung von

CHF 32'546.90, Forderung Nr.64,

nachstehende Verfügung getroffen :

Lohnanspruch

Der Lohnanspruch beträgt monatlich brutto CHF 5'640.00 bei einem Beschäftigungsgrad von 60 %

1. Von den angemeldeten Ansprüchen werden als unbedingte Forderungen in der 1' Klasse

anerkannt und eingereiht:

ffi

CHF

CHF

CHF

zugelassen

4',366.45 (

363.85

700.40CHF 700.40

Notariate l9 fl
Kanton Zürich lt =-l
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2. CHF 1'273.55 für Anteil vor Konkurserölfnung angefallener Lohn wird in Bestand, Rang

und Höhe abgewiesen

Begründung
Nach Art. 208 Abs. '1 SchKG sind nur Forderungen zu kollozieren, die vor der Konkurseröffnung

entstanden sind. Lohnansprüche entstehen grundsätzlich pro rata temporis, d.h. anteilig fürdie bis

zu r Kon ku rse röffn u n g geleistete Arbeitsze it.

Da der Gläubiger den Bruttolohn für den gesamten Monat Juli 2025 angemeldet hat, ist der Teil

des Lohnanspruchs, der auf die Zeit nach der Konkurseröffnung entfällt, nicht kollozierbar.

Gemäss der Berechnung auf Grundlage eines Monatslohnes von CHF 5'640.00 und einer anteili-
gen Berechnung bis zum 24.07.2025 ergibt sich ein kollozierbarer Betrag von CHF,4'366.45.

Der restliche Betrag von CHF 1'273.55 entfällt auf die Zeitnach Konkurseröffnung und ist daher

unter diesem Abschnitt nicht zugelassen. Dieser Betrag wird als bedingte Forderung in der 1.

Klasse anerkannt und eingereiht, vgl. Ziffer 3, nachstehend.

3. Von den angemeldeten Ansprüchen werden analog SchKG Art.210 als bedingte Forderun'
gen in der i. Klasse anerkannt und eingereiht:

Forderung

Lohn nach Konkurseröffnung
(vom 25.07.2025 bis 31.08.2025)
sowie während Verlängerung der Kün-
d igungsfrist (krankheitsbed i ngt)
bis 30.1 1.2025

Anteil 13. Monatslohn nach Konkurs
(01.08.2025 bis 30.1 1.2025)

Ferienguthaben pro Rata für das Jahr
2025:5Tage

CHF

CHF

CHF

angemeldet

22'560.00

1',880.00

1'296.50

CHF

zugelassen

23'833.55

CHF 1'986.15

CHF 1'296.50

Bedingung:
Unverschuldete Unmöglichkeit, eine neue Arbeitsstelle zu finden

Begründung:
Dem Arbeitnehmer obliegt auch bei ungerechtfertigter Entlassung die Pflicht, sich nach einer neuen

Arbeitsstelle umzuschauen, um den Schaden möglichst klein zu halten.

Der Arbeitnehmer muss sich an die Forderung anrechnen lassen, was er infolge der Beendigung

des Arbeitsverhältnisses erspart hat und was er durch andenrueitige Arbeit verdient oder zu verdie-

nen absichtlich unterlassen hat (Art. 337c Abs. 2 OR).

Erstreckung Kündigungsfrist bei Krankheit des Arbeitnehmers vor Konkurseröffnung

Der Gläubiger war bei der konkursiten Gesellschaft angestellt.

Das Arbeitsverhältnis bestand seit dem 01.07.2010. Der Arbeitgeber wurde mit Entscheid vom

24.07.2025 in Konkurs gesetzt.

Gemäss Art. 335c Abs. 1 OR kann das Arbeitsverhältnis im ersten Dienstjahr mit einer Kündi-

gungsfrist von einem Monat, im zweiten bis und mit dem neunten Dienstjahr mit einer Frist von

iwei Monaten und nachher mit einer Frist von drei Monaten je auf das Ende eines Monats gekün-

digt werden

t
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Gemäss Art. 335c Abs. 2 OR können diese Fristen durch schriftliche Abrede, Normalarbeitsver-

trag oder Gesamtarbeitsvertrag abgeändert werden, unter einen Monat dürfen sie jedoch nur

duich Gesamtarbeitsvertrag und nur für das erste Dienstjahr herabgesetzt werden.

E ie arbeitsvertraglich vereinbarte Künd ig ungsfrist beträgt 2 Monate.

lm Konkursfall wird das Arbeitsverhältnis'gemäss Aft.211a Abs. 1 SchKG unter Einhaltung der

gesetzlichen Kündigungsfrist beendet. Eine Erstreckung erfolgt, soweit eine Sperrfrist greift.

Da derArbeitnehmer im Zeitpunkt der Konkurseröffnung arbeitsunfähig war, ist die Kündigungsfrist

nach Art. 336c OR gehemmt. ZumZeitpunkt der Konkurseröffnung war derArbeitnehmer aufgrund

von Krankheit seif dem 21 .07.2025 arbeitsunfähig. Diese Arbeitsunfähigkeit wurde bis zum

30.1 1 .2025 ärztl ich attestiert.

Nach Art. 336c Abs. 1 lit b OR ist die Kündigung während einer Arbeitsunfähigkeit infolge Krankheit

für die Dauer der Sperrfrist (30/90/180 Tage je nach Dienstjahr) unzulässig.

Die Kündigung wird erst nach Ablauf der Sperrfrist wirksam. Daraus ergibt sich eine Erstreckung

der Lohniahlüngspflicht bis zum Ende der verlängerten Kündigungsfrist. Demnach bis zum

30.11.2025.

Die Forderung wird demnach wie oben aufgeführt kolloziert.

Insolvenzentschädigung und Arbeitslosenentschädigung

Der Gläubiger hat für den Monat Juli 2025 lnsolvenzentschädigung und ab 01.08.2025 Arbeitslo-

sentaggeld berogen. Die entsprechenden Abrechnungen liegen noch nicht vor. lm Umfang dieser

uo* öt-arOiger bäzogenen Entschädigung geht die kollozierte Forderung gemäss Art. 29 Abs. 2

AVIG (Arbeitslosenehtschädigung) und Art. 54 Abs. 1 AVIG (lnsolvenzentschädigung) durch Le-

galzessionen auf die betreffenden Arbeitslosenversicherungskassen über'

Kopien der allenfalls bereits erhaltenen Abrechnungen in der Beilage,

Vom zur Auszahlung gelangenden Treffnis auf der Restlohnforderung (Restlohn = Bruttoforderung

aus dem Arbeitsver6ätnis än=uglich allfällige lnsolvenz- und Arbeitslosenentschädigung) werden

die gesetzlichen Arbeitnehmerbeiträge an die AHV/IV/EU, ALV und gemäs? PYG und UVG abge-

=ogän. 
Mit den entsprechenden Stellen rechnet die Konkursverwaltung direkt ab.

Bitte füllen Sie den beiliegenden Fragebogen des Konkursamtes an die Lohngläubiger im Konkurs

über die Sibatec AG auJund retöurnieren Sie uns diesen innert 10 Tagen mit beiliegendem Ant-

wortcouvert

Begründung:
DeiArbeitnehmer ist verpflichtet, nach Ablauf der Kündigungsfrist sämtliche von der Konkursver-

waltung oder den zuständigen Sozialversicherungsträgern zur Verfügung gestellten Formulare be-

züglich einer neuen Anstellung sowie zur Dokumentation der Bemühungen um eine Arbeitsauf-

nuir" vollständig und wahrheitsgemäss auszufüllen. Dies dient der ordnungsgemässen Abwick-

lung derAbrechnungen mit den entsprechenden Kassen und Behörden.

Dividendenschätzung

ln diesem Verfahren können voraussichtlich folgende Dividenden ausbezahlt werden

1. Klasse: 45 %
2. Klasse: 0 %
3. Klasse: 0 %

Diese Dividendenschätzung erfolgt unter allem Vorbehalt und ohne Gewähr'

flt-tt-ll-llJ
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Auflage Kollokationsplan

Der Kollokationsplan liegt beim unterzeichneten Konkursamt zur Einsicht auf. Klagen auf Anfech-

tung dieser Verfügung sind innert zwanzig Tagen, von deröffentlichen Auflage des Kollokations-

plaÄes im Schweüerischen Handelsamtsblatt vom 28.1 1.2025 an gerechnet, beim Bezirksgericht

Hinwilanhängig zu machen (Art. 250 SchKG).

Rechtsmittelbelehrung

i'JliiJ:"[:f",:;l-i',.:ä",11"ft1i"^:ffilltJ[T'Art 
250 schKG innert 20 rasen nach örrentricher

Zur Beachtung

lm ordentlichen Verfahren (bei einem Streitwert ab CHF 30'000.00) sind in der Klageschrift die

Parteien, ihre allfälligen Vertreter, das Rechtsbegehren und der Streitwert zu nennen. Das Rechts-

begehren ist zu begründen und die Beweismittel zu bezeichnen (Arl' 221 ZPO)'

Die Klageschrift ist schriftlich im Doppel einzureichen (Art. 131 ZPO) und es ist diese Vertügung

beizulegen.

Bei einem Streitwert bis zu CHF 30'000.00 (vereinfachtes Verfahren) kann die Klage dagegen auch

mündlich eingereicht werden. Zudem ist eine Begründung der Klage nicht erforderlich (Art. 244

zPo).

Der Streitwert entspricht grundsätzlich dem mit der Klage höchstens erzielbaren Prozessgewinn

(vsl. BGE 131 lll 451E.1.2).

Die Klage gegen diese Verfügung ist gegen die Konkursmasse, vertreten durch das Konkursamt,

als Beklagte zu richten

Freundliche Grüsse
Konkursamt ng

We St
*** 

***
s

N qss$

Kopie geht an:
Arbeits lose nkasse Kanto n Zürich, I nso lve nzentschäd i g u n g

Arbeitslosenkasse Ka nto n Zürich, Arbeitslosenkasse
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Konkursamt. Kirchgass 8. 8627 Grüninqen

Herr
Antonio Bustos
Wiistrasse 6
8637 Laupen

PP
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ffi

Grüningen, 17.11.2025

Konkurs Sibatec AG, Sennweidstrasse {d, 8608 Bubikon, Fabrik Sennweidn

cHE-205.251.22(,
Konkurseröffnun gr 24.07 .2025

Kollokationsverfügung Nr. { {
Forderungseingabe Nr. 65

Gläubiger: Antonio Bustos, Laupen,
Ref.::-

Sehr geehrter Herr Bustos

Wir haben zu der von lhnen angemeldeten Forderung von

CHF 45'890.00, Forderung Nr. 65,

nachstehende Verfügung getroffen :

Lohnanspruch

Der Lohnanspruch beträgt monatlich brutto CHF 6'060.00 bei einem Beschäftigungsgrad von

100 %.

Notariate l9 
=lKanton Zürich R =-l
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1. Von den angemeldeten Ansprüchen werden als unbedingte Forderungen in der 1. Klasse
anerkannt und eingereiht:

Forderung

Lohn vor Konkurseröffnung
(01 .07 .2025 bis 24.07 .2025)

Anteil 13. Monatslohn vor Konkurs
25.07 .2025 bis 30.09.2025)

Geleistete Vorholzeit: 23.1 5 Stunden

Forderung

Lohn nach Konkurseröffnung
01 .07 .2025 bis 24.07 .2025)

Anteil 13. Monatslohn nach Konkurs
25.07 .2025 bis 30.09.2025)

Ferienguthaben: 21.5 Tage

Ferienguthaben pro Rata für das Jahi
2025:15.25 Tage

Gratifikation

2. CHF 1'368.40 für Anteil vor Konkurseröffnung angefallener Lohn wird in Bestand, Rang
und Höhe abgewiesen.

Begründung: Nach Art. 208 Abs. 1 SchKG sind nur Forderungen zu kollozieren, die vor der Kon-

kurseröffnung entstanden sind. Lohnansprüche entstehen grundsätzlich pro rata temporis, d.h. an-
teilig für die bis zur Konkurseröffnung geleistete Arbeitszeit.

Da der Gläubiger den Bruttolohn für den gesamten Monat Juli 2025 angemeldet hat, ist der Teil

des LohnanspruchS, der auf die Zeit nach der Konkurseröffnung entfällt, nicht kollozierbar.

Gemäss der Berechnung auf Grundlage eines Monatslohnes von CHF 6'060.00 und einer anteili-
gen Berechnung bis zum 24.07.2025 ergibt sich ein kollozierbarer Betrag von CHF 4'691.60.

Der restliche Betrag von CHF 1'368.40 entfällt auf die Zeit nach Konkurseröffnung und ist daher
unter diesem Abschnitt nicht zugelassen.

3. Von den angemeldeten Ansprüchen werden analog SchKG Art. 210 als bedingte Forderun-
gen in der 1. Klasse anerkannt und eingereiht:

zugelassen

13'488.40

CHF

angemeldet

6'060.00

cHF 3',030.00

CHF 6'060.00

CHF

angemeldet

1B'180.00

CHF 3'030.00

CHF 6'500.00

CHF 3'030.00

CHF 1',124.05

zugelassen

4'691.60

390.95

744.30

0.00

4'249.O0

0.00

CHF

CHF

CHF

CHF

CHF

CHF

CHF

Bedingung:
Unverschuldete Unmöglichkeit, eine neue Arbeitsstelle zu finden.

Begründung:
Dem Arbeitnehmer obliegt auch bei ungerechtfertigter Entlassung die Pflicht, sich nach einer neuen
Arbeitsstelle umzuschauen, um den Schaden möglichst klein zu halten.

Der Arbeitnehmer muss sich an die Forderung anrechnen lassen, was er infolge der Beendigung

des Arbeitsverhältnisses erspart hat und was er durch andenrueitige Arbeit verdient oder zu verdie-

nen absichtlich unterlassen hat (Art. 337c Abs. 2 OR).
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4. CHF 4'691.60 für Anteil angemeldeter Lohn nach Konkurseröffnung (während und nach

der Kündigungsfrist, Monat Oktober 202slwerden in Bestand, Rang und Höhe abgewie'
sen

Begründung:
DiJvertragliöh vereinbarte Kündigungsfrist wird ab Datum der Konkurseröffnung als Massstab für

die Forderung wegen vorzeitiger Auflösung des Arbeitsverhältnisses infolge Konkurses des Arbeit
gebers genommen

Gemäss Art. 335c Abs. 1 OR kann das Arbeitsverhältnis im ersten Dienstjahr mit einer Kündigungs-

frist von einem Monat, im zweiten bis und mit dem neunten Dienstjahr mit einer Frist von zwei

Monaten und nachher mit einer Frist von drei Monaten je auf das Ende eines Monats gekündigt

werden.

Gemäss Art. 335c Abs. 2 OR können diese Fristen durch schriftliche Abrede, Normalarb€itsvertrag

oder Gesamtarbeitsvertrag abgeändert werden, unter einen Monat dürfen sie jedoch nur durch

Gesamtarbeitsvertrag und nur für das erste Dienstjahr herabgesetzt werden.

Gemäss Arbeitsvertrag vom 04.12.2020 steht lhnen eine Kündigungsfrist von 2 Monaten zu, d.h.

in lhrem Fall für die Zeit vom 25.07.2025 bis 30.09.2025. Der Anteil 13. Monatslohn berechnet sich

bis zum Ende der Kündigungsfrist.

S. CHF 2'639.05 für Anteil 13. Monatslohn vor Konkurseröffnung (unbedingte Forderung)
und CHF 1'905.95 für Anteil 13. Monatslohn nach Konkurseröffnung (bedingte Forde'
rung) werden in Bestand, Rang und Höhe abgewiesen.

Begründung:
Das Arbeitsverhältnis wurde infolge der Konkurseröffnung vozeitig beendet. Der 13. Monatslohn

stellt eine periodischä Gratifikation dar, die nur anteilsmässig bis zum Zeitpunkt der Auflösung des

Arbeitsverhältnisses geschuldet ist.

Da das Arbeitsverhältnis vor Ablauf des Geschäftsjahres endete, besteht nur Anspruch auf den

zeitanteiligen Anteil des 13. Monatslohns bis zum"Kündigungszeitpunkt (unbedingte Forderung für

die Zeit vör Konkurseröffnung, bedingte Forderung für die Zeit nach Konkurseröffnung).

Der Darüber hinausgehende Teil stellt keine fällige Forderung im Zeitpunkt der Konkurseröffnung

dar und ist deshalb nicht zu kollozieren.

lnsolvenzentschädi gu ng und Arbeitslosenentschäd i gu ng

Der Gläubiger hat für den Monat Juli 2025 lnsolvenzentschädigung und ab 01.08.2025 Arbeitslo-

,sentaggeld bezogen. Die entsprechenden Abrechnungen liegen noch nicht vor. lm Umfang dieser

uom ötauUiger bäzogenen Entschädigung geht die kollozierte Forderung gemäss Art' 29 Abs' 2

AVIG (Arbeitslosenentschädigung) und Art, 54 Abs. 1 AVIG (lnsolvenzentschädigung) durch Le-

galzessionen auf die betreffenden Arbeitslosenversicherungskassen über.

Kopien der allenfalls bereits erhaltenen Abrechnungen in der Beilage.

Vom zur Auszahlung gelangenden Treffnis auf der Restlohnforderung (Restlohn = Bruttoforderung

aus dem Arbeitsverhältnis abzüglich allfällige lnsolvenz- und Arbeitslosenentschädigung) werden

die gesetzlichen Arbeitnehmerbeiträge an die AHV/IV/EU, ALV und gemäss BVG und UVG abge-

zogän. Mit den entsprechenden Stellen rechnet die Konkursvenirraltung direkt ab.

Bitte füllen Sie den beiliegenden Fragebogen des Konkursamtes an die Lohngläubiger im Konkurs

über die Sibatec AG aus-und retournieren Sie uns diesen innert 10 Tagen mit beiliegendem Ant-

wortcouvert

E
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Begründung:
Dei Arbeitnehmer ist verpflichtet, nach Ablauf der Kündigungsfrist sämtliche von der Konkursver-

waltung oder den zuständigen Sozialversicherungsträg etn zut Verfügung gestellten Forrnulare be-

züglicl-iäiner neuen Anstellung sowie zur Dokumentation der Bemühungen um eine Arbeitsauf-

nuir" vollständig und wahrheitsgemäss auszufüllen. Dies dient der ordnungsgemässen Abwick-

lung der Abrechnungen mit den entsprechenden Kassen und Behörden.

6. CHF 2'251.00 für Ferienanspruch werden in Bestand, Rang und Höhe abgewiesen.

Der angemeldete Ferienanspruch von 21 .5 Tagen wird auf 15.25 Tage reduziert und wie folgt be-

rechnet:

Begründung:
Gemäss Arl.21g Abs. 4 Ziff. 1 SchKG gehören in die 1. Klasse die Lohnforderungen der Arbeit-

nehmerinnen und Arbeitnehmer aus den letzten sechs Monaten vor Konkurseröffnung.

Der Ferienanspruch für die Zeit vom 01.01.2025 bis 31 .12.2025 beträgt gemäss Arbeitsvertrag

::r:1::""rebrochenes Jahr steht dem Arbeitnehmer ein anteilsmässiser Ferienanrpru"n ,u.

Der Ferienanspruch beträgt demnach:
Ferienguthaben für dai Janr 2025 pro Rata bis 30.09.2025 (18.75 Tage abzüglich 3.5 Tage für

bereits bezogene Ferien): 1 5.2 Tage'

Das Ferienguthaben pro Tag wird mit CllF 278'62 kapitalisiert.

Nach der zürcherischen praxis des Arbeitsgerichts sind bei ungerechtfertigter, fristloser Kündigung

(2.8. bei einem Konkurs) des Arbeitsverhältnisses die Ferienreste abgegolten, wenn Lohn ohne

Arbeitsleistung bezogen werden kann. Dies allerdings nur dann, wenn die Kündigugsfristen im

Vergleich mit äem Urlaubsguthaben lang waren und für die Stellensuche noch viel Raum bleibt.

7. CHF 5'315.70 für geleistete Vorholzeit werden in Bestand, Rang und Höhe abgewiesen

Begründung:
Die geltend gemachte Forderung für geleistete Vorholzeit im Urnfang v9l C_Hf 6'060.00 werden

gestützt auf die eingereichten Arbeitszeitnachweise nur im Umfang von 23'15 Stunden, beieinem

Stundenlohn von CHF 32,15, somit CHF 744.30, als enryiesen betrachtet und in der ersten Klasse

zugelassen

Die eingereichten Beweismittel (Arbeitsvertrag und Aufstellung Arbeitszeit für Juni 2025) belegen,

dass dL geltend gemachten zusätzlichen Arbeitsstunden auf vereinbarter Vorholzeit beruhten'

Eine über die vertragliche oder betriebliche Arbeitszeit hinausgehende Mehrarbeit im Sinne von

Art. 321c OR konnte nicht nachgewiesen werden.

Da keine ausdrückliche Anordnung oder Genehmigung durch den Arbeitgeber für darüberhinaus-

gehende Überstunden vorliegt, besteht kein Anspruch auf zusätzliche Entschädigung.

B. CHF 3'030.00 für Gratifikation werden in tsestand, Rang und Höhe abgewiesen.

Begründung:
Einä Gratifit<ätion ist weder im, Arbeitsvertrag vereinbart (Art. 322d OR), noch ist sie während län-

görer Zeit wiederholt und vorbehaltslos ausgerichtetworden. Es handelt sich bei einer Gratifikation

üm eine freiwillige Sondervergütung des Arbeitgebers, wie zum BeispielWeihnachtsgeld oder eine
prämie zum Abichluss des Geschäftsjahres. Die Gratifikation kann gestrichen oder gekürzt wer-

den. Als Arbeitnehmer hat man grundsätzlich keinen Anspruch auf eine Gratifikation.

-lb.tt-tt-tt-
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Dividendenschätzung

ln diesem Verfahren können voraussichtlich folgende Dividenden ausbezahlt werden

1. Klasse: 45 %
2. Klasse: 0 %
3. Klasse: 0 %

Diese Dividendenschätzung erfolgt unter allem Vorbehalt und ohne Gewähr.

Auflage Kollokationsplan

Der Kollokationsplan liegt beim unterzeichneten Konkursamt zur Einsicht auf. Klagen auf Anfech-

tung dieser Verfügung sind innert zutanzig Tagen, von der öffentlichen Auflage des Kollokations-
planes im Schweiierischen Handelsamtsblatt vom 28.1 1.2025 an gerechnet, beim Bezirksgericht

Flinwilanhängig zu machen (Art. 250 SchKG).

Rechtsmittelbeleh ru ng

Einsprache gegen die Kollokation kann gemäss Art. 250 SchKG innert 20 Tagen nach öffentlicher

Auflage beim (onkursgericht erhoben werden.

Zur Beachtung

lrn ordentlichen Verfahren (bei einem Streitwert ab CHF 30'000.00) sind in der Klageschrift die

Parteien, ihre allfälligen Vertreter, das Rechtsbegehren und der Streitwert zu nennen. Das Rechts-

begehren ist zu begründen und die Beweismittel zu bezeichnen ( rt.221 ZPO).

Die Klageschrift ist schriftlich im Doppel einzureichen (Art. 131 ZPO) und es ist diese Verfügung

beizulegen.

Bei einem Streitwert bis zu Cl-JF 30'000.00 (vereinfachtes Verfahren) kann die Klage dagegen auch

mündlich eingereicht werden. Zudem ist eine Begründung der Klage nicht erforderlich (Art. 244

zPo).

Der Streitwert entspricht grundsätzlich dem mit der Klage höchstens erzielbaren Prozessgewinn
(vgl. BGE 131 lll 451E.1.2).

Die Klage gegen diese Verfügung ist gegen die Konkursmasse, vertreten durch das Konkursamt,

als Beklagte zu richten.
esä?ü
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8620 Wetzikon PP

98.42.{ 3{ { 91.0000641 7

Konkursamt, Kirchqass 8. 8627 Grüninqen

Frau
Nouara Tounsi
Windegstrasse 35
8636 Wald ZH

Forderung

Lohn vor Konkurberöffnung
(o1 .07 .2025 bis 24.07 .2025)

Anteil 13. Monatslohn vor Konkurs
(o1.oT .2025 bis 24.07.2025)

CHF

Nicole Künzle
Konkurssekretärin

Konkursamt
Grüningen

Kirchgass 8, 8627 Grüningen

Direkt O44 8O7 59 40
grueningen@notariate-zh.ch

www.notariate'zh'ch
Zentrale O44 8O7 59 40

Zürcher Kantonalbank
IBAN: CH64 OOTO 0112 9OO5 34OO 5

BIG ZKBKG}IZZSOA

CHF

zugelassen

1045.15

87.10

ffi

Grüningen, 17.11.2025

Konkurs Sibatec AG, $ennweidstrasse {d, 8608 Bubikon, Fabrik Sennweid'

GHE-205.251.220
Konkurseröffnung: 24.OT .20125

Kolloltationsverfügung Nr' { 2

Forderungseingabe Nr' 66

Gläubiger: Nouara Tounsi, Wald'
Ref.::-

Sehr geehrte Frau Tounsi

Wir haben zu der von lhnen angemeldeten Forderung von

CHF 6'075.00, Forderung Nr.66,

nachstehende Verfüg ung getroffen:

Lohnanspruch

Der Lohnanspruch beträgt monaflich brutto CHF 1'350.00 bei einem Beschäftigungsgrad von 30 %

1. Von den angemeldeten Ansprüchen werden als unbedingte Forderungen in der 1. Klasse

anerkannt und eingereiht:

angemeldet

1'350.00CHF

CHF 0.00

Notariate l9 
=lKanton Zürich R ='l



2. CHF 304.85 für Anteil vor Konkurseröffnung angefallener Lohn wird in Bestand, Rang
und Höhe abgewiesen

R:3[Tflift Abs. 1 schKG sind nur Forderunsen zu kolozieren, die vor der Konkurseröffnung

entstanden sind. Lohnansprüche entstehen grundsätzlich pro rata temporis, d.h. anteilig für die bis

zu r Konku rseröffnu ng ge leistete Arbeitszeit.

Da die Gläubigerin den Bruttolohn für den gesamten Monat Juli 2025 angemeldet hat, ist der Teil

des Lohnanspruchs, der auf die Zeit nach der Konkurseröffnung entfällt, nicht kollozierbar.

Gemäss der Berechnung auf Grundlage eines Monatslohnes von CHF 1'350.00 und einer anteili-
gen Berechnung bis zum 24.07 .2025 ergibt sich ein kollozierbarer Betrag von CHF 1'045.15.

Der restliche Betrag von CHF 304.85 entfällt auf die Zeit nach Konkurseröffnung und ist daher unter

diesem Abschnitt nicht zugelassen..Dieser Betrag wird als bedingte Forderung in der 1. Klasse

anerkannt und eingereiht, vgl. Ziffer 3, nachstehend.

3. Von den angemeldeten Ansprüchen werden analog SchKG Art.210 als bedingte Forderun'
gen in der i. Klasse anerkannt und eingereiht:

angemeldet

4'050.00

'Konkursamt Grüningen
2

zugelassen

3'004.85

250.40

Forderung

Lohn nach Konkurseröffnung
(25.07 .2025 bis 30.09.2025)

Anteil 13. Monatslohn nach Konkurs
(25.07 .2025 bis 30.09.20 25)

675.00 CHF

CHF

CHF

CHF

Bedingung: Unverschuldete Unmöglichkeit, eine neue Arbeitsstelle zu finden.

Begründung: Dem Arbeitnehmer obliegt auch bei ungerechtfertigter: Entlassung die Pflicht, sich

nach einer neuen Arbeitsstelle umzuschauen, um den Schaden möglichst klein zu halten.

Der Arbäitnehmer muss sich an die Forderung anrechnen lassen, was er infolge der Beendigung

des Arbeitsverhältnisses erspart hat und was er durch andenrueitige Arbeit verdient oder zu verdie-
nen absichtlich unterlassen hat (Art. 337c Abs. 2 OR).

4. CHF 1'350.00 für Anteil angemeldeter Lohn nach Konkurseröf,fnung (nach der Kündi'
gungsfrist, Monat Oktober 20251werden in Bestand, Rang und Höhe abgewiesen

Begründung:
Die vertraglich vereinbarte Kündigungsfrist wird ab Datum der Konkurseröffnung als Massstab für
die Fordeiung wegen vorzeitiger Auflösung des Arbeitsverhältnisses infolge Konkurses des Arbeit-
gebers genommen.

Gemäss Art. 335c Abs. 1 OR kann das Arbeitsverhältnis im ersten Dienstjahr mit einer Kündigungs-

frist von einem Monat, im zweiten bis und mit dem neunten Dienstjahr mit einer Frist von zwei

Monaten und nachher mit einer Frist von drei Monaten je auf das Ende eines Monats gekündigt

werden.

Gemäss Art. 335c Abs. 2 OR können diese Fristen durch schriftliche Abrede, Normalarbeitsvertrag

oder Gesamtarbeitsvertrag abgeändert werden, unter einen Monat dürfen sie jedoch nur durch

Gesamtarbeitsvertrag und nur für das erste Dienstjahr herabgesetzt werden.

Gemäss Arbeitsvertrag vom 1 5.01.2024 steht lhnen eine Kündigungsfrist von 2 Monaten zu, d.h.

in lhrem Fall für die Zeit vom 25.07.2025 bis 30.09.2025. Der Anteil 13. Monatslohn berechnet sich

bis zum Ende der Kündigungsfrist.

fll-tt-tL-Tld
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5. 337.50 für Anteil 13. Monatslohn werden in Bestand, Rang und Höhe abgewiesen.

Begründung:
Das Arbeitsverhältnis wurde infolge der Konkurseröffnung vorzeitig beendet. Der 13. Monatslohn

stellt eine periodische Gratifikation dar, die nur anteilsmässig bis zum Zeitpunkt der Auflösung des

Arbeitsverhältnisses geschuldet ist.

Da das Arbeitsverhältnis vor Ablauf des Geschäftsjahres endete, besteht nur Anspruch auf den
zeitanteiligen Anteildes 13. Monatslohns bis zum Kündigungszeitpunkt (unbedingte Forderung für
die Zeit vor Konkurseröffnung, bedingte Forderung für die Zeit nach Konkurseröffnung).

Der Darüber hinausgehende Teil stellt keine fällige Forderung im Zeitpunkt der Konkurseröffnung
dar und ist deshalb nicht zu kollozieren.

lnsolvenzentschädigung und Arbeitslosenentschädigung

Sollte die Gläubigerin für den Monat Juli 2O2S lnsolvenzentschädigung und ab 01.08.2025 Arbeits-

losentaggeld bezogen haben (entsprechende Abrechnungen liegen noch nicht vor) würde die kol-

lozierte Forderung gemäss ArL 29 Abs. 2 AVIG (Arbeitslosenentschädigung) und Art. 54 Abs. 1

AVIG (lnsolvenzentschädigung) im Umfang dieser von der Gläubigerin bezogene Entschädigung

durch Legalzessionen auf die betreffenden Arbeitslosenversicherungskassen übergehen.

Kopien der allenfalls bereits erhaltenen Abrechnungen in der Beilage.

Vom zur Auszahlung gelangenden Treffnis auf der (Rest)Lohnforderung (Restlohn = Bruttoforde-

rung aus dem Arbeitsverhältnis abzüglich allfällige lnsolvenz- und Arbeitslosenentschädigung) wer-

den die gesetzlichen Arbeitnehmerbeiträge an die AI-iV/|V/EU, ALV und gemäss BVG und UVG

abgezogen. Mit den entsprechenden Stellen rechnet die Konkursverwaltung direkt ab.

Bitte füllen Sie den beiliegenden Fragebogen des Konkursamtes an die Lohngläubiger irn Konkurs

über die Slbatec AG aus und retournieren Sie uns diesen innert 10 Tagen mit beiliegendem Ant-

wortcouvert

Begründung:
Der Arbeitnehmer ist verpflichtet, nach Ablauf der Kündigungsfrist sämtliche von der Konkursver-

waltung odbr den zuständigen Sozialversicherungsträgern zur Verfügung gestellten Formulare be-

züglich einer neuen Anstellung sowie zur Dokumentation der Bemühungen um eine Arbeitsauf-

nahme vollständig und wahrheitsgemäss auszufüllen. Dies dient der ordnungsgemässen Abwick-

lung derAbrechnungen mit den entsprechenden Kassen und Behörden.

Dividendenschätzungr

ln diesem Verfahren können voraussichtlich folgende Dividenden ausbezahlt werden

1. Klasse: 45 %
2. Klasse: 0 %
3. Klasse: 0 %

Diese Dividendenschätzung erfolgt unter allem Vorbehalt und ohne Gewähr.

Auflage Kollokationsplan

Der Kollokationsplan liegt beim unterzeichneten Konkursamt zur Einsicht auf. Klagen auf Anfech-

tung dieser Verfügung sind innert zwaizig Tagen, von der öffentlichen Auflage des Kollokations-
planes im Schweizerischen Handelsamtsblatt vom 28.1 1.2025 an gerechnet, beim Bezirksgericht

Hinwil anhängig zu machen (Art. 250 SchKG).
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Rechtsmittelbelehrung

Einsprache gegen die Kollokation kann gemäss Art. 250 SchKG innert 20 Tagen nach öffentlicher
Auflage beim Konkursgericht erhoben werden.

Zur Beachtung

lm ordentlichen Verfahren (bei einem Streitwert ab CHF 30'000,00) sind in der Klageschrift die
Parteien, ihre allfälligen Vertreter, das Rechtsbegehren und der Streitwert zu nennen. Das Rechts-

begehren ist zu begründen und die Beweismittel zu bezeichnen (Art.221 ZPO).

Die Klageschrift ist schriftlich im Doppel einzureichen (Art. 131 ZPO) und es ist diese Verfügung

beizulegen.

Bei einem Streitwert bis zu CHF 30'000.00 (vereinfachtes Verfahren) kann die Klage dagegen auch

mündlich eingereicht werden. Zudem ist eine Begründung der Klage nicht erforderlich (Art. 244

zPo).

Der Streitwert entspricht grundsätzlich dem mit der Klage höchstens erzielbaren Prozessgewinn
(vgl. BGE 131 lll 451E.1.2).

Die Klage gegen diese Verfügung ist gegen die Konkursmasse, vertreten durch das Konkursamt,

als Beklagte zu richten
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Herr
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Nicole Künzle
Konkurssekretärin

Kohkursamt
Grüningen

Kirchgass 8, 8,627 Grüningen

Direkt O44 8O7 59 4O

grueningen@notariate-zh.ch

www.notariate-zh.ch
Zentrale 044 8OZ 59 40

Zürcher Käntonalbank
|BAN: Gl{64 OOTO 0112 9OO5 34OO 5
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Grüningen, 17.11.2025

Konkurs Sibatec AG, Sennweidstrasse {d, 8608 Bubikon, Fabrik Sennweidt

GHE-205.251.220
Konku rseröffnun g: 24.07 .2025

Kollokationsverfügung Nr. l3
Forderungseingabe Nr. 67

Gläubiger: Almin Coric, Bubikon
Ref.: --

Sehr geehrter Herr Coric

Wir haben zu dervon lhnen angemeldeten Forderung von

CHF 24'636.15,. Forderung Nr. 67,

nachstehende Verfügung getroffen :

Lohnansprüche

Der Lohnanspruch beträgt monatlich brutto CHF 5'510.00 bei einem Beschäftigungsgrad von

100 %.

Jtlotariate
Kanton Zürich ß
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1. Von den angemeldeten Ansprüchenwerden als unbedingte Forderungen in der 1. Klasse
anerkannt und eingereiht:

2. Von den angemeldeten Ansprüchen werden analog SchKG Arl.210 als bedingte Forderun-
gen in der 1. Klasse anerkannt und eingereiht:

Forderung

Lohn vor Konkurseröffnung
(01 .o7 .2025 bis 24.07 .2025)

Anteil 13. Monatslohn vor Konkurs
(01 .07 .2025 bis 24.07 .2025)

Geleistete Vorholzeit

Forderung

Lohn nach Konkurseröffnung
(25.O7 .2025 bis 30.09.2025)

Anteil 13. Monatslohn nach Konkurs
(25.07 .2025 bis 30.09.2025)

Ferienguthaben: 22.66 Tage

Ferienguthaben für das Jahr 2025 pro
Rata bis 30.09.2025
(18.75 Tage abzüglich 2 Tage über 6
Monate vor Konkurseröffnung):
16.75 Tage

CHF

CHF

CHF

CHF

CHF 1',270.70

CHF 5'604.45

CHF 1',022.00

zugelassen

4'265.80

355.50

771.80

zugelassen

12'264.20

0.00

4'084.65

angemeldet

4',265.80

459.20

771.80

angemeldet

12'264.20

CHF

CHF

CHF

CHF

CHF

CHF

Bedingung:
Unverschuldete Unmöglichkeit, eine neue Arbeitsstelle zu finden.

Begründung:
Dem Arbeitnehmer obliegt auch bei ungerechtfertigter Entlassung die Pflicht, sich nach einer neuen
Arbeitsstelle umzuschauen, um den Schaden möglichst klein zu halten.
Der Arbeitnehmer muss sich an die Forderung anrechnen lassen, was er infolge der Beendigung
des Arbeitsverhältnisses erspart hat und was er durch anderweitige Arbeit verdient oder zu verdie-
nen absichtlich unterlassen hat (Art. 337c Abs. 2 OR).

3. CHF 248.70 für Anteil 13. Monatslohn nach Konkurseröffnung (bedingte Forderung) wer-
den in Bestand, Rang und Höhe abgewiesen.

Begründung:
Dai Arbeitsverhältnis wurde infolge der Konkurseröffnung vorzeitig-beendet. Der 13. Monatslohn
stellt eine periodische Gratifikation dar, die nur anteilsmässig bis zum Zeitpunkt der Auflösung des
Arbeitsverhältnisses geschuldet ist.

Da das Arbeitsverhältnis vor Ablauf des Geschäftsjahres endete, besteht nur Anspruch auf den
zeitanteiligen Anteildes 13. Monatslohns bis zum Kündigungszeitpunkt (unbedingte Forderung für
die Zeit vor Konkurseröffnung, bedingte Forderung für die Zeit nach Konkurseröffnung).

Der Darüber hinausgehende Teil stellt keine fällige Forderung im Zeitpunkt der Konkurseröffnung
dar und ist deshalb nicht zu kollozieren.

-lb. I
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Der Betrag von CHF 103.70 entfällt auf die Zeit nach Konkurseröffnung und ist daher unter dem

Abschnitt unbedingte Forderung nicht zugelassen. Dieser Betrag wird als bedingte Forderung in

der 1. Klasse anerkannt und eingereiht, vgl. Ziffer 2 oben.

lnsolvenzentschädigung und Arbeitslosenentschädigung

Der Gläubiger hat für den Monat Juli 2025 lnsolvenzentschädigung und ab 01.08.2025 Arbeitslo-

sentaggeld bezogen. Die entsprechenden Abrechnungen liegen noch nicht vor. lm Umfang dieser

vom Gläubiger bezogenen Entschädigung geht die kollozierte Forderung gemäss Art. 29 Abs. 2
AVIG (Arbeitslosenentschädigung) und Art. 54 Abs. 1 AVIG (lnsolvenzentschädigung) durch Le-

galzessionen auf die betreffenden Arbeitslosenversicherungskassen über.

Kopien der allenfalls bereits erhaltenen Abrechnungen in der Beilage.

Vom zur Auszahlung gelangenden Treffnis auf der Restlohnforderung (Restlohn = Bruttoforderung
aus dem Arbeitsverhältnis abzüglich allfällige lnsolvenz- und Arbeitslosenentschädigung) werden

die gesetzlichen Arbeitnehmerbeiträge an die AHV/IV/EU, ALV und gemäss BVG und UVG abge-

zogen. Mit den entsprechenden Stellen rechnet die Konkursvenrualtung direkt ab.

Bitte füllen Sie den beiliegenden Fragebogen des Konkursamtes an die Lohngläubiger im Konkurs

über die Sibatec AG aus und retournieren Sie uns diesen innert 10 Tagen mit beiliegendem Ant-

wortcouvert.

Begründung:
Der Arbeitnehmer ist verpflichtet, nach Ablauf der Kündigungsfrist sämtliche von der Konkursver-

waltung oder den zuständigen Sozialversicherungsträgern zur Verfügung gestellten Formulare be-

züglich einer neuen Anstellung sowie zur Dokumentation der Bemühungen um eine Arbeitsauf-

nahme vollständig und wahrheitsgemäss auszufüllen. Dies dient der ordnungsgemässen Abwick-

lung der Abrechnungen mit den entsprechenden Kassen und Behörden.

4. Einordnung der Ferienansprüche

Begründung:
Gemäss Att.219Abs. 4Zitt.1 SchKG gehören in die 1. Klasse die Lohnforderungen derArbeil
nehmerinnep und Arbeitnehmer aus den letzten sechs Monaten vor Konkurseröffnung.

Forderungen, die mehr als sechs Monate vor der Konkurseröffnung entstanden sind (2.8. Ferien-
guthaben aus dem Vorjahr), geniessen keinen Vorzug und sind daher in der 3. Klasse zu kollozie-

ren). Der hier beanspruchte Ferienanteil von 6 Tagen ist älter als sechs Monate und wird daher der

3. Klasse zugewiesen.

Der Ferienanspruch für die Zeit vom 01.01.2025 bis 31 .12.2025 beträgt gemäss Arbeitsvertrag

25 Tage.

Für ein angebrochenes Jahr steht dem Arbeitnehmer ein anteilsmässiger Ferienanspruch zu.

Der Ferienanspruch beträgt demnach:

- Ferienguthaben für das Jahr 2024:4 Tage und werden in der 3. Klasse kolloziert
- Ferienguthaben für das Jahr 2025 pro Rata, über 6 Monate vor Konkurseröffnung: 2 Tage und

werden in der 3. Klasse kolloziert
- Ferienguthaben für das Jahr 2025 pro Rata bis 30.09.2025 (18.75 Tage abzüglich 2 Tage über

6 Monate vor Konkurseröffnung: 16.75 Tage

Das Ferienguthaben pro Tag wird mit CHF 253.30 kapitalisiert.
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Nach der zürcherischen Praxis des Arbeitsgerichts sind bei ungerechtfertigter, fristloser Kündigung
(2.B. bei einem Konkurs) des Arbeitsverhältnisses die Ferienreste abgegolten, wenn Lohn ohne
Arbeitsleistung bezogen werden kann. Dies allerdings nur dann, wenn die Kündigungsfristen im
Vergleich mit dem Urlaubsguthaben lang waren und für die Stellensuche noch viel Raum bleibt.

Dividendenschätzung:

ln diesem Verfahren können voraussichtlich folgende Dividenden ausbezahlt werden

1. Klasse: 45 %
2. Klasse: 0 %
3. Klasse: 0 %

Diese Dividendenschätzung erfolgt unter allem Vorbehalt und ohne Gewähr.

Auflage Kollokationsplan

Der Kollokationsplan liegt beim untezeichneten Konkursamt zur Einsicht auf. Klagen auf Anfech-
tung dieser Verfügung sind innert zwanzig Tagen, von der öffentlichen Auflage des Kollokations-
planes im Schweizerischen Handelsamtsblatt vom 28.1 1.2025 an gerechnet, beim Bezirksgericht
Hinwil anhängig zu machen (Art. 250 SchKG).

Rechlsmittelbelehrung

Einsprache gegen die Kollokation kann gemäss Art. 250 SchKG innert 20 Tagen nach öffentlicher
Auflage beim Konkursgericht erhoben werden.

Zur Beachtung

lm ordentlichen Verfahren (bei einem Streitwert ab CHF 30'000.00) sind in der Klageschrift die
Parteien, ihre allfälligen Vertreter, das Rechtsbegehren und der Streitwert zu nennen. Das Rechts-
begehren ist zu begründen und die Beweismittel zu bezeichnen (Aft.221 ZPO).

Die Klageschrift ist schriftlich im Doppel einzureichen (Art. 131 ZPO) und es ist diese Verfügung
beizulegen.

Bei einem Streitwert bis zu CHF 30'000.00 (vereinfachtes Verfahren) kann die Klage dagegen auch
mündlich eingereicht werden. Zudem ist eine Begründung der Klage nicht erforderlich (Art. 244
zPo).

Der Streitwert entspricht grundsätzlich dem mit der Klage höchstens erzielbaren Prozessgewinn
(vgl. BGE 131 lll 451E.1.2).
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Die Klage gegen diese Verfügung ist gegen die Konkursmasse, vertreten durch das Konkursamt,

als Beklagte zu richten.
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98.42.1 31 I 91 .00006449

Konkursamt. Kirchqass B. 8627 Grüninqen

Herr
Alexander Otto
Asylweg 3
8363 Wald ZH

PP

R llllllllllilllllllllllllllllllllllll
Post CH AG

Uneingeschrieben
zurück

ffi

Grüningen, 17.11.2025

Konkurs Sibatec AGn Sennweidstrasse {d, 8608 Bubikonr Fabrik Sennweid,

cHE-205.251.220
Konkurseröffnung: 24.07 .2025

Kollokationsverfügung Nr. 14
Forderungs-Nr 68

Gläubiger: Alexander Otto, Wald,
Ref.: --

Sehr geehrter Herr Otto

Wir haben zu der von lhnen angemeldeten Forderung von

CHF 16'129.11, Forderung Nr.68 (samt Ergänzungen),

nachstehende Verfügung getroffen :

Lohnansprüche

Der Lohnanspruch beträgt monatlich brutto CHF 7'380.00 bei einem Beschäftigungsgrad von g0%.

Notariate lE 
=lKanton Zürich R' =^l
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1. Von den angemeldeten Ansprüchen werden als unbedingte Forderungen in der 1. Klasse
anerkannt und eingereiht:

Forderung

Lohn vor Konkurseröffnung
(01 .07 .2025 bis 24.07 .2025)

Lohn nach Konkurseröffnung

(25.07 .2025 bis 1 0.08.2025)

Anteil 13. Monatslohn vor Konkurs
(01.07.2025 bis 24.07 .2025)

Anteil 13. Monatslohn nach Konkurs
(25.07 .2025 bis 30.09.2025)

Ferienguthaben: 3 Tage

Geleistete Vorholzeit: 26.50 Stunden

Lohnd ifferenz neue Arbeitsstelle

CHF

angemeldet

7'380.00

CHF 3'808.98

CHF 615.00

CHF 337.25

CHF 4'047.10

CHF 476.15

CHF 337.25

zugelassen

5'713.55

1'017.95

1'027.30

924.70

CHF

CHF

CHF

1'017.93

1'027.30

924.70

CHF

CHF

CHF

CHF

lnsolvenzentschädigung und Arbeitslosenentschädigung

Sollte die Gläubigerin für den Monat Juli 2025 lnsolvenzentschädigung und ab 01 .08.2025 Arbeits-
losentaggeld beiogen haben (entsprechende Abrechnungen liegen noch nicht vor) würde die kol-

tozierte-Forderung gemäss Att.29 Abs. 2 AVIG (Arbeitslosenentschädigung) und Art. 54 Abs. 1

AVIG (lnsolvenzentschädigung) im Umfang dieser von der Gläubigerin bezogene Entschädigung

durch Legalzessionen auf die betreffenden Arbeitslosenvqrsicherungskassen übergehen.

Kopien der allenfalls bereits erhaltenen Abrechnungen in der Beilage.

Vom zur Auszahlung gelangenden Treffnis auf der (Rest)Lohnforderung (Restlohn = Bruttoforde-

rung aus dem Arbeitsverhältnis abzüglich allfällige lnsolvenz- und Arbeitslosenentschädigung) wer-

den Oie gesetzlichen Arbeitnehmerbeiträge an die AHV/IV/EU, ALV und gemäss BVG und UVG

abgezogen. Mit den entsprechenden Stellen rechnet die Konkursvenrualtung direkt ab.

2. CHF 1'428.33 des angemeldeten Lohns werden in Bestand, Rang und Höhe abgewiesen

Begründung:
OeiGtaubiger hat gemäss eigenen Angaben ab 11.08.2025 einen neuen Arbeitsvertrag mit einem,

Monatslohn von brutto CHF 6'630.00 (inklusive Anteil 13. Monatslohn) angenommen.

Nach Art. 208 Abs. 1 SchKG sind nur Forderungen zu kollozieren, die vor der Konkurseröffnung

entstanden sind. Lohnansprüche entstehen grundsätzlich pro rata temporis, d.h. anteilig für die bis

zur Konkurseröffnung geleistete Arbeitszeit. Zur Berechnung wurde die Aufteilung zwischen ange-

meldetem Lohn sowie Anteil 13. Monatslohn jeweils für die Zeit vor und nach Konkurseröffnung
(während der Kündigungsfrist und bis zum Antritt der neuen Arbeitsstelle) berücksichtig.

Dividendenschätzung

ln diesem Verfahren können voraussichtlich folgende Dividenden ausbezahlt werden

1. Klasse: 45 %
2. Klasse: 0 %
3. Klasse: 0 %

Diese Dividendenschätzung erfolgt unter allem Vorbehalt und ohne Gewäfir.

flb,tt-t
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Auflage Kol lokationsplan

Der Kollokationsplan liegt beim unterzeichneten Konkursamt zur Einsicht auf. Klagen auf Anfech-
tung dieser Verfügung sind innert zwanzig Tagen, von der öffentlichen Auflage des Kollokations-
planes im Schweizerischen Handelsamtsblatt vom 28.11.2025 an gerechnet, beim Bezirksgericht
Hinwil anhängig zu machen (Art. 250 SchKG).

Rechtsmittel beleh rung

Einsprache gegen die Kollokation kann gemäss Art. 250 SchKG innert 20 Tagen nach öffentlicher
Auflage beim Konkursgericht erhoben werden.

Zur Beachtung

lm ordentlichen Verfahren (bei einem Streitwert ab CHF 30'000.00) sind in der Klageschrift die
Parteien, ihre allfälligen Vertreter, das Rechtsbegehren und derStreitwert zu nennen. Das Rechts-
begehren ist zu begründen und die Beweismittel zu bezeichnen (k1.221 ZPO).

Die Klageschrift ist schriftlich im Doppel einzureichen (Art. 131 ZPO) und es ist diese Verfügung
beizulegen.

Bei einem Streitwert bis zu CHF 30'000.00 (vereinfachtes Verfahren) kann die Klage dagegen auch
mündlich eingereicht werden. Zudem ist eine Begründung der Klage nicht erforderlich (Art. 244
zPo).

Der Streitwert entspricht grundsätzlich dem mit der Klage höchstens erzielbaren Prozessgewinn
(vsl. BGE 131 lll 451 E. 1.2).

Die Klage gegen diese Verfügung ist gegen die Konkursmasse, vertreten durch das Konkursamt,
als Beklagte zu richten

era6s

Freundliche Grüsse
Kon n
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Kopie geht an:
Arbeitslose n kasse Ka nton Zürich, I nsolvenzentschäd i g u ng
Arbeitslosenkasse Kanton Zürich, Arbeitslosenkasse
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8620 Wetzikon

98./12.131 191.00004t50

Konkursamt. Kirchqass B, 8627 Grüninqen

Herr
Alexander Wüst
Hirzlistrasse 9
8716 Schmerikon

PP

Nicole Künzle
Konkurssekretärin

Konkursamt
Grüningen

Kirchgass 8' 8,627 Grüningen

Direkt O44 8O7 59 40
grueningen@notariate-zh.ch

www.notariate-zh.ch
Zentrale Ort4 8O7 59 40

Zürcher Kantonalbank
IBAN: GH64 OO7OOl12 9OO5 3400 5
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Post CH AG

Uneingeschrieben
zuIück

ffi

Grüningen, 17.11.2025

Konkurs Sibatec AG, Sennweidstrasse {d, 8608 Bubikonn Fabrik Sennweid,
GHE-205,251.220
Konku rseröff nung : 24.07 .2025

Kollokationsverfügung Nr. 15
Forderungs-Nr. 69

Gläubiger: Alexander Wüst, Schmerikon
Ref.: --

Sehr geehrter Herr Wüst

Wir haben zu der von lhnen angemeldeten Forderung von

CHF 9'583.30, Forderung Nr. 69,

nachstehende Verfüg ung getroffen :

Lohnansprüche

Der Lohnanspruch beträgt monatlich brutto CHF 8'200.00 bei einem Beschäftigungsgrad von

100 %.

Notariate l9 
=lKanton Zürich lt =-l



angemeldet

B'200.00

0.00

683.30

0.00

700.00

CHF

zugelassen
.6'348.40

CHF 1'851 .60

Konkursamt Grüningen
2

529.00

154.30

700.00

1. Von den angemeldeten Ansprüchen werden als unbedingte Forderungen in der 1. Klasse

anerkannt und eingereiht:

Forderung

Lohn vor Konkurseröffnung
(01 .07 .2025 bis 24.07 .2025)

Lohn nach Konkurseröffnung

(25.07.2025 bis 31 .07 .2025)

Anteil 13. Monatslohn vor Konkurs

Anteil 13. Monatslohn nach Konkurs

Lohndifferenz neue Arbeitsstelle

CHF

CHF

CHF

CHF

CHF

CHF

CHF

CHF

lnsolvenzentschädigung u nd Arbeitslosenentschädi gung

Sollte die Gläubigerin für den Monat Juli2023 lnsolvenzentschädigung und ab 01.08.2025 Arbgits-

losentaggeld beiogen haben (entsprechende Abrechnungen liegen noch nicht vor) würde die kol-

lözierte Forderung gemäss Art. 29 Abs. 2 AVIG (Arbeitslosenentschädigung) und Art. 54 Abs. 1

AVIG (lnsolvenzentschädigung) im Umfang dieser von der Gläubigerin bezogene Entschädigung

durch Legalzessionen auf die betreffenden Arbeitslosenversicherungskassen übergehen.

Kopien der allenfalls bereits erhaltenen Abrechnungen in der Beilage.

Vom zur Auszahlung gelangenden Treffnis auf der (Rest)Lohnforderung (Restlohn = Bruttoforde-

rung aus dem Arbeitivärhältnis abzüglich allfällige lnsolvenz- und Arbeitslosenentschädigung) wer-

Oen-die gesetzlichen Arbeitnehmerbeiträge an die AHV/IV/EU, ALV und gemäss BVG und UVG

abgezogen. Mit den entsprechenden Stellen rechnet die Konkursveruualtung direkt ab.

Dividendenschätzung:

ln diesem Verfahren können voraussichtlich folgende Dividenden ausbezahlt werden

1. Klasse: 45 %
2. Klasse: 0 %
3. Klasse: 0 %

Diese Dividendenschätzung erfolgt unter allem Vorbehalt und ohne Gewähr.

Auflage Kollokationsplan

Der Kollokationsplan liegt beim unterzeichneten Konkursamt zur Einsicht auf. Klagen auf Anfech-

tung dieser Verfügung s]nd innert zwanzig Tagen, von der öffentlichen Auflage des Kollokations-

plaÄes im Schweizerischen Handelsamtsblatt vom 28.1 1.2025 an gerechnet, beim Bezirksgericht

Hinwil anhängig zu machen (Art. 250 SchKG).

Rechtsmittelbeleh rung

EinsprAche gegen die Kollokation kann gemäss Art. 250 SchKG innert 20 Tagen nach öffentlicher

Auflage beim Konkursgericht erhoben werden.

flt-lt-tl-tL-
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Zur Beachtung

lm ordentlichen Verfahren (bei einem Streitwert ab CHF 30'000.00) sind in der Klägeschrift die

Parteien, ihre.allfälligen Vertreter, das Rechtsbegehren und derStreitwertzu nennen. Das Rechts-

begehren ist zu begründen und die Beweismittel zu bezeichnen (Ar1.221 ZPO).

Die Klageschrift ist schriftlich im Doppel einzureichen (Art. 131 ZPO) und es ist diese Verfügung

beizulegen.

Beieinem Streitwert bis zu CHF 30'000.00 (vereinfachtes Verfahren)kann die Klage dagegen auch

mündlich eingereicht werden. Zudem ist eine Begründung der Klage nicht erforderlich (Art; 244

zPo).

Der Streitwert entspricht grundsätzlich dem mit der Klage höchstens erzielbaren Prozessgewinn
(vgl. BGE 131 lll 451E.1.2).

Die Klage gegen diese Verfügung ist gegen die Konkursmasse, vertreten durch das Konkursamt,

als Beklagte zu richten

Freundliche Grüsse
Kon nt

gl$x$s
W r'St.

Kopie geht an:
Arbeitslose nkasse Ka nton ZÜrich, I nsolvenzentschäd i g u n g



t^

8620 Wetzikon

98.42.1 31 I 91.00006460

Konkursamt. Kirchgass 8. 8627 Grüninqen

Herr
Pino Basciani
lm Grütli73
8868 Oberurnen

PP

Nicole Künzle
Konkurssekretärin

Konkursamt
Grüningen

Kirchgass 8, E627 Grüningen

Direkt O44 8O7 59 40
g rueningen@notariate-zh.ch

www,notariate-zh.ch
Zentrale O44 807 59 40

Zürcher Kantonalbank
IBAN: GH64 OOTO O{{2 9OO5 34OO 5
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Post CH AG

Uneingeschrieben
zurück

ffi

Grüningen, 17.11.2025

Konkurs $ibatec AG, Sennweidstrasse {d, 8608 Bubikonn Fabrik Eennweidn
cHE-205.251,220
Konkurseröffnun g: 24.fJ7'2025

Kollokationsverfügung Nr. {6
Forderungseingabe Nr. 7O

Gläubiger: Pino Basciani, Oberurnen
Ref.: --

Sehr geehrter Herr Basciani

Wir haben zu der von lhnen angemeldeten Forderung von

CHF 17'589.00, Forderung Nr. 70,

nachstehende Verfüg ung getroffen :

Lohnanspruch

Der Lohnanspruch beträgt monatlich brutto CHF 7'500.00 bei einem Beschäftigungsrad von 100 %

Aufteilung in unbedingte und bedingte Forderungen

Gemäss Ar1.210 SchKG sind die Forderungen nach ihrer rechtlichen Qualität in unbedingte und

bedingte Forderungen aufzuteilen. Das Konkursamt hat die Forderungsteile entsprechend ihrer
Entstehung und Fälligkeit unterteilt.

Notariate
Kanton Zürich ß
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Unbedingte Forderungen
Unbedingte Forderungen sind solche, die bereits entstanden und fällig sind und nicht vom Eintritt
weiterer Bedingungen abhängen. Dazu gehören insbesondere sämtliche Lohnansprüche, die bis
zum Datum der Konkurseröffnung rechtsgültig entstanden sind.

Lohnforderungen für die Zeitvor Konkurseröffnung werden daher als unbedingte Forderungen
kolloziert.

Bedingte Forderungen
Bedingte Forderungen sind solche, deren Entstehung, Fälligkeit oder Umfang von einem zukünfti-
gen, ungewissen Ergebnis abhängt. Zu den bedingten Lohnforderungen zählen insbesondere:

- Vertragliche Lohnansprüche für die Zeit nach Konkurseröffnung
- Kündigungsentschädigungen oderAbgangsentschädigungen
- Variable oder erfolgsabhängige Lohnbestandteile, deren Eintritt nicht feststeht
- Ansprüihe aus Wettbewerbsverbot oder anderweitige arbeitsvertragliche Nebenleistungen

Von den angemeldeten Ansprüchen werden als unbedingte Forderungen in der 1. Klasse
anerkannt und eingereiht:

1

2

Forderung

Lohn vor Konkurseröffnung
(01 .07 .2025 bis 24.O7 .2025)

Anteil 13. Monatslohn vor Konkurs
(01.o7 .2025 bis 24.07.2025)

Ferienguthaben: 9.4 Tage

Geleistete Vorholzeit

Forderung

Lohn nach Konkurseröffnung
(25.07 .2025 bis 31 .07.2025)

Anteil 13. Monatslohn nach Konkurs
(25.07.2025 bis 31 .07.2025)

Von den angemeldeten Ansprüchen werden analog SchKG Art.210 als bedingte Forderun-
gen in der 1. Klasse anerkannt und eingereiht:

CHF

CHF

CHF

CHF

CHF

CHF

angemeldet

7'500.00

625.00

7'930.40

1'533.60

angemeldet

0.00

CHF

CHF

CHF

CHF

CHF

CHF

zugelassen

5'806.45

483.35

3'241.15

'1'533.60

zugelassen

1'693.55

141.150.00

lnsolvenzentschäd i g u ng

Sollte der Gläubiger für den Monat Juli 2023 lnsolvenzentschädigung bezogen haben (entspre-
chende Abrechnung liegt noch nicht vor)würde die kollozierte Forderung gemäss Art. 54 Abs. 1

AVIG (lnsolvenzentschädigung) im Umfang dieser von der Gläubigerin bezogene Entschädigung
durch Legalzession auf die betreffende Arbeitslosenversicherung übergehen.

Kopien der allenfalls bereits erhaltenen Abrechnungen in der Beilage.

Vom zur Auszahlung gelangenden Treffnis auf der (Rest)Lohnforderung (Restlohn = Bruttoforde-
rung aus dem Arbeitsverhältnis abzüglich allfällige lnsolvenzentschädigung) werden die gesetzli-
chen Arbeitnehmerbeiträge an die AHV/IV/EU, ALV und gemäss BVG und UVG abgezogen. Mit
den entsprechenden Stellen rechnet die Konkursverwaltung direkt ab.

flt-l
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3. CHF 4'689.25für Ferienanspruch werden in Bestand, Rang und Höhe abgewiesen.

Begründung:
Der Ferienanspruch für die Zeit vom 01.01.2025 bis 31 .122025 beträgt gemäss Arbeitsvertrag
23Tage.

Für ein angebrochenes Jahr steht dem Arbeitnehmer ein anteilsmässiger Ferienanspruch zu.

Der Ferienanspruch beträgt demnach:
Ferienguthaben für das Jahr 2025 pro Rata bis 31.07,2025: 13.4 Tage

Der Gläubiger hat einen Ferienanspruch von 23 Tagen für das Kalenderjahr 2025 angemel-

det. Die letzten Ferien von 4 Tagen hat er gemäss Abrechnung des Arbeitgebers im Juli

2025, bis zur Konkurseröffnung, bezogen.

Das Ferienguthaben pro Tag wird mit CHF 344.80 kapitalisiert

Nach der zürcherischen Praxis des Arbeitsgerichts sind bei ungerechtfertigter, fristloser Kündi-
gung (2.8. bei einem Konkurs) des Arbeitsverhältnisses die Ferienreste abgegolten, wenn Lohn

ohne Arbeitsleistung bezogen werden kann. Dies allerdings nur dann, wenn die Kündigungsfris-

ten im Vergleich mit dem Urlaubsguthaben lang waren und für die Stellensuche noch viel Raum

bleibt.

Dividendenschätzung

ln diesem Verfahren können voraussichtlich folgende Dividenden ausbezahlt werden

1. Klasse: 45 %
2. Klasse:0 %
3. Klasse: 0 %

Diese Dividendenschätzung erfolgt unter allem Vorbehalt und ohne Gewähr.

Auflage Kol lokationsplan

Der Kollokationsplan liegt beim unterzeichneten Konkursamt zur Einsicht auf. Klagen auf Anfech-

tung dieser Verfügung sind innert zwanzig Tagen, von der öffentlichen Auflage des Kollokations-
planes im Schweizerischen Handelsamtsblatt vom 28.11.2025 an gerechnet, beim Bezirksgericht

Hinwil anhängig zu machen (Art. 250 SchKG).

Rechtsmittelbelehrung

Einsprache gegen die Kollokation kann gemäss Art. 250 SchKG innert 20 Tagen nach öffentlicher

Auflage beim Konkursgericht erhoben werden.

Zur Beachtung

lm ordentlichen Verfahren (bei einem Streitwert ab CHF 30'000.00) sind in der Klageschrift die

Parteien, ihre allfälligen Vertreter, das Rechtsbegehren und der Streitwert zu nennen. Das Rechts-

begehren ist zu begründen und die Beweismittel zu bezeichnen (Art.221 ZPO).

Die Klageschrift ist schriftlich im Doppel einzureichen (Art. 131 ZPO) und es ist diese Verfügung

beizulegen.

Bei einem Streitwert bis zu CHF 30'000.00 (vereinfachtes Verfahren) kann die Klage dagegen auch

mündlich eingereicht werden. Zudem ist eine Begründung der Klage nicht erforderlich (Art. 244

zPo).
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Der Streitwert entspricht grundsätzlich dem mit der Klage höchstens erzielbaren Prozessgewinn

(vsl. BGE 131 lll 451E.1.2).

Die Klage gegen diese Verfügung ist gegen die Konkursmasse, vertreten durch das Konkursamt,

als Beklagte zu richten.

Freundliche Grüsse
Konkursamt nrngen

t?* 
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Kopie geht an:
Arbeitslose nkasse Kanton Zürich, I nsolvenzentschädigung
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Konkursamt. Kirchqass 8. 8627 Grüninqen

Herr
Peter Weidmann
Bodenholzstrasse 17
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PP

. Nicole Künzle
Konkurssekretärin

Konkursamt
Grüningen

Kirchgass 8, 8627 Gr,üningen
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www.notariate-zh.ch
Zentrale O44 8O7 59 40

Zürcher Kantonalbank
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Grüningen, 17.11.2025

Konkurs Sibatec AG, Sennweidstrasse {d, 86O8 Bubikon, Fabrik Sennweid,
cHE-205.251.220
Konkurseröffnung : 24.07 .20i25

Kollokationsverfügung Nr. {7
Forderungseingabe Nr, 71

Gläubiger: Peter Weidmann; Hinwil,
Ref.: --

Sehr geehrter Herr Weidmann

Wir haben zu der von lhnen angemeldeten Forderung von

CHF 7'884.50, Forderung Nr. 71,

nachstehende Verfüg ung getroffen :

Lohnansprüche

Der Lohnanspruch beträgt monatlich brutto CHF 6'220.00 bei einem Beschäftigungsgrad von
B0 %.

r'ntln"Eill.itf; ßE
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1 Von den angemeldeten Ansprüchen werden als unbedingte Forderungen in der 1. Klasse
anerkannt und eingereiht:

Forderung

Lohn vor Konkurseröffnung
(01.0v.2025 bis 24.07 .2025)

Lohn nach Konkurseröffnung

(25.O7.2025 bis 31 .07.2025)

Anteil 13. Monatslohn vor Konkurs
(01 .07 .2025 bis 24.07 .2025)

Anteil 13. Monatslohn nach Konkurs
(25.07 .2025 bis 31 .07.2025)

Ferienguthaben: 2 Tage

CHF 0.00

CHF 518.00

CHF 0.00

cHF 1'146.50

CHF

angemeldet

6',220.00 CHF

zugelassen

4'815.50

CHF 1',404.50

CHF 400.00

CHF 118.00

CHF 1'146.50

lnsolvenzentschäd i gung

Sollte der Gläubiger für den Monat Juli 2025 lnsolvenzentschädigung bezogen haben (entspre-

chende Abrechnung liegt noch nicht vor) würde die kollozierte Forderung gemäss Art. 54 Abs. 1

AVIG (lnsolvenzentschaOigung; im Umfang dieser vom Gläubiger bezogene Entschädigung durch

Legalzessionen auf die betreffende Arbeitslosenversicherungskasse übergehen.

Kopien der allenfalls bereits erhaltenen Abrechnungen in der Beilage

Vom zur Auszahlung gelangenden Treffnis auf der (Rest)Lohnforderung (Restlohn = Bruttoforde-

rung aus dem Arbeitsverhältnis abzüglich allfällige lnsolvenzentschädigung) werden die gesetzli-

chen Arbeitnehmerbeiträge an die AHV/IV/EU, ALV und gemäss BVG und UVG abgezogen. Mit

den entsprechenden Stellen rechnet die Konkursvenrualtung diiekt ab.

Ferienguthaben

GHF 1'146.50 für den Anteil des Ferienguthabens wurden vom Konkursamt berechnet, da in

der Forderungseingabe lediglich ein Ferienanspruch von 2 Tagen angemeldet, dieser aber nicht

kapitalisiert wurde. Für die Berechnung wurde ein Ferienguthaben pro Tag von CHF 366.75 ver-

wendet.

Nach der zürcherischen Praxis des Arbeitsgerichts sind bei ungerechtfertigter, fristloser Kündigung

(2.8. bei einem Konkurs) des Arbeitsverhältnisses die Ferienreste abgegolten, wenn Lohn ohne

Arbeitsleistung bezogen werden kann. Dies allerdings nur dann, wenn die Kündigungsfristen im

Vergleich mit dem Urlaubsguthaben lang waren und für die Stellensuche noch viel Raum bleibt.

Dividendenschätzung

ln diesem Verfahren können voraussichtlich folgende Dividenden ausbezahlt werden:

1. Klasse: 45 %
2. Klasse: 0 %
3. Klasse: 0 %

Diese Dividendenschätzung erfolgt unter allem Vorbehalt und ohne Gewähr.
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Auflage Kollokationsplan

Der Kollokationsplan liegt beim unterzeichneten Konkursamt zur Einsicht auf. Klagen auf Anfech-
tung dieser Verfügung sind innert zwanzig Tagen, von der öffentlichen Auflage des Kollokations-
planes im Schweizerischen Handelsamtsblatt vom 28.11.2025 an gerechnet, beim Bezirksgericht
Hinwil anhängig zu machen (Art. 250 SchKG).

Rechtsmittelbelehrung

Einsprache gegen die Kollokation kann gemäss Art. 250 SchKG innert 20 Tagen nach öffenflicher
Auflage beim Konkursgericht erhoben werden.

Zur Beachtung

lm ordentlichen Verfahren (bei einem Streitwert ab CHF 30'000.00) sind in der Klageschrift die
Parteien, ihre allfälligen Vertreter, das Rechtsbegehren und der Streitwert zu nennen. Das Rechts-
begehren ist zu begründen und die Beweismittel zu bezeichnen (kt.221 zpol
Die Klageschrift ist schriftlich im Doppel einzureichen (Art. 131 ZPO) und es ist diese Verfügung
beizulegen.

Beieinem Streitwert bis zu CHF 30'000.00 (vereinfachtes Verfahren) kann die Klage dagegen auch
mündlich eingereicht werden. Zudem ist eine Begründung der Klage nicht erforderlich (Art. 244
zPo).

Der Streitwert entspricht grundsätzlich dem mit der Klage höchstens erzielbaren Prozessgewinn
(vgl. BGE 131 lll 451E.1.2).

Die Klage gegen diese Verfügung ist gegen die Konkursmasse, vertreten durch das Konkursamt,
als Beklagte zu richten

Freundliche Grüsse
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Kopie geht an:
Arbeitslosenkasse Kanton Zürich, lnsolvenzentschädigung
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Nicole Künzle
Konkurssekretärin

Konkursamt
Grüningen

Kirchgass 8, 8627 Grüningen

Direkt O44 8O7 59 40
grueningen@notaraate-zh,ch

. www.notariate-zh.ch
Zentrale O44AO7 59 40

Zürcher Kantonalbank
IBAN: GH64 OOTO Ol12 9005 34OO 5
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Konkursamt. Kirchqass 8. 8627 Grüninqen

Herr
Zoran Ravlija
Schibliraiweg 14
'8636 Wald ZH

8620 Wetzikon

Post CH AG

Uneingeschrieben
zurück

ffi

Gruningen, 17.11.2025

Konkurs Sibatec AG, Sennweadstrasse {d, 8608 Bubikon, Fabrik Sennweid,
GHE-205,251,220
Konkurseröffnun g! 24,07,.2025

Kollokationsverfügung Nr, { I
Forderungsnummer 72

Gläubiger: Zoran Ravlija, Wald
Ref.:--

Sehr geehrter Herr Ravlija

Wir haben zu der von lhnen angemeldeten Forderung von

CHF 20'946.65, Forderung Nr. 72,

nachstehende Verfügung getroffen :

Lohnanspruch

Der Lohnanspruch beträgt monatlich brutto CHF 5'200.00 bei einem Beschäftigungsgrad von
1oo %.

Aufteilung in unbedingte und bedingte Forderungen

Gemäss Art. 210 SchKG sind die Forderungen nach ihrer rechtlichen Qualität in unbedingte und
bedingte Forderungen aufzuteilen. Das Konkursamt hat die Forderungsteile entsprechend ihrer
Entstehung und Fälligkeit unterteilt.

Notariate lE il
Kanton Zürich R, =-l
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zugelassen

4'025.80

335.50

1'1'15.30

zugelassen

.11',574.20
964.50

2'787.70

Unbedingte Forderungen
Unbedingte Forderungen sind solche, die bereits entstanden und fällig sind und nicht vom Eintritt

weiterer Bedingungen abhängen. Dazu gehören insbesondere sämtliche Lohnansprüche, die bis

zum Datum der Konkurseröffnung rechtsgültig entstanden sind.

Lohnforderungen für die Zeitvor Konkurseröffnung werden daher als unbedingte Forderungen
kolloziert.

Bedingte Forderungen
Bedingte Forderungen sind solche, deren Entstehung, Fälligkeit oder Umfang von einem zukünfti-
gen, ungewissen Ergebnis abhängt. Zu den bedingten Lohnforderungen zählen insbesondere:

- Vertragliche Lohnansprüche für die Zeit nach Konkurseröffnung
. Kündigungsentschädigungen oderAbgangsentschädigungen
- Variable oder erfolgsabhängige Lohnbestandteile, deren Eintritt nicht feststeht
- Ansprüche aus Wettbewerbsverbot oder andenr,reitige arbeitsvertragliche Nebenleistungen

1. Von den angemeldeten Ansprüchen werden als unbedingte Forderungen in der 1. Klasse
anerkannt und eingereiht:

Forderung

Lohn vor Konkurseröffnung
(01 .07 .2025 bis 24.07 .2025)

Anteil 13. Monatslohn vor Konkurs

Geleistete Vorholzeit: 40.41 Stunden

Forderung

Lohn nach Konkurseröffnung

Anteil 13. Monatslohn nach Konkurs

Ferienguthaben: 1 1.66 Tage

2. Von den angemeldeten Ansprüchen werden analog SchKG Art. 210 als bedingte Forderun-
gen in der 1. Klasse anerkannt und eingereiht:

CHF

CHF

CHF

CHF

CHF

CHF

angemeldet

4'025.80

433.30

1'259.00

angemeldet

11',574.20

866.65

2',787.70

CHF

CHF

CHF

CHF

CHF

CHF

Bedingung:
Unverschuldete Unmöglichkeit, eine neue Arbeitsstelle zu finden

Begründung:
Dem Arbeitnehmer obliegt auch bei ungerechtfertigter Entlassung die Pflicht, sich nach einer neuen

Arbeitsstelle umzuschauen, um den Schaden möglichst klein zu halten.

Der Arbeitnehmer muss sich an die Forderung anrechnen lassen, was er infolge der Beendigung

des Arbeitsverhältnisses erspart hat und was er durch anderweitige Arbeit verdient oder zu verdie-

nen absichtlich unterlassen hat (Art. 337c Abs. 2 OR).

ftt-t
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3. CHF 143.70 werden in Bestand, Rang und Höhe abgewiesen

Begründung:
Da derAnteit 13. Monätslohn bereits separat angemeldet und kollokationsfähig ist, kann dieser
nicht zusätzlich im Rahmen der Berechnung des Stundenlohns für die geleistete Vorholzeit berück-
sichtigt werden.

Die Forderung für die geleistete Vorholzeit wird daher im Umfang von CHF 143.70, welcher auf die

unzulässige doppelte Berücksichtigung des Anteils 13. Monatslohn entfällt, abgewiesen.

Der: restliche Teil der Forderung - soweit geprüft und begründet - in der 1. Klasse eingereiht und

anerkannt.

lnsolvenzentschädigung und Arbeitslosenentschädigung sowie Quellensteuer

Der Gläubiger hat für den Monat Juli 2025 lnsolvenzentschädigung und ab 01:08.2025 Arbeitslo-
sentaggeld bezogen. Die entsprechenden Abrechnungen liegen noch nicht vor. lm Umfang dieser
vom Gläubiger bezogenen Entschädigung geht die kollozierte Forderung gemäss Art. 29 Abs. 2

AVIG (Arbeitslosenentschädigung) und Art. 54 Abs. 1 AVIG (lnsolvenzentschädigung) durch Le-
galzessionen auf die betreffenden Arbeitslosenversicherungskassen über.

Kopien der allenfalls bereits erhaltenen Abrechnungen in der Beilage.

Vom zur Auszahlung gelangenden Treffnis auf der Restlohnforderung (Restlohn = Bruttoforderung
aus dem Arbeitsverhältnis abzüglich allfällige lnsolvenz- und Arbeitslosenentschädigung) werden

die gesetzlichen Arbeitnehmerbeiträge an die AHV/IV/EU, ALV und gemäss BVG und UVG (und

die Quellensteuer) abgezogen. Mit den entsprechenden Stellen rechnet die Konkursverwaltung
direkt ab.

Bitte füllen Sie den beiliegenden Fragebogen des Konkursamtes an die Lohngläubiger im Konkurs
über die Sibatec AG aus und retournieren Sie uns diesen innert 10 Tagen mit beiliegendem Ant-
wortcouvert

Begründung:
Der Arbeitnehmer ist verpflichtet, nach Ablauf der Kündigungsfrist sämtliche von der Konkursver-
waltung oder den zuständigen Sozialversicherungsträgern zur Verfügung gestellten Formulare be-
züglich einer neuen Anstellung sowie zur Dokumentation der Bemühungen um eine Arbeitsauf-
nahme vollständig und wahrheitsgemäss auszufüllen. Dies dient der ordnungsgemässen Abwick-
lung der Abrechnungen mit den entsprechenden Kassen und Behörden.

Dividendenschätzung

ln diesem Verfahren können voraussichtlich folgende Dividenden ausbezahlt werden

1. Klasse: 45 %
2. Klasse: 0 %
3. Klasse: 0 %

Diese Dividendenschätzung erfolgt unter allem Vorbehalt und ohne Gewähr.

Auflage Kollokationsplan

Der Kollokationsplan liegt beim unterzeichneten Konkursamt zur Einsicht auf, Klagen auf Anfech-
tung dieser Verfügung sind innert zwanzig Tagen, von der öffentlichen Auflage des Kollokations-
planes im Schweizerischen Handelsamtsblatt vom 28.1 1.2025 an gerechnet, beim Bezirksgericht
itinwilanhängig zu machen (Art. 250 SchKG).

il
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Rechtsmittel belehru ng

Einsprache gegen die Kollokation kann gemäss Art. 250 SchKG innert 20 Tagen nach öffentlicher
Auflage beim (onkursgericht erhoben werden.

Zur Beachtung

lm ordentlichen Verfahren (bei einem Streitwert ab CHF 30'000.00) sind in der Klageschrift die

Parteien, ihre allfälligen Vertreter, das Rechtsbegehren und der Streitwert zu nennen. Das Rechts-

begehren ist zu begründen und die Beweismittel zu bezeichnen (Ar1.221 ZPO).

Die Klageschrift ist schriftlich im Doppel einzureichen (Art. 131 ZPO) und es ist diese Verfügung

beizulegen.

Beieinem Streitwert bis zu CHF 30'000.00 (vereinfachtes Verfahren)kann die Klage dagegen auch

mündlich eingereicht werden. Zudem ist eine Begründung der Klage nicht erforderlich (Art. 244

zPo).

Der Streitwert entspricht grundsätzlich dem mit der Klage höchstens erzielbaren Prozessgewinn
(vgl. BGE 131 lll 451E.1.2).

Die Klage gegen diese Verfügung ist gegen die Konkursmasse, vertreten durch das Konkursamt,

als Beklagte zu richten

arnt
Freundliche Grüsse
Konkursamt Grüningen
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Konkursamt, Kirchqass 8, 8627 Grüninqen

Herr
Mario Mamuzic
Sandackerstrasse 1

8856 Tuggen SZ

PP

. Nicole Künzle
Konkurssekretälin

' Konkursamt
Grüningen

Kirchgass 8, 8627 Grüningen

Direkt O44 AO7 59 40
grueningen@notariate-zh.ch

www.notariate-zh.ch
Zentrale OMAOT 59 40

Zürcher Kantonalbank
IBANr GH64 OOTO 0112 9OO5 34OO 5
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Uneingeschrieben
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Grüningen, 17.11.2025

Konkurs Sibatec AG, Sennweidstrasse {d, 8608 Bubikonn Fabrik Sennweid,
cHE-205.251.220
Konku rseröffnun g: 24.07 .2025

Kollokationsverfügung Nr. {9
Forderungseingabe Nr. 73

Gläubiger: Mario Mamuzic, Banken SG,
Ref.:--

Sehr geehrter Herr Mamuzic

Wir haben zu der von lhnen angemeldeten Forderung von

CHF 32'364.25, Forderung Nr. 73,

nachstehende Verfüg ung getroffen :

Lohnansprüche

Der Lohnanspruch beträgt monatlich brutto CHF 5'610.00 bei einem Beschäftigungsgrad von
100 o/o.

Aufteilung in unbedingte und bedingte Forderungen

Gemäss Art. 210 SchKG sind die Forderungen nach ihrer rechtlichen Qualität in unbedingte und
bedingte Forderungen aufzuteilen. Das Konkursamt hat die Forderungsteile entsprechend ihrer
Entstehung und Fälligkeit unterteilt.

Notariate lE il
Kanton Zürich R F-l
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Unbedingte Forderungen

Unbedingte Forderungen sind solche, die bereits entstanden und fällig sind und nicht vom Eintritt
weiterer Bedingungen abhängen. Dazu gehören insbesondere sämtliche Lohnansprüche, die bis
zum Datum der Konkurseröffnung rechtsgültig entstanden sind.

Lohnforderungen für die Zeit vor Konkurseröffnung werden daher als unbedingte Forderungen
kolloziert.

Bedingte Forderungen
Bedingte Forderungen sind solche, deren Entstehung, Fälligkeit oder Umfang von einem zukünfti-
gen, ungewissen Ergebnis abhängt. Zu den bedingten Lohnforderungen zählen insbesondere:

- Vertragliche Lohnansprüche für die Zeit nach Konkurseröffnung
- Kündigungsentschädigungen oderAbgangsentschädigungen
- Variable oder erfolgsabhängige Lohnbestandteile, deren Eintritt nicht feststeht
- Ansprüche aus Wettbewerbsverbot oder andeni'reitige arbeitsvertragliche Nebenleistungen

1 . Von den angemeldeten Ansprüchen werden als unbedingte Forderungen in der 1. Klasse
anerkannt und eingereiht:

2. Von den angemeldeten Ansprüchen werden analog SchKG Att.210 als.bedingte Forderun-
gen in der 1. Klasse anerkannt und eingereiht:

Forderung

Lohn vor Konkurseröffnung
(01 .07 .2a25 bis 24.07 .2025)

Anteil 13. Monatslohn vor Konkurs
(01 .07 .2025 bis 24.07 .2025)

Geleistete Vorholzeit: 191.48 Stunden

Forderung

Lohn nach Konkurseröffnung
(25.07 .2025 bis 30.09.2025)

Anteil 13. Monatslohn nach Konkurs
(25.O7 .2025 bis 30.09.2025)

Ferienguthaben: 31 .5 Tage

Ferienguthaben für das Jahr 2025 pro
Rata bis 30.09.2025
(15 Tage abzüglich 1 .6 Tage über 6
Monate vor Konkurseröffnung):
13.4 Tage

CHF 0.00

cHF 6'669.95

CHF

angemeldet

5'610.00

CHF 1'402.50

CHF 6'006.95

CHF 361.95

CHF
'',682.25

CHF

zugelassen

12',486.75

CHF 1',040.55

zugelassen

4'343.25

0.00

3'456.30

CHF

CHF

CHF

CHF

angemeldet

11'220.00

ft
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3. Von den angemeldeten Ansprüchen werden unbedingte Forderungen in der 3. Klasse an-
erkannt und eingereiht:

Forderung

Ferienguthaben für das Jahr 2024:
11.5 Tage

Ferienguthaben für das Jahr 2025 pro
Rata, über 6 Monate vor
Kokurseröffnung: 1 .6 Tage

CHF

CHF

angemeldet

0.00

0.00

CHF

CHF

zugelassen

2',966.20

412,70

Bedingung:
Unverschuldete Unmöglichkeit, eine neue Arbeitsstelle zu finden

Begründung:
Dem Arbeitnähmer obliegt auch bei ungerechtfertigter Entlassung die Pflicht, sich nach einer neuen
Arbeitsstelle umzuschauen, um den Schaden möglichst klein zu halten.

Der Arbeitnehmer muss sich an die Forderung anrechnen lassen, was er infolge der Beendigung
des Arbeitsverhältnisses erspart hat und was er durch anderweitige Arbeit verdient oder zu verdie-
nen absichtlich unterlassen hat (Art. 337c Abs. 2 OR).

4. CHF 1'614.30 für Teil Ferienguthaben in Bestand, Rang und Höhe sowie Zuweisung Fe-

rienanspruch in die jeweiligen Klassen

Der Ferienanspruch für die Zeit vom 01.01.2025 bis 31 .12.2025 beträgt gemäss Arbeitsvertrag
20 Tage. Gemäss Zeiterfassung vom Juni 2025 weist das Ferienguthaben einen Bestand von
31.5 Tage (durch Gläubiger angemeldet) auf.

Für ein angebrochenes Jahr steht dem Arbeitnehmer ein anteilsmässiger Ferienanspruch zu.

Der Ferienanspruch beträgt demnach:
Ferienguthaben für das Jahr 2024:11.5 Tage
Ferienguthaben für das Jahr 2025 pro Rata, über 6 Monate vor Kokurseröffnung: 1.6 Tage

Ferienguthaben für das Jahr 2025 pro Rata bis 30.09.2025 (15 Tage abzüglich 1 .6 Tage über
6 Monate vor Konkurseröffnung): 13.4 Tage

Begründung:
Gemäss Art. 219 Abs. 4Zitt.1 SchKG gehören in die 1. Klasse die Lohnforderungen derArbeit-
nehmerinnen und Arbeitnehmer aus den letzten sechs Monaten vor Konkurseröffnung.

Forderungen, die mehr als sechs Monate vor der Konkurseröffnung entstanden sind (2.8. Ferien-
guthaben aus dem Vorjahr), geniessen keinen Vorzug und sind daher in der 3. Klasse zu kollozie-
ren).

Nach der zürcherischen Praxis des Arbeitsgerichts sind bei unggrechtfertigter, fristloser Kündigung
(2.B. bei einem Konkurs) des Arbeitsverhältnisses die Ferienreste abgegolten, wenn Lohn ohne
Arbeitsleistung bezogen werden kann. Dies allerdings nur dann, wenn die Kündigungsfristen im
Vergleich mit dem Urlaubsguthaben lang waren und für die Stellensuche noch viel Raum bleibt.
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5. CHF 324.70 für Anteil Vorholzeit werden in Bestand, Rang und Höhe abgewiesen

Begründung:
Da der Anteil 13. Monatslohn bereits separat angemeldet und kollokationsfähig ist, kann dieser

nicht zusätzlich im Rahmen der Berechnung des Stundenlohns für die geleistete Vorholzeit berück-

sichtigt werden.

Die Forderung für die geleistete Vorholzeit wird daher im Umfang von CHF 324.70,welcher auf die

unzulässige doppelte Berücksichtigung des Anteils 13. Monatslohn entfällt, abgewiesen.

Der restliche Teil der Forderung - soweit geprüft und begründet - in der 1. Klasse eingereiht und

anerkannt.

lnsolvenzentschädigung u nd Arbeitslosenentschäd i gu ng

Der Gläubiger hat für den Monat Juli 2025lnsolvenzentschädigung und ab 01.08.2025 Arbeitslo-

sentaggeld-bezogen. Die entsprechenden Abrechnungen liegen noch nicht vor. lm Umfang dieser

uom öi-äuOiger bäzogenen Entschädigung geht die kollozierte Forderung gemäss Art. 29 Abs. 2

AVIG (Arbeftslosenentschädigung) und Art. 54 Abs. 1 AVIG (lnsolvenzentschädigung) durch Le-

galzessionen auf die betreffenden Arbeitslosenversicherungskassen über.

Kopien der allenfalls bereits erhaltenen Abrechnungen in der Beilage.

Vom zur Auszahlung gelangenden Treffnis auf der Restlohnfor:derung (Restlohn = Bruttoforderung

aus dem Arbeitsverhältnis abzüglich allfällige lnsolvenz- und Arbeitslosenentschädigung) werden

die gesetzlichen Arbeitnehmerbeiträge an die AHV/IV/EU, ALV und gemäss BVG und UVG abge-

zogen. Mit den entsprechenden Stellen rechnet die Konkursvenrualtung direkt ab.

Bitte füllen Sie den beiliegenden Fragebogen des Konkursamtes an die Lohngläubiger im Konkurs

über die Sibatec AG aus und retournieren Sie uns diesen innert 10 Tagen mit beiliegendem Ant-

wortcouvert.

Begründung:
DeiArbeitnehmer ist verpflichtet, nach Ablauf der Kündigungsfrist sämiliche von der Konkursver-

waltung oder den zuständigen Sozialversicherungsträgern zur Verfügung gestellten Formulare be-

züglich einer neuen Anstellung sowie zur Dokumentation der Bemühungen um eine Arbeitsauf-

naf,me vollständig und wahrhe-itsgemäss auszufüllen. Dies dient der ordnungsgemässen Abwick-

lung der Abrechnungen mit den entsprechenden Kassen und Behörden.

Dividendenschätzung

ln diesem Verfahren können voraussichtlich folgende Dividenden ausbezahlt werden:

1. Klasse: 45 %
2. Klasse: 0 %
3. Klasse: 0 %

Diese Dividendenschätzung erfolgt unter allem Vorbehalt und ohne Gewähr.

Auflage Kollokationsplan

Der Kollokationsplan liegt beim unterzeichneten Konkursamt zur Einsicht auf. Klagen auf Anfech-

tung dieser Verfügung sind innert zwanzig Tagen, von der öffentlichen Auflage des Kollokations-

plaÄes im Schwei2erischen Handelsamtsblatt vom 28.1 1.2025 an gerechnet, beim Bezirksgericht

Hinwil anhängig zu machen (Art. 250 SchKG).

flt-t
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Rechtsmittelbelehrung

Einsprache gegen die Kollokation kann gemäss Art. 250 SchKG innert 20 Tagen nach öffentlicher

Auflage beim Konkursgericht erhoben werden.

Zur Beachtung

lm ordenlichen Verfahren (bei einem Streitwert ab CHF 30'000.00) sind in der Klageschrift die

i"rt"i"n, ihre allfälligen Vertreter, das Rechtsbegehren und der Streitwert zu nennen. Das Rechts-

begehren ist zu begiünden und die Beweismittel zu bezeichnen (Nt.221 ZPO)'

Die Klageschrift ist schriftlich im Doppel einzureichen (Art. 131 zPO) und es ist diese Verfügung

beizulegen.

Bei einem Streitwert bis zu CHF 30'000.00 (vereinfachtes Verfahren) kann die Klage dagegen auch

mündlich eingereicht werden. Zudem ist eine Begründung der Klage nicht erforderlich (Art. 244

zPo).

Der Streitwert entspricht grundsätzlich dem mit der Klage höchstens erzielbaren Prozessgewinn

(vgl. BGE 13'1 lll 451E.1.2).

Die Klage gegen diese Verfügung ist gegen die Konkursmasse, vertreten durch das Konkursamt,

als Beklagte zu richten.

Freundliche Grüsse
Konkursamt runrnge n
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Kopie geht an:

- Arbeitslosenkasse Kanton Zürich, lnsolvenzentschädigung

Amt für Wirtschaft und Arbeit, Arbeitslosenkasse des Kantons St. Gallen



1 Nicole Künzle
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Frau
Rita Tanner
Bölstrasse 4
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Grüningen, 17.11.2025

Konkurs Sibatec AG, Sennweidstrasse {d, 8608 Bubikon, Fabrik Sennweidt
cHE-2os,251.220
Konkurseröffnung: 24.07'2025

Kollokationsverfügung Nr. 20
Forderungsnummer 74

Gläubiger: Rita Tanner, Bubikon
Ref.:--

Sehr geehrte Frau Tanner

Wir haben zu der von lhnen angemeldeten Forderung von

CHF 21'929.75, Forderung Nr. 74,

nachstehende Verfüg ung getroffen :

Lohnanspruch

Der Lohnanspruch beträgt monatlich brutto CHF 5'080.00 bei einem Beschfftigungsgrad von 85 %

Aufteilung in unbedingte und bedingte Forderungen

Gemäss Art.210 SchKG sind die Forderungen nach ihrer rechtlichen Qualität in unbedingte und

bedingte Forderungen aufzuteilen. Das Konkursamt hat die Forderungsteile entsprechend ihrer

Entstehung und Fälligkeit unterteilt:

Notariate lE il
Kanton Zürich R, =^l
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zugelassen

3'932.90

327.75

506.60

zugelassen

1',471.45

zugelassen

1 1'307.10

g42.25

3',442.70-

Unbedingte Forderungen

Unbedingte Forderungen sind solche, die bereits entstanden und fällig sind und nicht vom Eintritt
weiterer Bedingungen abhängen. Dazu gehören insbesondere sämtliche Lohnansprüche, die bis

zum Datum der Konkurseröffnung rechtsgültig entstanden sind.

Lohnforderungen für die Zeit vor Konkurseröffnung werden daher als unbedingte Forderungen
kolloziert.

Bedingte Forderungen
Bedingte Forderungen sind solche, deren Entstehung, Fälligkeit oder Umfang von einem zukünfti-
gen, ungewissen Ergebnis abhängt. Zu den bedingten Lohnforderungen zählen insbesondere:

- Vertragliche Lohnansprüche für die Zeit nach Konkurseröffnung
- KündigungsentschädigungenoderAbgangsentschädigungen
- Variable oder erfolgsabhängige Lohnbestandteile, deren Eintritt nicht feststeht
- Ansprüche aus Wettbewerbsverbot oder anderweitige arbeitsvertragliche Nebenleistungen

1. Von den angemeldeten Ansprüchen werden als unbedingte Forderungen in der 1. Klasse
anerkannt und eingereiht:

2. Von den angemeldeten Anspruchen werden als unbedirigte Forderung in der 3. Klasse an-
erkannt und eingereiht:

Forderung

Lohn vor Konkurseröffnung
(01 .07 .2025 bis 24.07 .2025)

Anteil 13. Monatslohn vor Konkurs

Geleistete Vorholzeit: 1 6.43 Stunden

Forderung

Ferienguthaben für das Jahr 2024
6.3 Tage

Forderung

Lohn nach Konkurseröffnung

Anteil 13. Monatslohn nach Konkurs

Ferienguthaben für das Jahr 2025 pro
Rata bis 30.09.2025: 14.74 Tage

CHF

CHF

CHF

CHF

CHF

CHF

CHF

angemeldet

3'932.90

423.35

506.60

angemeldet

1',471.45

angemeldet

11'307.10

846.65

3',442.70

CHF

CHF

CHF

CHF

CHF

CHF

CHF

3. Von den angemeldeten Ansprüchen werden analog SchKG ArI.210 als bedingte Forderun-
gen in der 1. Klasse anerkannt und eingereiht:

t
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Bedingung:
Unverschuldete Unmöglichkeit, eine neue Arbeitsstelle zu finden

Begründung:
Dem nrbeitnehmer obliegt auch bei ungerechtfertigter Entlassung die Pflicht, sich nach einer neuen

Arbeitsstelle umzuschauän, ,rn den Sähaden mögticnst klein zu halten.

Der Arbeitnehmer muss sich an die Forderung anrechnen lassen, was er infolge der Beendigung

des Arbeitsverhältnisses erspart hat und was er durch anderuveitige Arbeit verdient oder zu verdie-

nen absichtlich unterlassen hat (Art. 337c Abs. 2 OR).

lnsolvenzentschädigung und Arbeitslosenentschädigung

Die Gläubigerin hat für den Monat Juli 2025 lnsolvenzentschädigung und ab 01.08.2025 Arbeitslo-

sentaggeld bezogen. Die entsprechenden Abrechnungen liegen noch nicht vor. lm Umfang dieser

von OöiCtaubigerln bezogenen Entschädigung geht die kollozierte Forderung gemäss Art' 29 Abs'

2 AVtG (ArbeitÄlosenentschädigung) und Art. 54 Abs. 1 AVIG (lnsolvenzentschädigung) durch Le-

galzessionen auf die betreffenden Arbeitslosenversicherungskasse-n über.

Kopien der allenfalls bereits erhaltenen Abrechnungen in der Beilage.

Vom zur Auszahlung gelangenden Treffnis auf der Restlohnforderung (Restlohn = Bruttoforderung

aus dem Arbeitsverhältnis abzüglich allfällige lnsolvenz- und Arbeitslosenentschädigung)werden
die gesetzlichen Arbeitnehmerbeiträge an die AHV/IV/EU, ALV und gemäss BVG und UVG abge-

zogÄn. Mit den entsprechenden Stellen rechnet die Konkursvenrvaliung direkt ab.

Bitte füllen Sie den beiliegenden Fragebogen des Konkursamtes an die Lohngläubiger im Konkurs

über die Sibatec AG aus und retournieren Sie uns diesen innert 10 Tagen mit beiliegendem Ant-

wortcouvert.

Begründung:
DeiArbeitnehmer ist verpflichtet, nach Ablauf der Kündigungsfrist sämtliche von der Konkursver-

waltung oder den zuständigen Sozialversicherungsträgernzur Verfügung gestellten Formulare be-

züglich-einer neuen Anstellung sowie zur Dokumentation der Bemühungen um eine Arbeitsauf-

nafime vollständig und wahrheitsgemäss auszufüllen. Dies dient der ordnungsgemässen Abwick-

lung der Abrechnungen mit den entsprechenden Kassen und Behörden.

Dividendenschätzung

ln diesem Verfahren können voraussichtlich folgende Dividenden ausbezahlt werden:

1. Klasse: 45 %
2. Klasse: 0 %
3. Klasse: 0 %

Diese Dividendenschätzung erfolgt unter allem Vorbehalt und ohne Gewähr.

Auflage Kollokationsplan

Der Kollokaiionsplan liegt beim unterzeichneten Konkursamt zur Einsicht auf. Klagen auf Anfech-

tung dieser Verfügung sind innert antanzig Tagen, von der öffentlichen Auflage des Kollokations-

plaies im Schwei2eriichen Handelsamtsblatt vom 28.11.2025 an gerechnet, beim Bezirksgericht

Hinwil anhängig zu machen (Art. 250 SchKG).
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Rechtsmittelbeleh ru ng

Einsprache gegen die Kollokation kann gemäss Art. 250 SchKG innert 20 Tagen nach öffentlicher
Auflage beim Konkursgericht erhoben werden.

Zur Beachtung

lm ordentlichen Verfahren (bei einem Streitwert ab CHF 30'000.00) sind in der Klageschrift die
Parteien, ihre allfälligen Vertreter, das Rechtsbegehren und der Streitwert zu nennen. Das Rechts-
begehren ist zu begründen und die Beweismittel zu bezeichnen (Art.221 ZPO).

Die Klageschrift ist schriftlich im Doppel einzureichen (Art. 131 ZPO) und es ist diese Verfügung
beizulegen.

Beieinem Streitwert bis zu CHF 30'000.00 (vereinfachtes Verfahren) kann die Klage dagegen auch
mündlich eingereicht werden. Zudem ist eine Begründung der Klage nicht erforderlich (Art. 244
zPo).

Der Streitwert entspricht grundsätzlich dem mit der Klage höchstens ezielbaren Prozessgewinn
(vgl. BGE 131 lll 451E.1.2).

Die Klage gegen diese Verfügung ist gegen die Konkursmasse, vertreten durch das Konkursamt,
als Beklagte zu richten

Freundliche Grüsse
Konku rünin

W r'St r N

Kopie geht an:
Arbeitslose nkasse Ka nto n Zürich, I nso lve nze ntschäd i g u ng

Arbeitslosenkasse Kanton Zürich, Arbeitslosenkasse



.t
Nicole Künzle

Konkurssekretärin

Konkursamt
Grüningen\

Kirchgass 8, 8627 Grüningen

. Direkt O44AO7 59 40
grueningen@notariate-zh.ch

www.notariate-zh.ch
ZenlraleO44AOT 5940

Zürcher Kantonalbank
IBAN: GH64 OOTO Ol12 9OO5 3400 5

BIC ZKBKCHZZSOA

8620 Wetzikon PP
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Konkursamt. Kirchqass 8. 8627 Grüninqen

Herr
Roberto Zimmermann
Bluemenaustrasse 19
8645 Jona

Post CH AG

Uneingeschrieben
zutrlck

ffi

Grüningen, 17.11.2025

Konkurs Sibatec AG, Sennweidstrasse {d, 8608 Bubikon, Fabrik Sennweid,
GHE-205.251.220
Konkurseröffnun g: 24.07 .2025

Kollokationsvedügung Nr. 21,
Forderungsnummer 75

Gläubiger: Roberto Zimmermann, Jona
Ref.:--

Sehr geehrter Herr Zimmermann

Wir haben zu der von lhnen angemeldeten Forderung von

CHF 26'631.85, Forderung Nr. 75,

nachstehende Verfügung getroffen:

Lohnanspruch

Der Lohnanspruch beträgt monatlich brutto CHF 6'060.00 bei einem Beschäftigungsgrad von
100 %.

Aufteilung in unbedingte und bedingte Forderungen

Gemäss Aft.210 SchKG sind die Forderungen nach ihrer rechtlichen Qualität in unbedingte und
bedingte Forderungen aufzuteilen. Das Konkursamt hat die Forderungsteile entspr:echend ihrer
Entstehung und Fälligkeit unterteilt.

Notariate lE il
Kanton Zürich lt =-l
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Unbedingte Forderungen
Unbedingte Forderungen sind solche, die bereits entstanden und fällig sind und nicht vom Eintritt
weiterer Bedingungen abhängen . Dazu gehören insbesondere sämtliche Lohnansprüche, die bis
zum Datum der Konkurseröffnung rechtsgültig entstanden sind.

Lohnforderungen für die Zeitvor Konkurseröffnung werden daher als unbedingte Forderungen
kolloziert.

Bedingte Forderungen
Bedingte Forderungen sind solche, deren Entstehung, Fälligkeit oder Umfang von einem zukünfti-
gen, ungewissen Ergebnis abhängt. Zu den bedingten Lohnforderungen zählen insbesondere:

- Vertragliche Lohnansprüche für die Zeit nach Konkurseröffnung
Kündig ungsentschädigungen oder Abgangsentschäd igungen
Variable oder erfolgsabhängige Lohnbestandteile, deren Eintritt nicht feststeht

- Ansprüche aus Wettbewerbsverbot oder anderweitige arbeitsvertragliche Nebenleistungen

1. Von den angemeldeten Ansprüchen werden als unbedingte Forderungen in der 1. Klasse
anerkannt und eingereiht:

2. Von den angemeldeten Ansprüchen werden als unbedingte Forderung in der 3. Klasse an-
erkannt und eingereiht:

Forderung

Lohn vor Konkurseröffnung
(01 .07 .2025 bis 24.07 .2025)

Anteil 13. Monatslohn vor Konkurs

Geleistete Vorholzeit

Forderung

Ferienguthaben für das Jahr 2024
5 Tage

Forderung

Lohn nach Konkurseröffnung

Anteil 13. Monatslohn nach Konkurs.

Ferienguthaben für das Jahr 2025 pro
Rata bis 31.08.2025: 19 Tage

CHF

CHF

CHF

CHF

CHF

CHF

CHF

angemeldet

5'651.60

608.35

2'759.95

angemeldet

1'678.15

angemeldet

8'948.40

608.35

6'377.05

CHF

CHF

CHF

CHF

CHF

CHF

CHF

zugelassen

5'651.60

470.95

2',759.95

zugelassen

1'678.15

zugelassen

8'948.40

745.75

6',377.05

3. Von den angemeldeten Ansprüchen werden analog SchKG Art. 210 als bedingte Forderun-
gen in der 1. Klasse anerkannt und eingereiht:
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Bedingung:
Unverschuldete Unmöglichkeit, eine neue Arbeitsstelle zu finden.

Begründung:
Dem Arbeitnehmer obliegt auch bei ungerechtfertigter Entlassung die Pflicht, sich nach einer neuen
Arbeitsstelle umzuschauen, um den Schaden möglichst klein zu halten.

Der Arbeitnehmer muss sich an die Forderung anrechnen lassen, was er infolge der Beendigung
des Arbeitsverhältnisses erspart hat und was er durch andenrueitige Arbeit verdient oder zu verdie-
nen absichtlich unterlassen hat (Art. 337c Abs. 2 OR).

lnsolvenzentschädigung und Arbeitslosenentschädigung

Der Gläubiger hat für den Monat Juli 2025 lnsolvenzentschädigung und ab 01.08.2025 Arbeitslo-
sentaggeld bezogen. Die entsprechenden Abrechnungen liegen noch nicht vor. lm Umfang dieser
vom Gläubiger bezogenen Entschädigung geht die kollozierte Forderung gemäss Art. 29 Abs. 2

AVIG (Arbeitslosenentschädigung) und Art. 54 Abs. 1 AVIG (lnsolvenzentschädigung) durch Le-

galzessionen auf die betreffenden Arbeitslosenversicherungskassen über.

Kopien der allenfalls bereits erhaltenen Abrechnungen in der Beilage.

Vom zur Auszahlung gelangenden Treffnis auf der Restlohnforderung (Restlohn = Bruttoforderung
aus dem Arbeitsverhältnis abzüglich allfällige lnsolvenz- und Arbeitslosenentschädigung)werden
die gesetzlichen Arbeitnehmerbeiträge an die AHV/IV/EU, ALV und gemäss BVG und UVG abge-
zogen. Mit den entsprechenden Stellen rechnet die Konkursvenrualtung direkt ab.

Bitte füllen Sie den beiliegenden Fragebogen des Konkursamtes an die Lohngläubiger im Konkurs
über die Sibatec AG aus und retournieren Sie uns diesen innert 10 Tagen mit beiliegendem Ant-
wortcouvert

Begründung:
Der Ar:beitnehmer ist verpflichtet, nach Ablauf der Kündigungsfrist sämtliche von der Konkursver-
waltung oder den zuständigen Sozialversicherungsträgern zur Verfügung gestellten Formulare be-

züglich einer neuen Anstellung sowie zur Dokumentation der Bemühungen um eine Arbeitsauf-
nahme vollständig und wahrheitsgemäss auszufüllen. Dies dient der ordnungsgemässen Abwick-

lung der Abrechriungen mit den entsprechenden Kassen und Behörden.

Dividendenschätzung

ln diesem Verfahren können voraussichtlich folgende Dividenden ausbezahlt werden

1. Klasse: 45 %
2. Klasse: 0 %
3. Klasse: 0 %

Diese Dividendenschätzung erfolgt unter allem Vorbehalt und ohne Gewähr.

Auflage Kollokationsplan

Der Kollokationsplan liegt beim unterzeichneten Konkursamt zur Einsicht auf. Klagen auf Anfech-

tung dieser Verfügung sind innert zwanzig Tagen, von der öffentlichen Auflage des Kollokations-
plaÄes im Schweizerischen Handelsamtsblatt vom 28.1 1.2025 an gerechnet, beim Bezirksgericht
Hinwil anhängig zu machen (Art. 250 SchKG).

flt-lt-t

-.t
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Rechtsmittel belehru ng

Einsprache gegen die Kollokation kann gemäss Art. 250 SchKG innert 20 Tagen nach öffentlicher
Auflage beim Konkursgericht erhoben werden.

Zur Beachtung

lm ordentlichen Verfahren (bei einem Streitwert ab CHF 30'000.00) sind in der Klageschrift die
Parteien, ihre allfälligen Vertreter, das Rechtsbegehren und der Streitwert zu nennen. Das Rechts-

begehren ist zu begründen und die Beweismittel zu bezeichnen (ArL 221 ZPO).

Die Klageschrift ist schriftlich im Doppel einzureichen (Art. 131 ZPO) und es ist diese Verfügung
beizulegen.

Bei einem Streitwert bis zu CHF 30'000.00 (vereinfachtes Verfahren) kann die Klage dagegen auch
mündlich eingereicht werden. Zudem ist eine Begründung der Klage nicht erforderlich (Art. 244
zPo).

Der Streitwert entspricht grundsätzlich dem mit der Klage.höchstens erzielbaren Prozessgewinn
(vsl. BGE 131 lll 451 E.1.2).

Die Klage gegen diese Verfügung ist gegen die Konkursmasse, vertreten durch das Konkursamt,
als Beklagte zu richten

f

Freundliche Grüsse
Konkursamt Grüni ngen

W W otar

Kopie geht an:
Arbeitslosenkasse Kanton Zürich, lnsolvenzentschädigung
Amt für Wirtschaft und Arbeit, Arbeitslosenkasse Kanton St. Gallen
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Konkursamt, Kirchqass 8. 8627 Grüninqen

Herr
Ridvan Bitiqi
Sonnenfeldstrasse 12

8620 Wetzikon ZH

PP

Nicole Künzle
Konkurssekretärin

Konkursamt
.Grüningen

Kirchgass 8, 8627 Grüningen

Direkt O44 807 59 40
grueningen@notariate-zh.ch

www.notariate-zh.ch
Zentrale O44 8O7 59 40

Zürcher Kantonalbank
IBAN: GH64 OOTO Ot{2 9005 3400 5

BIC Z'f.B'(CHZ7ZAOA
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Uneingeschrieben
zurück
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Grüningen, 17.11.2025

Konkurs Sibatec AG, Sennweidstrasse 1d, 8608 Bubikon, Fabrik Sennweidt
cHE-205.251.220
Konkurseröffnung: 24.07 .2fl25

Kollokationsverfügung Nr. 22
Forderungsnummer 76

Gläubiger: Ridvan Bitiqi, Wetzikon
Ref.:--

Sehr geehrter Herr Bitiqi

Wir haben zu der von lhnen angemeldeten Forderung von

CHF 26'405.80, Forderung Nr. 76,

nachstehende Verfüg ung getroffen :

Lohnanspruch

Der Lohnanspruch beträgt monatlich brutto CHF 6'000.00 bei einem Beschäftigungsgrad von

,100 %.

Aufteilung in unbedingte und bedingte Forderungen

Gemäss Art.210 SchKG sind die Forderungen nach ihrer rechtlichen Qualität in unbedingte und

bedingte Forderungen aufzuteilen. Das Konkursamt hat die Forderungsteile entsprechend ihrer

Entstehung und Fälligkeit unterteilt.

Notariate lE il
Kanton Zürich lt =^l



Unbedingte Forderungen
Unbedingte Forderungen sind solche, die bereits entstanden und fällig sind und nicht vom Eintritt
weiterer Bedingungen abhängen . Dazu gehören insbesondere sämtliche Lohnansprüche, die bis
zum Datum der Konkurseröffnung rechtsgültig entstanden sind.

Lohnforderungen für die Zeit vor Konkurseröffnung werden daher als unbedingte Forderungen
kolloziert.

Bedingte Forderungen
Bedingte Forderungen sind solche, deren Entstehung, Fälligkeit oder Umfang von einem zukünfti-
gen, ungewissen Ergebnis abhängt. Zu den bedingten Lohnforderungen zählen insbesondere:

- Vertragliche Lohnansprüche für die Zeit nach Konkurseröffnung
- Kündigungsentschädigungen oderAbgangsentschädigungen
- Variable oder erfolgsabhängige Lohnbestandteile, deren Eintritt nicht feststeht
- Ansprüche aus Wettbewerbsverbot oder anderweitige arbeitsvertragliche Nebenleistungen

1. Von den angemeldeten Ansprüchen werden als unbedingte Forderungen in der 1. Klasse
anerkannt uhd eingereiht:

CHF

angemeldet

6'000.00

CHF 500.00

CHF 890.05

CHF

angemeldet

496.55

CHF

angemeldet

12'000.00

cHF 1'000.00

CHF

CHF

CHF

zugelassen

4'645.15

CHF 387.10

CHF 890.05

CHF

zugelassen

496.55

CHF

zugelassen

13'354.85

CHF 1',112.90

Konkursamt Grüningen
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0,00

4'137.90

2. Von den angemeldeten Ansprüchen werden als unbedingte Forderung in der 3. Klasse an-
erkannt und eingereiht:

Forderung

Lohn vor Konkurseröffnung
(01 .07 .2025 bis 24.07 .2025)

Anteil 13. Monatslohn vor Konkurs
(01 .07 .2025 bis 24.07 .2025)

Geleistete Vorholzeit: 26.35 Stunden

Forderung

Ferienguthaben für das Jahr 2024
(Ferienguthaben jährlich laut Arbeits-
vertrag: 20 Tage, Ferienguthaben ge-
mäss Zeiterfassung: 21.8 Tage):
1.8 Tage

Forderung

Lohn nach Konkurseröffnung
(25.07 .2025 bis 30.09.2025)

Anteil 13: Monatslohn nach Konkurs
(25.07 .2025 bis 30.09.2025)

Ferienguthaben: 21 .B Tage

Ferienguthaben pro Rata für das Jahr
2025 bis 30.09.2025: 15 Tage

3. Von den angemeldeten Ansprüchen werden analog SchKG Art.210 als bedingte Forderun-
gen in der 1. Klasse anerkannt und eingereiht:

CHF

CHF

6'015.75
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Bedingung
Unverschuldete Unmöglichkeit, eine neue Arbeitsstelle zu finden.

Begründung:
Oem Rrbeitnehmer obliegt auch bei ungerechtfertigter Entlassung die Pflicht, sich nach einer neuen
Arbeitsstelle umzuschauen, um den Schaden möglichst klein zu halten.

Der Arbeitnehmer muss sich an die Forderung anrechnen lassen, was er infolge der Beendigung
des Arbeitsverhältnisses erspart hat und was er durch anderweitige Arbeit verdient oder zu verdie-
nen absichtlich unterlassen hat (Art. 337c Abs. 2 OR).

lnsolvenzentschädigung und Arbeitslosenentschädigung

Der Gläubiger hät für den Monat Juli 2025 lnsolvenzentschädigung und ab 01.08.2025 Arbeitslo-
sentaggeld bezogen. Eie entsprechenden Abrechnungen liegen noch nicht vor. lm Umfang dieser
vom Gläubiger bezogenen Entschädigung geht die kollozierte Forderung gemäss Art. 29 Abs. 2
AVIG (Arbeitslosenentschädigung) und Art. 54 Abs. 1 AVIG (lnsolvenzentschädigung) durch Le-
galzessionen auf die betreffenden Arbeitslosenversicherungskassen über.

Kopien der allenfalls bereits erhaltenen Abrechnungen in der Beilage.

Vom zur Auszahlung gelangenden Treffnis auf der Restlohnforderung (Restlohn = Bruttoforderung
aus dem Arbeitsverhältnis abzüglich allfällige lnsolvenz- und Arbeitslosenentschädigung)werden
die gesetzlichen Arbeitnehmerbeiträge an die AHV/IV/EU, ALV und gemäss BVG und UVG abge-
zogen. Mit den entsprechenden Stellen rechnet die Konkursverwaltung direkt ab. 

:

Bitte füllen Sie den beiliegenden Fragebogen des Konkursamtes an die Lohngläubiger im Konkurs
über die Sibatec AG aus und retournieren Sie uns diesen innert 10 Tagen mit beiliegendem Ant-
wortcouvert.

Begründung:
Der Arbeitnehmer ist verpflichtet, nach Ablauf der Kündigungsfrist sämtliche von der Konkursver-
waltung oder den zuständigen Sozialversicherungsträgernzut Verfügung gestellten Formulare be-

züglich einer neuen Anstellung sowie zur Dokumentation der Bemühungen um eine Arbeitsauf-
nahme vollständig und wahrheitsgemäss auszufüllen. Dies dient der ordnungsgemässen Abwick-
lung der Abrechnungen mit den entsprechenden Kassen und Behörden.

Dividendenschätzung

ln diesem Verfahren können voraussichtlich folgende Dividenden ausbezahlt werden:

1. Klasse: 45 %
2. Klasse: 0 %
3. Klasse: 0 %

Diese Dividendenschätzung erfolgt unter allem Vorbehalt und ohne Gewähr.

Auflage Kollokationsplan 
!

Der Kollokationsplan liegt beim unterzeichneten Konkursamt zur Einsicht auf. Klagen auf Anfech-
tung dieser Verfügung sind innert zwanzig Tagen, von der öffentlichen Auflage des Kollokations-
planes im Schweizerischen Handelsamtsblatt vom 28.1 1.2025 an gerechnet, beim Bezirksgericht
Hinwil anhängig zu machen (Art. 250 SchKG).
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Rechtsmittelbelehrung

Einsprache gegen die Kollokation kann gemäss Art. 250 SchKG innert 20 Tagen nach öffentlicher

Auflage beim Konkursgericht erhoben werden.

Zur Beachtung

lm ordentlichen Verfahren (bei einem Streitwert ab CHF 30'000.00) sind in der Klageschrift die

Parteien, ihre allfälligen Vertreter, das Rechtsbegehren und der Streitwert zu nennen. Das Rechts-

begehren ist zu begründen und die Beweismittel zu bezeichnen (Ar1.221 ZPO),

Die Klageschrift ist schriftlich im Doppel einzureichen (Art. 131 ZPO) und es ist diese Verfügung

beizulegen.

Bei einem Streitwert bis zu CHF 30'000.00 (vereinfachtes Verfahren) kann die Klage dagegen auch

mündlich eingereicht werden. Zudem ist eine Begründung der Klage nicht erforderlich (Art. 244

zPo).

Der Streitwert entspricht grundsätzlich dem mit der Klage höchstens erzielbaren Prozessgewinn
(vsl. BGE 131 lll 451 E.1.2).

Die Klage gegen diese Verfügung ist gggen die Konkursmasse, vertreten durch das Konkursamt,

als Beklagte zu richten.
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Konkursamt. Kirchqass 8. 8627 Grüninqen

Herr
Urs Menzi
Breitenstrasse 5a
8716 Schmerikon

PP

Nicole Künzle
Konkurssekretärin

Konkursamt
Grüningen

Kirchgass 8, 8ß27 Grüningen

Direkt O44 8O7 59 40
gruenin gen@notariate-zh.ch

www.notariate-zh.ch
Zentrale O44AO7 59 40

' Z,ürcher Kantonalbank
IBAN: GH64 OOTO 0112 9OO5 34OO 5

BIC ZKBKCHZZSOA
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Post CH AG

Uneingeschrieben
zurück
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Grüningen, 17.11.2025

Konkurs Sibatec AG, Sennweidstrasse 1d, 8608 Bubikon, Fabrik Sennweid,
cHE-20s.251.220
Konkurseröffnung: 24.o7.2025

Kollokationsverfügung Nr. 23
Forderungsnummer 77

Gläubiger: Urs Menzi, Schmerikon
Ref.: --

Sehr geehrter Herr Menzi

Wir haben zu der von lhnen angemeldeten Forderung von

CHF 22'928.00, Forderung Nr. 77,

nachstehende Verfüg ung getroffen :

Lohnanspruch

Der Lohnanspruch beträgt monatlich brutto CHF 8'000.00 bei einem Beschäftigungsgrad von
100 %.

Aufteilung in unbedingte und bedingte Forderungen

Gemäss Art.210 SchKG sind die Forderungen nach ihrer rechtlichen Qualität in unbedingte und

bedingte Forderungen aufzuteilen. Das Konkursamt hat die Forderungsteile entsprechend ihrer
Entstehung und Fälligkeit unterteilt.

Notariate l9 
=lKanton Zürich R =-l



Unbedingte Forderungen
Unbedingte Forderungen sind solche, die bereits entstanden und fällig sind und nicht vom Eintritt

weiterer Bedingungen abhängen . Dazu gehören insbesondere sämtliche Lohnansprüche, die bis

zum Datum dei Konkurseröffnung rechtsgültig entstanden sind.

Lohnforderungen für die Zeit vor Konkurseröffnung werden daher als unbedingte Forderungen
kolloziert.

Bedingte Forderungen
Bedingte Forderungen sind solche, deren Entstehung, Fälligkeit oder Umfang von einem zukünfti-
gen, ungewissen Ergebnis abhängt. Zu den bedingten Lohnforderungen zählen insbesondere:

- Vertragliche Lohnanspr:üche für die Zeit nach Konkurseröffnung
- Kündigungsentschädigungen oder Abgangsentschädigungen
- Variable oder erfolgsabhängige Lohnbestandteile, deren Eintritt nicht feststeht
- Ansprüche aus Wettbewerbsverbot oder anderweitige arbeitsvertragliche Nebenleistungen

1. Von den angemgldeten Ansprüchen werden als unbedingte Forderungen in der 3. Klasse
anerkannt und eingereiht:

angemeldet

B'000.00

Konkursamt Grüningen
2

zugelassen

6'193.55

Forderung

Lohn vor Konkurseröffnung
(01 .07 .2025 bis 24.07 .2025)

Anteil 13. Monatslohn vor Konkurs
(01.07 .2025 bis 24.07.2025)

Forderung

Lohn nach Konkurseröffnung
(25.07.2025 bis 31 .07.2025)

Anteil 13. Monatslohn nach Konkurs
(25.07.2025 bis 3't .07.2025)

Feriengutha ben: 22.23 T age

CHF 9'000.00

CHF

angemeldet

0.00

CHF 0.00

CHF 5',928.00

cHF 6',774.20

CHF

zugelassen

1'806.45

CHF 225.84

CHF 5'928.00

CHF CHF

2. Von den angemeldeten Ansprüchen werden analog SchKG Art. 210 als bedingte Forderun-
gen in der 3. Klasse anerkannt und eingereiht:

Bedingung:
Unverschuldete Unmöglichkeit, eine neue Arbeitsstelle zu finden

Begründung:
Dem Arbeitnehmer obliegt auch bei ungerechtfertigter Entlassung die Pflicht, sich nach einer neuen

Arbeitsstelle umzuschauen, um den Schaden möglichst klein zu halten.

Der Arbeitnehmer muss sich an die Forderung anrechnen lassen, was er infolge der Beendigung

des Arbeitsverhältnisses erspart hat und was er durch andenrueitige Arbeit verdient oder zu verdie-

nen absichtlich unterlassen hat (Art. 337c Abs. 2 OR).

Bitte füllen Sie den beiliegenden Fragebogen des Konkursamtes an die Lohngläubiger im Konkurs

über die Sibatec AG aus und retournieren Sie uns diesen innert 10 Tagen mit beiliegendem Ant-

wortcouvert.

E
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Begründung:
DeiArbeitnehmer ist verpflichtet, nach Ablauf der Kündigungsfrist sämtliche von der Konkursver-

waltung oder den zustänäigen SozialversicherungsträgeÄ zur Verfügung gestellten Formulare be-

züglich einer neuen Anstellung sowie zur Dokumentation der Bemühungen um eine Arbeitsauf-

nahme vollständig und wahrheitsgemäss auszufüllen. Dies dient der ordnungsgemässen Abwick-

lung der Abrechnungen mit den entsprechenden Kassen und Behörden.

Einreihung in der 3. Klasse - Keine privilegierte Forderung / Organstellung

Begründung:
gei-rn nrneitri"hr"r (Gläubiger) handelt es sich um eine Organstellung mit Entscheidungsbefugnis.

Deshalb liegt kein ArbeitsvÄrhältnis vor, welches gemäss ArI. 219 Abs. 4 Ziff . a SchKG in der 1.

Klasse kollo"2iertwerden kann. Es handelt sich hierbei um eine geschuldete Entschädigung, welche

nicht privilegiert zu kollozieren ist. Die angemeldete Forderung wird daher im Betrag von

CHF 22'928.00 in der 3. Klasse anerkannt und eingereiht.

Dividendenschätzung

ln diesem Verfahren können voraussichtlich folgende Dividenden ausbezahlt werden

1. Klasse: 45 %
2. Klasse: 0 %
3. Klasse: 0 %

Diese Dividendenschätzung erfolgt unter allem Vorbehalt und ohne Gewähr.

Auflage Kollokationsplan

Der Kollokationsplan liegt beim unterzeichneten Konkursamt zur Einsicht auf. Klagen auf Anfech-

tung dieser Verfügung sind innert zwanzig Tagen, von der öffentlichen Auflage des Kollokations-

planes im Schweüeriichen Handelsamtsblatt vom 28.1 1.2025 an gerechnet, beim Bezirksgericht

ilinwit anhängig zu machen (Art. 250 SchKG).

Rechtsmittelbelehrung

Einsprache gegen die Kollokation kann gemäss Art. 250 SchKG innert 20 Tagen nach öffentlicher

Auflage beim Konkursgericht erhoben werden'

Zur Beachtung

lm ordentlichen Verfahren (bei einem Streitwert ab CHF 30'000.00) sind in der Klageschrift die

Parteien, ihre allfälligen Vertreter, das Rechtsbegehren und der Streitwert zu nennen. Das Rechts-

begehren ist zu begründen und die Beweismittel zu bezeichnen (Ar1.221 ZPO)'

Die Klageschrift ist schriftlich im Doppel einzureichen (Art. 131 ZPO) und es ist diese Verfügung

beizulegen.

Bei einem Streitwert bis zu CHF 30'000.00 (vereinfachtes Verfahren) kann die Klage dagegen auch

mündlich eingereicht werden. Zudem ist eine Begründung der Klage nicht erforderlich (Art. 244

zPo).

Der Streitwert entspricht grundsätzlich dem mit der Klage höchstens erzielbaren Prozessgewinn

(vgl. BGE 131 lll 451E.1.2).

Die Klage gegen diese Verfügung ist gegen die Konkursmasse, vertreten durch das Konkursamt,

als Beklagte zu richten

ftf-tld
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Nicole Künzle
Konkurssekretärin

Konkursamt
G1üningen

Kirchgass 8, 8627 Grüningen

Direkt 044 8O7 59 40
grueningen@notariate-zh.ch

www.notariate-zh.ch
Zentrale O4tr.aOZ 5g 40

Züreher Kantonalbank
IBAN: GH64 OOTO 0112 9005 34OO 5

BIC ZKBKCHZZSOA

8620 Wetzikon

98.42.1 31 1 91.0000651 7

Konkursamt, Kirchqass 8, 8627 Grüninqen

Herr
Bujar Sopa
Rigistrasse 8
8608 Bubikon ZH
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Post CH AG

Uneingeschrieben
zurück
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Grüningen, 17.11.2025

Konkurs Sibatec AG, Sennweidstrasse {d, 8608 Bubikon, Fabrik Sennweid,
cHE-205.251.220
Konkurseröffnungt 24,07.2f/25

Kollokationsverfügung Nr. 24
Forderungseingabe Nr. 78

Gläubiger: Bujar Sopa, Bubikon,
Ref.: --

Sehr geehrter Herr Sopa

Wir haben zu der von lhnen angemeldeten Forderung von

GHF 24'043;90, Forderung Nr. 78,

nachstehende Verfüg ung getroffen :

Lohnanspruch

Der Lohnanspruch beträgt monatlich brutto CHF 6'060.00 bei einem Beschäftigungsgrad von

100 %.

Aufteilung in unbedingte und bedingte Forderungen

Gemäss Art.210 SchKG ölnd die Forderungen nach ihrer rechtlichen Qualität in unbedingte und

bedingte Forderungen aufzuteilen. Das Konkursamt hat die Forderungsteile entsprechend ihrer

Entstehung und Fälligkeit unterteilt.

Notariate l9 
=lKanton Zürich n -l



angemeldet

5'600.00

466.70

694.40

angemeldet

1 1'200.00

CHF 361.30

CHF 694.40

CHF

zugelassen

12'464.50

CHF 1'038.80

Konkursamt Grüningen
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zugelassen

4'335.50

0.00

2'935.15

Unbedingte Forderungen
Unbedingte Forderungen sind solche, die bereits entstanden und fällig sind und nicht vom Eintritt

weiterer Bedingungen abhängen.Dazu gehören insbesondere sämtliche Lohnansprüche, die bis

zum Datum der Konkurseröffnung rechtsgültig entstanden sind.

Lohnforderungen für die Zeit vor Konkurseröffnung werden daher als unbedingte Forderungen
kolloziert.

Bedingte Forderungen
Bedingte Forderungen sind solche, deren Entstehung, Fälligkeit oder Umfang von einem zukünfti-
gen, ungewissen Ergebnis abhängt. Zu den bedingten Lohnforderungen zählen insbesondere:

- Vertragliche Lohnansprüche für die Zeit nach Konkurseröffnung
- Kündigungsentschädigungen oderAbgangsentschädigungen
- Variable oder erfolgsabhängige Lohnbestandteile, deren Eintritt nicht feststeht
- Ansprüche aus Wettbewerbsverbot oder andenrueitige arbeitsvertragliche Nebenleistungen

1. Von den angemeldeten Ansprüchen werden als unbedingte Förderungen in der 1. Klasse
anerkannt und eingereiht:

2. Von den angemeldeten Ansprüchen werden analog SchKG Art.210 als bedingte Forderun'
gen in der 1. Klasse anerkannt und eingereiht:

Forderung

Lohn vor Konkurseröffnung
(01 .07 .2025 bis 24.07 .2025)

Anteil 13. Monatslohn vor Konkurs
(01 .07 .2025 bis 24.07 .2025)

Geleistete Vorholzeit: 24.49 Stunden

Forderung

Lohn nach Konkurseröffnung
(25.07 .2025 bis 30.09.2025)

Anteil 13. Monatslohn nach Konkurs
(25.07 .2025 bis 30.09.2025)

Ferienguthaben: 20 Tage

Ferienguthaben für das Jahr 2025 pro
Rata bis 30.09.2025
(15 Tage abzüglich 1.6 Tage über 6
Monate vor Konkurseröffnung und ab-
züglich 2lage bereits bezogene Fe-
rien gemäss Forderungseingabe):
11.4 Tage

CHF 933.40

cHF 5'149.40

CHF

CHF

CHF

CHF

CHF

CHF

CHF
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3. Von den angemeldeten Ansprüchen werden als unbedingte Forderung in der 3. Klasse an-

erkannt und eingereiht:

Forderung

Ferienguthaben für das Jahr 2024:
2.6 Tage

Ferienguthaben für das Jahr 2025 pro
Rata, über 6 Monate vor
Konkurseröffnung: 1 .6 Tage

CHF

CHF

angemeldet

0.00

0.00

CHF

CHF

zugelassen

669.45

411.95

Bedingung:
Unverschuldete Unmöglichkeit, eine neue Arbeitsstelle zu finden

Begründung:
Oem RrUeitnähmer obliegt auch bei ungerechtfertigter Entlassung die Pflicht, sich nach einer neuen

Arbeitsstelle umzuschauen, um den Schaden möglichst klein zu halten.

Der Arbeitnehmer muss sich an die Forderung anrechnen lassen, was er infolge der Beendigung

des Arbeitsverhältnisses erspart hat und was er durch andenrveitige Arbeit verdient oder zu verdie-

nen absichtlich unterlassen hat (Art. 337c Abs. 2 OR).

4. CHF 1'132.85 für Anteil Ferienguthaben werden in Bestand, Rang und Höhe abgewiesen,

Zuweisung Ferienanspruch in die jeweiligeh Klassen

Der Ferienanspruch für die Zeit vom 01.01.2025 bis 31 .12.2025 beträgt gemäss Arbeitsvertrag

20 Tage. Gemäss Zeiterfassung vom Juni 2025 weist das Ferienguthaben einen Bestand von

22.6iage auf. Das vom Gläubiger angemeldete Ferienguthaben beträgt 20 Tage.

Für ein angebrochenes Jahr steht dem Arbeitnehmer ein anteilsmässiger Ferienanspruch zu.

Der Ferienanspruch beträgt demnach:
Ferienguthaben für das Jahr 2024:2.6 Tage
Ferienguthaben für das Jahr 2025 pro Rata, über 6 Monate vor Konkurseröffnung: 1.6 Tage

Ferienguthaben für das Jahr 2025 pro Rata bis 30.09.2025 (15 Tage abzüglich 1.6 Tage über

6 Monäte vor Konkurseröffnung und abzüglich 2 Tage bereits bezogene Ferien gemäss For-

derungseingabe): 1 1 .4 Tage

Begründung:
Geiräss Art.219 Abs.4 Ziff. 1 SchKG gehören in die 1. Klasse die Lohnforderungen derArbeit-
nehmerinnen und Arbeitnehmer aus den letzten sechs Monaten vor Konkurseröffnung.

Forderungen, die mehr als sechs Monate vor der Konkurseröffnung entstanden sind (2.B. F.erien-

guthaben aus dem Vorjahr), geniessen keinen Vorzug und sind daher in der 3. Klasse zu kollozie-

ren).

Nach der zürcherischen Praxis des Arbeitsgerichts sind bei ungerechtfertigter, fristloser Kündigung

(2.8. bei einem Konkurs) des Arbeitsverhältnisses die Ferienreste abgegolten, wenn Lohn ohne

Arbeitsleistung bezogen werden kann. Dies allerdings nur dann, wenn die Kündigungsfristen im

Vergleich mit äem Urlaubsguthaben lang waren und fÜr die Stellensuche noch viel Raum bleibt.

flb. I
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lnsolvenzentschäd i gu ng und Arbeitslosenentschädigu ng

Der Gläubiger hat für den Monat Juli 2025 lnsolvenzentschädigung und ab 01.08.2025 Arbeitslo-
sentaggeld bezogen. Die entsprechenden Abrechnungen liegen noch nicht vor. lm Umfang dieser
vom Gläubiger bezogenen Entschädigung geht die kollozierte Forderung gemäss Art. 29 Abs. 2

AVIG (Arbeitslosenentschädigung) und Art. 54 Abs. 1 AVIG (lnsolvenzentschädigung) durch Le-
galzessionen auf die betreffenden Arbeitslosenversicherungskassen über.

Kopien der allenfalls bereits erhaltenen Abrechnungen in der Beilage.

Vom zur Auszahlung gelangenden Treffnis auf der Restlohnforderung (Restlohn = Bruttoforderung
aus dem Arbeitsverhältnis abzüglich allfällige lnsolvenz- und Arbeitslosenentschädigung)werden
die gesetzlichen Arbeitnehmerbeiträge an die AHV/IV/EU, ALV und gemäss BVG und UVG abge-
zogen. Mit den entsprechenden Stellen rechnet die Konkursvenrvaltung direkt ab.

Bitte füllen Sie den beiliegenden Fragebogen des Konkursamtes ah die Lohngläubiger im Konkurs
über die Sibatec AG aus und retournieren Sie uns diesen innert 10 Tagen mit beiliegendem Ant-
wortcouvert

Begründung:
Der Arbeitnehmer ist verpflichtet, nach Ablauf der Kündigungsfrist sämtliche von der Konkursver-
waltung oder den zuständigen Sozialversicherungsträgern zur Verfügung gestellten Formulare
bezüglich einer neuen Anstellung sowie zur Dokumentation der Bemühungen um eine Arbeitsauf-
nahme vollständig und wahrheitsgemäss auszufüllen. Dies dient der ordnungsgemässen Abwick-
lung der Abrechnungen mit den entsprechenden Kassen und Behörden.

Dividendenschätzung

ln diesem Verfahren können voraussichtlich folgende Dividenden ausbezahlt werden

1. Klasse: 45 %
2. Klasse: 0 %
3. Klasse: 0 %

Diese Dividendenschätzung erfolgt unter allem Vorbehalt und ohne Gewähr.

Auflage Kollokationsplan

Der Kollokationsplan liegt beim unterzeichneten Konkursamt zur Einsicht auf. Klagen auf Anfech-
tung dieser Verfügung sind innert zutanzig Tagen, von der öffentlichen Auflage des Kollokations-
planes im Schweizerischen Handelsamtsblatt vom 28.1 1.2025 an gerechnet, beim Bezirksgericht
Hinwil anhängig zu machen (Art. 250 SchKG).

Rechtsmittel beleh rung

Einsprache gegen die Kollokation kann gemäss Art. 250 SchKG innert 20 Tagen nach öffentlicher
Auflage beim Konkursgericht erhoben werden.

Zur Beachtung

lm ordentlichen Verfahren (bei einem Streitwert ab CHF 30'000.00) sind in der Klageschrift die
Parteien, ihre allfälligen Vertreter, das Rechtsbegehren und der Streitwert zu nennen. Das Rechts-
begehren ist zu begründen und die Beweismittel zu bezeichnen (Art.221 ZPO).

Die Klageschrift ist schriftlich im Doppel einzureichen (Art. 131 ZPO) und es ist diese Verfügung
beizulegen.
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Bei einem Streitwert bis zu CHF 30'000.00 (vereinfachtes Verfahren).kann die Klage dagegen auch
mündlich eingereicht werden. Zudem ist eine Begründung der Klage nicht erfordeylich (Art.244
zPo).

Der Streitwert entspricht grundsätzlich dem mit der Klage höchstens erzielbaren Prozessgewinn
(vgl. BGE 131 lll 451E.1.2).

Die Klage gegen diese Verfügung ist gegen die Konkursmasse, vertreten durch das Konkursamt,
als Beklagte zu richten.

Freundliche Grüsse
Kon n
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Kopie geht an:
Arbeitslosenkasse Ka nto n Zürich, I nso lvenzentschäd i g u ng
Arbeitslosenkasse Ka nton Zürich, Arbeitslosenkasse

aFl *

3-Je
o

&

N 0Bqld+



I

PP

R lillllIlffiillllllllllllilil1ll]l
98.42.13't19{.000065{9

Konkursami. Kirchqass.B. 8627 Grüninqen

Herr
Ernst Hösli
Unterdorf 1

8752 Näfels

8620 Welzikon

Nicole Künzle
Konkurssekretärin

Konkursamt
Grüningen

Kirchgass 8, 8627 Grüningen

Direkt O44 8O7 59 40
grueningen@notariate-zh.ch

www.nolariate-zh.ch
Zentrafe O44AO7 59 40

Zürcher Kantonalbank
IBAN: GH64 OOTO 0112 9005 3400 5
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PostCH AG
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zu rück
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Grüningen, 17.11.2025

Konkurs Sibatec AG, Sennweidstrasse {d, 8608 Bubikon, Fabrik Sennweid,
GHE-205,251.220
Konkurseröffnung: 24.0i7.2025

Kollokationsverfügung Nr. 25
Forderungsnummer 79

Gläubiger: Ernst Hösli, Näfels
Ref.:--

Sehr geehrter Herr Hösli

Wir haben zu der von lhnen angemeldeten Forderung von

CHF g1'722.65, Forderung Nr. 79,

nachstehende Verfügung getroffen :

Lohnanspruch

Der Lohnanspruch beträgt monatlich brutto CHF 6'000.00 bei einem Beschäftigungsgrad von
100 %.

Aufteilung in unbedingte und bedingte Forderungen

Gemäss Art.210 SchKG sind die Forderungen nach ihrer rechtlichen Qualität in unbedingte und
bedingte Forderungen aufzuteilen. Das Konkursamt hat die Forderungsteile entsprechend ihrer
Entstehung und Fälligkeit unterteilt.

Notariate l9 il
Kanton Zürich n- -l



Unbedingte Forderungen
Unbedingte Forderungen sind solche, die bereits entstanden und fällig sind und nicht vom Eintritt
weiterer Bedingungen abhängen . Dazu gehören insbesondere sämtliche Lohnansprüche, die bis
zum Datum der Konkurseröffnung rechtsgültig entstanden sind.

Lohnforderungen für die Zeitvor Konkurseröffnung werden daher als unbedingte Forderungen
kolloziert.

Bedingte Forderungen
Bedingte Forderungen sind solche, deren Entstehung, Fälligkeit oder Umfang von einem zukünfti-
gen, ungewissen Ergebnis abhängt. Zu den bedingten Lohnforderungen zählen insbesondere:

- Vertragliche Lohnansprüche für die Zeit nach Konkurseröffnung
- Kündigungsentschädigungen oderAbgangsentschädigungen
- Variable oder erfolgsabhängige Lohnbestandteile, deren Eintritt nicht feststeht
- Ansprüche aus Wettbewerbsverbot oder anderweitige arbeitsvertragliche Nebenleistungen

1. Von den angemeldeten Ansprüchen werden als unbedingte Forderungen in der 1. Klasse
anerkannt und eingereiht:

Konkursamt Grüningen
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zugelassen

4'645.15

Forderung

Lohn vor Konkurseröffnung
(01 .07 .2025 bis 24.07 .2025)

Anteil 13. Monalslohn vor Konkurs
(01 .07 .2025 bis 24.07 .2025)

Geleistete Vorholzeit: 1.58 Stunden

Forderung

Lohn nach Konkurseröffnung
25.07 .2025 bis 30.09.2025)

Anteil 13, Monatslohn nach Konkurs
(25.07 .2025 bis 30.09.2025)

Ferienguthaben: 25 Tage

Ferienguthaben für das Jahr 2025 pro
Rata bis 30.09.2025 (18.75 Tage ab-
züglich 2 Tage über 6 Monate vor
Konkurseröffnung und abzüglich 2 be-
zogene Tage): 1 4.7 5 T age

CHF

CHF

CHF

CHF

CHF

CHF

angemeldet

6'000.00

500.00

50.30

angemeldet

18'000.00

2'000.00

4'068.95

CHF 387:10

CHF 50.30

CHF

zugelassen

13'354.85

CHF 1'112.90

CHF 4'068.95

CHF

2. Von den angemeldeten Ansprüchen werden analog SchKG Art.210 als bedingte Forderungen
in der 1. Klasse anerkannt und eingereiht:
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3. Von den angemeldeten Ansprüchen werden als unbedingte Forderungen in der 3. Klasse
anerkannt und eingereiht:

Forderung

Ferienguthaben für das Jahr 2024:
2Tage

Ferienguthaben für das Jahr 2025 pro
Rata, über 6 Monate vor
Konkurseröffnung: 2 T age

CHF

angemeldet

551,70

zugelassen

517.70CHF

CHF 551.70 CHF 551.70

Bedingung:
Unverschuldete Unmöglichkeit, eine neue Arbeitsstelle zu finden

Begründung:
Dem Arbeitnehmer obliegt auch bei ungerechtfertigter Entlassung die Pflicht, sich nach einer neuen
Arbeitsstelle umzuschauen, um den Schaden möglichst klein zu halten.

Der Arbeitnehmer muss sich an die Forderung anrechnen lassen, was er infolge der Beendigung
des Arbeitsverhältnisses erspart hat und was er durch anderweitige Arbeit verdient oder zu verdie-
nen absichtlich unterlassen hat (Art. 337c Abs. 2 OR).

4. CHF 4'645.15 fürAnteilangemeldeter Lohn nach Konkurseröffnung, sowie CHF 1'000.00
für Anteil 13. Monatslohn nach Konkurseröffnung (Monat Oktober 20251werden in Be-
stand, Rang und Höhe abgewiesen

Begründung:
Gemäss Art. 335c Abs. 1 OR kann das Arbeitsverhältnis im ersten Dienstjahr mit einer Kündigungs-
frist von einem Monat, im zweiten bis und mit dem neunten Dienstjahr mit einer Frist von zwei
Monaten und nachher mit einer Frist von drei Monaten je auf das Ende eines Monats gekündigt
werden.

Gemäss Art. 335c Abs. 2 OR können diese Fristen durch schriftliche Abrede, Normalarbeitsvertrag
oder Gesamtarbeitsvertrag abgeändert werden, unter einen Monat dürfen sie jedoch nur durch
Gesamtarbeitsvertrag und nur für das erste Dienstjahr herabgesetzt werden.

Die vertraglich vereinbarte Kündigungsfrist wird ab Datum der Konkurseröffnung als Massstab für
die Forderung wegen vorzeitiger Auflösung des Arbeitsverhältnisses infolge Konkurses des Arbeil
gebers genommen

Gemäss Arbeitsvertrag vom 04J22020 steht lhnen eine Kündigungsfrist von 2 Monaten zu, d.h.
in lhrem Fall bis 30.09.2025. Der Anteil 13. Monatslohn berechnet sich bis zum Ende der Kündi-
gungsfrist.

Festsetzung des Stundenlohns

Der Stundenlohn zur Berechnung der geleisteten Vorholzeit wird auf CHF 31.83 berechnet.

Festsetzung des Ferienguthabens pro Tag

Ein nicht bezogener Ferientag wird mit CHF 275.86 kapitalisiert.
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5. Von den angemeldeten 25 Tagen Ferienguthaben werden die Ansprüche wie folgt zuge-
wiesen und in den jeweiligen Klassen eingereiht

Der Ferienanspruch für die Zeit vom 01.O1.2ü25bis 31 .12.2L25beträgt gemäss Arbeitsvertrag
25Tage. Gemäss Zeiterfassung vom Juni 2025 weist das Ferienguthaben einen Bestand von
27 Tagen auf. Der Gläubiger hat einen Ferienanspruch von 25 Tagen angemeldet.

Für ein angebrochenes Jahr steht dem Arbeitnehmer ein anteilsmässiger Ferienanspruch zu.

Der Ferienanspruch beträgt demnach:
Ferienanspruch für das Jahr 2024:2Tage
Ferienguthaben für das Jahr 2025 pro Rata, über 6 Monate vor Konkurseröffnung: 2f age
Ferienguthaben für das Jahr 2025 pro Rata bis 30.09.2025 (18.75 Tage abzüglich 2 Tage über
6 Monate vor Konkurseröffnung und abzüglich 2 bezogene Tage): 14.75Tage

Begründung:
Gemäss Art. 219 Abs. 4 Ziff. 1 SchKG gehören in die '1. Klasse die Lohnforderungen der Arbeit-
nehmerinnen und Arbeitnehmer aus den letzten sechs Monaten vor Konkurseröffnung.

Forderungen, die mehr als sechs Monate vor de.r Konkurseröffnung entstanden sind (2.B. Ferien-
guthaben aus dem Vorjahr), geniessen keinen Vorzug und sind daher in der 3. Klasse zu kollozie-
ren).

Nach der zürcherischen Praxis des Arbeitsgerichts sind bei ungerechtfertigter, fristloser Kündigung
(2.8. bei einem Konkurs) des Arbeitsverhältnisses die Ferienreste abgegolten, wenn Lohn ohne
Arbeitsleistung bezogen werden kann. Dies allerdings nur dann, wenn die Kündigungsfristen im
Vergleich mit dem Urlaubsguthaben lang waren und für die Stellensuche noch viel Raum bleibt.

Insolvenzentschädigu ng und Arbeitslosenentschäd i gung

Der Gläubiger hat für den Monat Juli 2025 lnsolvenzentschädigung und ab 01.08.2025 Arbeitslo-
sentaggeld bezogen. Die entsprechenden Abrechnungen liegen noch nicht vor. lm Umfang dieser
vom Gläubiger bezogenen Entschädigung geht die kollozierte Forderung gemäss Art. 29 Abs. 2

AVIG (Arbeitslosenentschädigung) und Art. 54 Abs. 1 AVIG (lnsolvenzentschädigung) durch Le-
galzessionen auf die betreffenden Arbeitslosenversicherungskassen über.

Kopien der allenfalls bereits erhaltenen Abrechnungen in der Beilage.

Vom zur Auszahlung gelangenden Treffnis auf der Restlohnforderung (Restlohn = Bruttoforderung
aus dem Arbeitsverhältnis abzüglich allfällige lnsolvenz- und Arbeitslosenentschädigung) werden
die gesetzlichen Arbeitnehmerbeiträge an die AHV/IV/EU, ALV und gemäss BVG und UVG abge-
zogän. Mit den entsprechenden Stelien rechnet die Konkursvärwaltung direkt ab.

Bitte füllen Sie den beiliegenden Fragebogen des Konkursamtes an die Lohngläubiger im Konkurs
über die Sibatec AG aus und retournieren Sie uns diesen innert 10 Tagen mit beiliegendem Ant-
wortcouvert.

Begründung:
Der Arbeitnehmer ist verpflichtet, nach Ablauf der Kündigungsfrist sämtliche von der Konkursver-
waltung oder den zuständigen Sozialversicherungsträgern zur Verfugung gestellten Formulare be-
züglich einer neuen Anstellung sowie zur Dokumentation der Bemühungen um eine Arbeitsauf-
nahme vollständig und wahrheitsgemäss auszufüllen. Dies dient der ordnungsgemässen Abwick-
lung der Abrechnungen mit den entsprechenden Kassen und Behörden.
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Dividendenschätzung

ln diesem Verfahren können voraussichtlich folgende Dividenden ausbezahlt werden

1. Klasse: 45 %
2. Klasse: 0 %
3. Klasse: 0 %

Diese Dividendenschätzung erfolgt unter allem Vorbehalt und ohne Gewähr.

Auflage Kollokationsplan

Der Kollokationsplan liegt beim unterzeichneten Konkursamt zur Einsicht auf. Klagen auf Anfech-
tung dieser Verfügung sind innert zutanzig Tagen, von der öffentlichen Auflage des Kollokations-
planes im Schweizerischen Handelsamtsblatt vom 28,1 1.2025 an gerechnet, beim Bezirksgericht
Hinwil anhängig zu machen (Art. 250 SchKG).

Rechtsmittelbeleh ru ng

Einsprache gegen die Kollokation kann gemäss Art. 250 SchKG innert 20 Tagen nach öffentlicher
Auflage beim Konkursgericht erhoben werden.

Zur Beachtung

lm ordentlichen Verfahren (bei einem Streitwert ab CHF 30'000.00) sind in der Klageschrift.die
Parteien, ihre allfälligen Vertreter, das Rechtsbegehren und der Streitwert zu nennen. Das Rechts-
begehren ist zu begründen und die Beweismittel zu bezeichnen (Art.221ZPO).

Die Klageschrift ist schriftlich im Doppel einzureichen (Art. 131 ZPO) und es ist diese Verfügung
beizulegen.

Bei einem Streitwert bis zu CHF 30'000.00 (vereinfachtes Verfahren) kann die Klage dagegen auch
mündlich eingereicht werden. Zudem ist eine Begründung der Klage nicht erforderlich (Art. 244
zPo).

Der Streitwert entspricht grundsätzlich dem mit der Klage höchstens erzielbaren Prozessgewinn
(vsl. BGE 131 lll 451 E.1.2).

Die Klage gegen diese Verfügung ist gegen die Konkursmasse, vertreten durch das Konkursamt,
als Beklagte zu richten.

*,

Freundliche Grüsse
Kon Grüningen

**a ***d
W r St. e r

Kopie geht an:
Arbeitslose n kasse Ka nto n Zürich, I nso lve nzentschäd i g ung
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Manfred Adolf
lm Kehl 4
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Post CH AG

Uneingeschrieben
zurück

CHF

angemeldet

4',788.40

CHF 3'765.30

Nicole Künzle
Konkursbekretärin

Konkursamt
Grüningen

Kirchgass 8, 8627 Grüningen

Direkt O44 8O7 59 40
grueningen@notariate-zh.ch

www.notariate-zh.ch
Zentrale O44 807 59 40
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CHF

zugelassen

4'788.40

CHF 3'765.30

CHF 3',667.90

ffi

Grüningen, 17.11.2025

Konkurs Sibatec AGn Sennweidstrasse {d, 3608 Bubikon, Fabrik Sennweid,
cHE-205.251,220
Konkurseröffnun g: 24.07 .2lD25

Kollokationsverfügung Nr. 26
Froderungseingabe Nr. 8O

Gläubiger: Manfred Adolf, Baden
Ref.: --

Sehr geehrter Herr Adolf

Wir haben zu der von lhnen angemeldeten Forderung von

CHF 12'221.60, Forderung Nr. 80,

nachstehende Verfügung getroffen r

Lohnansprüche

Von den angemeldeten Ansprüchen (Mitarbeiter im Pensionsalter) werden als unbedingte Forde-
rungen in der 1. Klasse anerkannt und eingereiht:

Forderung

Stundenlohn für den Monat Juli 2025,
gemäss Lohnabrechnung

Stundenlohn für den Monat Juli 2025,
gemäss Aufstellung

Durchschnittslohn für Stundenlohn
nach Konkurseröffnung (Wert berech-
net aus dem Durchschnitt der Monate
Mai 2025 bis Juli 2025)

cHF 3'667.90

ilotariate lE 
=lKanton Zürich t?. F^l
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Keine Erstreckung Kündigungsfrist bei Krankheit des Arbeitnehmers vor Konkurseröff-
nung

Der Gläubiger war bei der konkursiten Gesellschaft als Schweisser im Stundenlohn angestellt.

Das Arbeitsverhältnis bestand seit dem 01.06.2025 bis 30.06.2025 mit einem befristeten Arbeits-

einsatz, jeweils nach vorgängiger Absprache mit der Produktionsleitung. Per 01 .07.2025 wurde ein

neuer befristeter Arbeitsvertrag für Mitarbeitende im Stundenlohn, befristet bis 31.08.2025 abge-

schlossen.

Der Arbeitgeber wurde mit Entscheid vom 24.07.2025 in Konkurs gesetzt.

Zum Zeitpunkt der Konkurseröffnung war der Arbeitnehmer aufgrund von Krankheit seit dem

21 .07 .2025 arbeitsunfähig.

Da das Arbeitsverhältnis auf den 31 .Ol.2}2sbefristet war, besteht keine Kündigung, sondern das

Arbeitsverhältnis endet automatisch. lm Konkursfall ist Art.211a Abs. 1 SchKG analog anwendbar,

sofern der Arbeitnehmer nicht weiterbeschäftigt werden kann.

Eine Sperrfrist (Art. 336c OR) ist bei befristeten Verträgen nicht anwendbar. Der Arbeitnehmer hat

lediglich Anspruch auf den Lohn bis Vertragsende.

Krankentaggeld

Ein Arbeitnehmer im Stundenlohn hat grundsätzlich nur Anspruch auf Vergütung der effektiv ge-

leisteten Arbeitsstunden (Art. 319 ff. OR), weshalb im Konkurs nur tatsächlich geleistete und aus-
gewiesene Stunden kolloziert werden.

Ein Anspruch auf Lohnfortzahlung beiArbeitsverhinderung (2.8. Krankheit, Unfall) besteht nur,

wenn das Arbeitsverhältnis mehr als 3 Monate gedauert hat oder für mehr als 3 Monate einge-
gangen wurde (Art.324a Abs. 1 OR), und kein anderes Abgeltungssystem (2.8. Krankentaggeld-
versicherung) besteht. Beides trift fürdie befristeten Arbeitsverträge zwischen der konkursiten

Gesellschaft und dem Gläubiger für die Zeit vom 01.06.2025 bis 30.06.2025 und vom 01 .07.2025

bis 31 .08.2025 nicht zu.

Arbeitnehmer im Stundenlohn

Beim Stundenlohn können derFerienanspruch und derAnteil am 13. Monatsgehaltals im Lohn

inbeg riffen betrachtet werden.

Dividendenschätzung

ln diesem Verfahren können voraussichtlich folgende Dividenden ausbezahlt werden

1. Klasse: 4
2. Klasse: 0
3. Klasse: 0

Diese Dividendenschätzung erfolgt unter allem Vorbehalt und ohne Gewähr.

Der Kollokationsplan liegt beim unterzeichneten Konkursamt zur Einsicht auf. Klagen auf Anfech-

tung dieser Verfügung sind innert zwanzig Tagen, von der öffentlichen Auflage des Kollokations-
planes im Schweizerischen Handelsamtsblatt vom 28.1 1.2025 an gerechnet, beim Bezirksgericht

Hinwilanhängig zu machen (Art. 250 SchKG).

5 o/o
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Rechtsmittelbelehrung

Einsprache gegen die Kollokation kann gemäss Art. 250 SchKG innert 20 Tagen nach öffentlicher
Auflage beim Konkursgericht erhoben werden.

Zur Beachtung

lm ordentlichen Verfahren (bei einem Streitwert ab CHF 30'000.00) sind in der Klageschrift die
Parteien, ihre allfälligen Vertreter, das Rechtsbegehren und der Streitwert zu nennen. Das Rechts-
begehren ist zu begründen und die Beweismittel zu bezeichnen (Ar1.221 ZPO).

Die Klageschrift ist schriftlich im Doppel einzureichen (Art. 131 ZPO) und es ist diese Verfügung
beizulegen.

Bei einem Streitwert bis zu CHF 30'000.00 (vereinfachtes Verfahren) kann die Klage dagegen auch
mündlich eingereicht werden. Zudem ist eine Begründung der Klage nicht erforderlich (Art. 244
zPo).

Der Streitwert entspricht grundsätzlich dem mit der Klage höchstens erzielbaren Prozessgewinn
(vgl. BGE 131 lll 451E.1.2).

Die Klage gegen diese Verfügung ist gegen die Konkursmasse, vertreten durch das Konkursamt,
als Beklagte zu richten.

Freundliche Grüsse
n

W dr St. r r
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Grüningen, 17.11.2025

Konkurs Sibatec AGn Sennweidstrasse {d, 8608 Bubikonr Fabrik Sennweid,

cHE-205.251.220
Konkurseröffnung : 24'OT .2025

Kollokationsverfügung Nr. 27
Forderungsnummer 8l

Gläubiger: Dominic Menzi, Uerikon
Ref.: --

Sehr geehrter Herr Menzi

Wir haben zu der von lhnen angemeldeten Forderung von

CHF 17'110.05, Forderung Nr. 81,

nachstehende Verfügung getroffen:

Lohnanspruch

Aufteilung in unbedingte und bedingte Forderungen

Gemäss Art. 210 SchKG sind die Forderungen nach ihrer rechtlichen Qualität in unbedingte und

bedingte Forderungen aufzuteilen. Das Konkursamt hat die Forderungsteile entsprechend ihrer

Entstehung und Fälligkeit unterteilt.

Unbedingte Forderungen

Unbedingte Forderungen sind solche, die bereits entstanden und fällig sind und nicht vom Eintritt

weiterer bedingungen abhängen . Dazu gehören insbesondere sämtliche Lohnansprüche, die bis

zum Datum'dei Konkurseröffnung rechtsgültig entstanden sind'

Lohnforderungen für die Zeit vor Konkurseröffnung werden daher als unbedingte Forderungen

kolloziert.

Notariate
Kanton Zürich ß
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Bedingte Forderungen
Bedingte Forderungen sind solche, deren Entstehung, Fälligkeit oder Umfang von einem zukünfti-
gen, ungewissen Ergebnis abhängt. Zu den bedingten Lohnforderungen zählen insbesondere:

- Vertragliche Lohnansprüche für die Zeit nach Konkurseröffnung
- Kündigungsentschädigungen oderAbgangsentschädigungen
- Variable oder erfolgsabhängige Lohnbestandteile, deren Eintritt nicht feststeht
- Ansprüche aus Wettbewerbsverbot oder anderweitige arbeitsvertragliche Nebenleistungen

Von den angemeldeten Ansprüchön werden als unbedingte Forderungen in der 1. Klasse ange-
meldet, jedoch in der 3. Klasse anerkannt und eingereiht:

Forderung

Lohn vor Konkurseröffnung
(01.07.2025 bis 24.07 .2025)

Lohn nach Konkurseröffnung

(25.07 .2025 bis 1 0.08.2025)

Ferienguthaben für das Jahr 2025:
12.9 Tage

Ferienguthaben für das Jahr 2024:
11.6 Tage

CHF

angemeldet

6'260.00

CHF 11839.00

CHF 4'744.60

CHF 4',266.45

CHF

zugelassen

6'260.00

CHF 1',839.00

CHF 4'744.60

CHF 4'266.45

Einreihung in der 3. Klasse - Keine privilegierte Forderung / Organstellung

Begründung: Beim Arbeitnehmer (Gläubiger) handelt es sich um eine Organstellung mit Entschei-
dungsbefugnis. Deshalb liegt kein Arbeitsverhältnis vor, welches gemäss Arl.219 Abs. 4 Zitf . a
SchKG in der 1. Klasse kolloziert werden kann. Es handelt sich hierbei um eine geschuldete Ent-
schädigung, welche nicht privilegiert zu kollozieren ist.

Dividendenschätzung

I n diesem Verfahren können voraussichtlich :folgende Dividenden ausbezahlt werden:

1. Klasse: 45 %
2. Klasse: 0 %
3. Klasse: 0 %

Diese Dividendenschätzung erfolgt unter allem Vorbehalt und ohne Gewähr.

Auflage Kollokationsplan

Der Kollokationsplan liegt beim unterzeichneten Konkursamt zur Einsicht auf. Klagen auf Anfech-

tung dieser Verfügung sind innert zwanzig Tagen, von der öffentlichen Auflage des Kollokations-
planes im Schweizerischen Handelsamtsblatt vom 28.1 1.2025 an gerechnet, beim Bezirksgericht
Hinwil anhängig zu machen (Art. 250 SchKG).

fl
b. I

-,t



Konkursamt Grüningen
3

t

Rechtsmittelbelehrung

Einsprache gegen die Kollokation kann gemäss Art. 250 SchKG innert 20 Tagen nach öffentlicher

Auflage beim Konkursgericht erhoben werden.

Zur Beachtung

lm ordentlichen Verfahren (bei einem Streitwert ab CHF 30'000.00) sind in der Klageschrift die

Parteien, ihre allfälligen Vertreter, das Rechtsbegehren und der Streitwert zu nennen. Das Rechts-

begehrert ist zu begiünden und die Beweismittel zu bezeichnen (Art.221ZPO).

Die Klageschrift ist schriftlich im Doppel einzureichen (Art. 131 ZPO) und es ist diese Verfügung

beizulegen.

Bei einem Streitwert bis zu CHF 30'000.00 (vereinfachtes Verfahren) kann die Klage dagegen auch

mündlich eingereicht werden. Zudem ist eine Begründung der Klage nicht erforderlich (Art. 244

zPo).

Der Str:eitwert entspricht grundsätzlich dem mit der Klage höchstens erzielbaren Prozessgewinn
(vgl. BGE 131 lll 451E.1.2).

Die Klage gegen diese Verfügung ist gegen die Konkursmasse, vertreten durch das Konkursamt,

als Beklagte zu richten

emÜ
Freundliche Grüsse
Konku nrngen
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Domenico Bagnoli
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Nicole Künzle
Konkurssekretärin
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Post CH AG

Uneingeschrieben
zu rück

Grüningen, 17.11.2025

Konkurs Sibatec AG, Sennweidstrasse {d, 8608 Bubikon, Fabrik Sennweidn
cHE-205.251,2210
Konkurseröffnung: 24.c.7.2025

Kollokationsverfügung Nr. 28,
Forderungsnummer 82

Gläubiger: Domenico Bagnoli, Dübendorf
Ref,:--

Sehr geehrter Herr Bagnoli

Wir haben zu der von lhnen angemeldeten Forderung von

CHF 8'667.00, Forderung Nr. 82,

nachstehende Verfügung getroffen:

Lohnansprüche

Der Lohnanspruch beträgt monatlich brutto CHF 4'000.00 bei einem Beschäftigungsgrad von B0 %.

Aufteilung in unbedingte und bedingte Forderungen

Gemäss Art. 210 SchKG sind die Forderungen nach ihrer rechtlichen Qualität in unbedingte und
bedingte Forderungen aufzuteilen. Das Konkursamt hat die Forderungsteile entsprechend ihrer
Entstehung und Fälligkeit unterteilt.

Notariate l9 il
Kanton Zürich lt =-l
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angemeldet

4'000.00

667.00

angemeldet

4'000.00

409.60

Konkursamt Grtiningen
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zugelassen

3'096.75

258.40

zugelassen

4',903.25

408.60

Unbedingte Forderungen

Unbedingte Forderungen sind solche, die bereits entstanden und fällig sind und nicht vom Eintritt

weiteieräedingungen abhängen. Dazu gehören insbesondere sämtliche Lohnansprüche, die bis

zum Datum der Konkurseröffnung rechtsgültig entstanden sind.

Lohnforderungen für die Zeit vor Konkurseröffnung werden daher als unbedingte Forderungen

kolloziert.

Bedingte Forderungen
Bedingte Forderungen sind solche, deren Entstehung, Fälligkeit oder Umfang von einem zukünfti-

gen, u-nge*issen Eigebnis abhängi . Zu den bedingten Lohnfoiderungen zählen insbesondere:

- Vertragliche Lohnansprüche für die Zeit nach Konkurseröffnung
- Kündigungsentschädigungen oder Abgangsentschädigungen
- VariaÜe oder erfolgsabhängige Lohnbestandteile, deren Eintritt nicht feststeht

- Ansprüche aus Weltbewerbsverbot oder anderweitige arbeitsvertragliche Nebenleistungen

1. Von den angemeldeten Ansprüchen werden als unbedingte Forderungen in der 1. Klasse

anerkannt und eingereiht:

Forderung

Lohn vor Konkurseröffnung
(01.07 .2025 bis 24.07.2025)

Anteil 13. Monatslohn vor Konkurs
(01.o7 .2025 bis 24.07.2025)

Forderung

Lohn nach Konkurseröffnung
(25.07 .2025 bis 31 .08.2025)

Anteil 13. Monatslohn nach Konkurs
(25.07 .2025 bis 31 .08.2025)

2. Von den angemeldeten Ansprüchen werden analog SchKG Art. 210 als bedingte Forderun'
gen in der 1. Klasse anerkannt und eingereiht:

CHF

CHF

CHF

CHF

CHF

CHF

CHF

CHF

Bedingung:
unverschuldete Unmöglichkeit, eine neue Arbeitsstelle zu finden

B3flillf"lil?;mer obtiest auch bei ungerechtfertister Enflassuns die Pflicht, sich nach einer neuen

Arbeitsstelle umzuschauen, um den Schaden möglichst klein zu halten.

Der Arbeitnehmer muss sich an die Forderung anrechnen lassen, was er infolge der Beendigung

des Arbeitsverhältnisses erspart hat und was er durch anderweitige Arbeit verdient oder zu verdie-

nen absichtlich unterlassen hat (Art' 337c Abs. 2 OR).
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lnsolvenzentschädigu n g u nd Arbeitslosenentschädi g u ng

Falls der Gläubiger für den Monat Juli 2025 lnsolvenzentschädigung und ab 01.08.2025 Arbeitslo-
sentaggeld bezogen hat (die entsprechenden Abrechnungen liegen noch nicht vor), geht im Um-
fang dieser vom Gläubiger bezogenen Entschädigungen die kollozierte Forderung gemäss Art. 29
Abs. 2 AVIG (Arbeitslosenentschädigung) und Art. 54 Abs. 1 AVIG (lnsolvenzentschädigung) durch
Legalzessionen auf die betreffenden Arbeitslosenversicherungskassen über.

Kopien der allenfalls bereits erhaltenen Abrechnungen in der Beilage.

Vom zur Auszahlung gelangenden Treffnis auf der Restlohnforderung (Restlohn = Bruttoforderung
aus dem Arbeitsverhältnis abzüglich allfällige lnsolvenz- und Arbeitslosenentschädigung) werden
die gesetzlichen Arbeitnehmerbeiträge an die AHV/IV/EU, ALV und gemäss BVG und UVG abge-
zogen. Mit den entsprechenden Stellen rechnet die Konkursvenvaltung direkt ab.

Bitte füllen Sie den beiliegendeä Fragebogen des Konkursamtes an die Lohngläubiger im Konkurs
über die Sibatec AG aus und retournieren Sie uns diesen innert 10 Tagen mit beiliegendem Ant-
wortcouvert

Begründung:
Der Arbeitnehmer ist verpflichtet, nach Ablauf der Kündigungsfrist sämtliche von der Konkursver-
waltung oder den zuständigen Sozialversicherungsträgern zur Verfügung gestellten Formulare be-
züglich einer neuen Anstellung sowie zur Dokumentation der Bemühungen um eine Arbeitsauf-
nahme vollständig und wahrheitsgemäss auszufüllen. Dies dient der ordnungsgemässen Abwick-
lung der Abrechnungen mit den entsprechenden Kassen und Behörden.

Dividendenschätzung

ln diesem Verfahren können voraussichtlich folgende Dividenden ausbezahlt werden

1. Klasse: 45 %
2. Klasse: 0 %
3. Klasse: 0 %

Diese Dividendenschätzung erfolgt unter allem Vorbehalt und ohne Gewähr.

Auflage Kol lokationsplan

Der Kollokationsplan liegt beim unterzeichneten Konkursamt zur Einsicht auf. Klagen auf Anfech-
tung dieser Verfügung sind innert zuranzig Tagen, von der öffentlichen Auflage des Kollokations-
planes im Schweizerischen Handelsamtsblatt vom 28.1 1.2025 an gerechnet, beim Bezirksgericht
Hinwil anhängig zu machen (Art. 250 SchKG).

Rechtsmittel belehru ng

Einsprache gegen die Kollokation kann gemäss Art. 250 SchKG innert 20 Tagen nach öffentlicher
Auflage beim Konkursgericht erhoben werden.

Zur Beachtung

lm ordentlichen Verfahren (bei einem Streitwert ab CHF 30'000.00) sind in der Klageschrift die
Parteien, ihre allfälligen Vertreter, das Rechtsbegehren und der Streitwert ZU n€flfler, Das Rechts-
begehren ist zu begründen und die Beweismittel zu bezeichnen (Ar1.221 ZPO).

Die Klageschrift ist schriftlich im Doppel einzureichen (Art. 131 ZPO) und es ist diese Verfügung
beizulegen.
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Bei einem Streitwert bis zu CHF 30'000.00 (vereinfachtes Verfahren) kann die Klage dagegen auch
mündlich eingereicht werden. Zudem ist eine Begründung der Klage nicht erforderlich (Art. 244
zPo).

Der Streitwert entspricht grundsätzlich dem mit der Klage höchstens erzielbaren Prozessgewinn
(vgl. BGE 131 lll 451 E. 1.2).

Die Klage gegen diese Verfügung ist gegen die Konkursmasse, vertreten durch das Konkursamt,
als Beklagte zu richten
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Grüningen, 17.11.2025

Konkurs Sibatec AG, Sennweidstrasse 1d, 8608 Bubikon, Fabrik Sennweid,
GHE-205.251.220
Konkurseröffnung: 24.OT .2025

Kollokationsveffügung Nr. 29
Forderungsnummer 83

Gläubiger: Muhamer Musliu, Hinwil
Ref.: --

Sehr geehrter Herr Musliu

Wir haben zu der von lhnen angemeldeten Forderung von

CHF 16'623.30, Forderung Nr. 83,

nachstehende Verfügung getroffen :

Lohnanspruch

Der Lohnanspruch beträgt monatlich brutto CHF 6'950.00 bei einem Beschäftigungsgrad von
100 %.

Aufteilung in unbedingte und bedingte Forderungen

Gemäss Art. 210 SchKG sind die Forderungen nach ihrer rechtlichen Qualität in unbedingte und
bedingte Forderungen aufzuteilen. Das Konkursamt hat die Forderungsteile entsprechend ihrer
Entstehung und Fälligkeit unterteilt.

Notariate
Kanton Zürich ß



Unbedingte Forderungen
Unbedingte Forderungen sind solche, die bereits entstanden und fällig sind und nicht vom Eintritt
weiterer Bedingungen abhängen . Dazu gehören insbesondere sämtliche Lohnansprüche, die bis

zum Datum der Konkurseröffnung rechtsgültig entstanden sind.

Lohnforderungen für die Zeit vor Konkurseröffnung werden daher als unbedingte Forderungen
kolloziert.

Bedingte Forderungen
Bedingte Forderungen sind solche, deren Entstehung, Fälligkeit oder Umfäng von einem zukünfti-
gen, ungewissen Ergebnis abhängt. Zu den bedingten Lohnforderungen zählen insbesondere:

- Vertragliche Lohnansprüche für die Zeit nach Konkurseröffnung
- Kündigungsentschädigungen oderAbgangsentschädigungen
- Variable oder erfolgsabhängige Lohnbestandteile, deren Eintritt nicht feststeht
- Ansprüche aus Wettbewerbsverbot oder anderuveitige arbeitsvertragliche Nebenleistungen

1. Von den angemeldeten Ansprüchen werden als unbedingte Forderungen in der 1. Klasse
anerkannt und eingereiht:

Konkursamt Grüningen
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zugelassen

5i380.65

448.80

214.95

zugelassen

B'519.35

709.95

Forderung

Lohn vor Konkurseröffnung
(01 .07 .2025 bis 24.07 .2025)1

Anteil 13. Monatslohn vor Konkurs

(01 .07 .2025 bis 24.O7 .2025)

Geleistete Vorholzeit:
5 Stunden 38 Minuten

- Forderung

Lohn nach Konkurseröffnung

(25.07 .2025 bis 31 .08.2025)

Anteil 13. Monatslohn nach Konkurs

(2s.07 .2025 bis 31 .08.2025)

2. Von den angemeldeten Ansprüchen werden analog SchKG Art. 210 als bedingte Forderun'
gen in der 1. Klasse anerkannt und eingereiht:

CHF

CHF

cHF

CHF

CHF

angemeldet

5'380.65

448.40

214.95

angemeldet

8'519.35

709.95

CHF

CHF

CHF

CHF

CHF

Bedingung:
Unverschuldete Unmöglichkeit, eine neue Arbeitsstelle zu finden

Begründung:
Dem Arbeitnehmer obliegt auch bei ungerechtfertigter Entlassung die Pflicht, sich nach einer neuen

Arbeitsstelle umzuschauen, um den Schaden möglichst klein zu halten.

1 Der Lohn für die Zeit vom 01.04.2025 bis 30.06.2025 wurde Valuta 25.04.2025,23.05.2025 und 24.06.2025 auf lhr Konto über-

wiesen.
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Der Arbeitnehmer muss sich an die Forderung anrechnen lassen, was er infolge der Beendigung

des Ar.beitsverhältnisses erspart hat und was er durch anderweitige Arbeit verdient oder zu verdie-

nen absichtlich unterlassen hat (Art. 337c Abs. 2 OR).

lnsolvenzentschädigu ng u nd Arbeitslosenentschädi gung

Der Gläubiger hat für den Monat Juli 2O2S lnsolvenzentschädigung bezogen._Die entsprechende

Abrechnung liegt noch nicht vor. lm Umfang dieser vom Gläubiger bezogenen Entschädigung geht

die kollozieite Forderung gemäss Art. 54 Abs. 1 AVIG (lnsolvenzentschädigung) durch Legalzes-

sionen auf die betreffende Arbeitslosenversicherungskasse über.

Kopien der allenfalls bereits erhaltenen Abrechnungen in der Beilage.

Vom zur Auszahlung gelangenden Treffnis auf der Restlohnforderung (Restlohn = Bruttoforderung

aus dem Arbeitsver[attnls äUzuglich allfällige lnsolvenzenentschädigung)werden die gesetzlichen

Arbeitnehmerbeiträge an die nt-lVltVleU, ALV und gemäss BVG und UVG abgezogen. Mit den

entsprechenden stellen rechnet die Konkursvenrvaltung direkt ab.

Bitte füllen Sie den beiliegenden Fragebogen des Konkursamtes an die Lohngläubiger im Konkurs

über die Sibatec AG auJund retournieren Sie uns diesen innert 10 Tagen mit beiliegendem Ant-

wortcouvert.

Begründung:
Der Arbeitnehmer ist verpflichtet, nach Ablauf der Kündigungsfrist sämtliche von der Kohkursver-

waltung oder den zuständigen Sozialversicherungsträgern zur Verfügung gestellten Formulare be-

züglich einer neuen Anstellung sowie zur Dokumentation der Bemühungen um eine Arbeitsauf-

naime vollständig und wahrheitsgemäss auszufüllen. Dies dient der ordnungsgemässen Abwick-

lung der Abrechnüngen mit den entsprechenden Kassen und Behörden.

3. CHF 1'350.00 für Kinder- und Familienzulagen werden in Bestand, Rang und Höhe abge-

wlesen

Begründung: 
ryalrnn ict im Kantn n7i\riehso arrsoestalt ehmerderAn-DiJKinderzülagenregelung ist im Kanton Zürich so ausgestaltet, dass dem Arbeitn

spruch auf Kinäerzuläge nicht nach Art. 432 Abs. 2 OR gegenüber dem Arbeitgeber zusteht (vgl.

Ciger. ZH JAR l gBB 303). Die Kinderzulage muss vom Gläubiger direkt bei der Familienausgleichs-

kasse geltend gemacht werdejn.

Dividendenschätzung

ln diesem Verfahren können voraussichtlich folgende Dividenden ausbezahltwerden:

1. Klasse: 45 %
2. Klasse: 0 %
3. Klasse: 0 %

Diese Dividendenschätzung erfolgt unter allem Vorbehalt und ohne Gewähr'

Auflage KollokationsPlan

Der Kollokationsplan liegt beim unterzeichneten Konkursamt zur Einsicht auf. Klagen auf Anfech-

tung dieser Verfügung sind innert zwanzig Tagen, von der öffentlichen Auflage des Kollokations-

plaies im Schweüeriichen Handelsamtsblatt vom 28.11.2025 an gerechnet, beim Bezirksgericht

Hinwilanhängig zu machen (Art. 250 SchKG).
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Rechtsmittelbelehrung

Einsprache gegen die Kollokation kann gemäss Art. 250 SchKG innert 20 Tagen nach öffentlicher
Auflage beim Konkursgericht erhoben werden.

Zur Beachtung

lm ordentlichen Verfahren (bei einem Streitwert ab CHF 30'000.00) sind in der Klageschrift die
Parteien, ihre allfälligen Vertreter, das Rechtsbegehren und der Streitwert zu nennen. Das Rechts-
begehren ist zu begründen und die Beweismittel zu bezeichnen (Art.221 ZPO).

Die Klageschrift ist schriftlich im Doppel einzureichen (Art. 131 ZPO) und es ist diese Verfügung
beizulegen.

Bei einem Streitwert bis zu CHF 30'000.00 (vereinfachtes Verfahren) kann die Klage dagegen auch
mündlich eingereicht werden. Zudem ist eine Begründung der Klage nicht erforderlich (Art. 244
zPo).

Der Streitwert entspricht grundsätzlich dem mit der Klage höchstens erzielbaren Prozessgewinn
1(vgl. BGE 131 lll 451E.1.2).

Die Klage gegen diese Verfügung ist gegen die Konkursmasse, vertreten durch das Konkursamt,
als Beklagte zu richten
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Grüningen, 17.11.2025

Konkurs Sibatec AG, Sennweidstrasse {d, 8608 Bubikon, Fabrik Sennweidn

GHE-205.251.22fJ
Konku rseröffnun g: 24.07 .20125

Kollokationsverfügung Nr' 30
Forderungsnummer 84

Gläubiger: Drago Serkinic, Wald ZH
Ref.: --

Sehr geehrter Herr Serkinic

Wir haben zu dervon lhnen angemeldeten Forderung von

CHF 34'200.00, Forderung Nr. 84,

nachstehende Verfügung getroffen :

Lohnanspruch

Der Lohnanspruch beträgt monatlich brutto CHF 5'400.00 bei einem Beschäftigungsgrad von

100 %.

Aufteilung in unbedingte und bedingte Forderungen

Gemäss Art. 210 SchKG sind die Forderungen naih ihrer rechtlichen Qualität in unbedingte und

bedingte Forderungen aufzuteilen. Das Konkursamt hat die Forderungsteile entsprechend ihrer

Entstehung und Fälligkeit unterteilt.

Notariate lE f|
Kanton Zürich lt =-l



U nbedingte Forderungen
Unbedingte Forderungen sind solche, die bereits entstanden und fällig sind und nicht vom Eintritt

weiterer Bedingungen abhängen . Dazu gehören insbesondere sämtliche Lohnansprüche, die bis

zum Datum der Konkurseröffnung rechtsgültig entstanden sind.

Lohnforderungen für die Zeit vor Konkurseröffnung werden daher als unbedingte Forderungen

kolloziert.

Bedingte Forderungen
Bedingte Forderungen sind solche, deren Entstehung, Fälligkeit oder Umfang von einem zukünfti-
gen, ungewissen Ergebnis abhängt. Zu den bedingten Lohnforderungen zählen insbesondere:

- Vertragliche Lohnansprüche für die Zeit nach Konkurseröffnung
- Kündigungsentschädigungen oder Abgangsentschädigungen
- Variable oder erfolgsabhängige Lohnbestandteile, deren Eintritt nicht feststeht
- Ansprüche aus Wettbewerbsverbot oder anderweitige arbeitsvertragliche Nebenleistungen

1. Von den angemeldeten Ansprüchen werden als unbedingte Forderungen in der 1. Klasse
anerkannt und eingereiht:

angemeldet

5'400.00

Konkursamt Grunlngen
2

zugelassen

4'180.65

348.40

Forderung

Lohn vor Konkurseröffnung
(o1.07.2025 bis 24.o7 .2025)

Anteil 13. Monatslohn vor Konkurs

(01.07 .2025 bis 24.07.2025)

CHF 2',700.00

CHF CHF

CHF

2. CHF 1'219.35 für Anteil vor Konkurseröffnung angefallener Lohn wird in Bestand, Rang

und Höhe abgewiesen

Begründung
ruaön Rrt.20B Abs. 1 SchKG sind nur Forderungen zu kollozieren, die vorder Konkurseröffnung

entstanden sind. Lohnansprüche entstehen grundsätzlich pro rata temporis, d.h. anteilig für die bis

zu r Konku rseröffnu n g geleistete Arbeitszeit.

Da der Gläubiger den Bruttolohn für den gesamten Monat Juli 2025 angemeldet hat, ist der Teil

des Lohnanspruchs, der auf die Zeit nach der Konkurseröffnung entfällt, nicht kollozierbar.

Gemäss der Berechnung auf Grundlage eines Monatslohnes von CHF 5'400.00 und einer anteili-
gen Berechnung bis zum 24.07.2025 ergibt sich ein kollozierbarer Betrag von CHF 4!180.65.

Der restliche Betrag von CHF 1'219,35 entfällt auf die Zeit nach Konkurseröffnung und ist daher

unter diesem Abschnitt nicht zugelassen.
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3. Von den angemeldeten Ansprüchen werden analog SchKG Art. 210 als bedingte Forderun-
gen in der 1. Klasse anerkannt und eingereiht:

Forderung

Lohn nach Konkurseröffnung

(25.07 .2025 bis 30.09.2025)

Anteil 13. Monatslohn nach Konkurs

25.07 .2025 bis 30.09.2025)

Ferienguthaben: 29 Tage

Ferienguthaben für das Jahr 2025 pro
Rata bis 30.09.2025: (18.75 Tage ab-
züglich 2Tage über 6 Monate vor
Konkurseröffnung): 1 6.75 Tage

CHF

angemeldet

16',200.00

CHF 2'700.00

cHF 7'200.00

CHF 1'001 .60

zugelassen

12'019.35

0.00

4'159.00

CHF

CHF

CHF

Bedingung:
Unverschuldete Unmöglichkeit, eine neue Arbeitsstelle zu finden

Begründung:
Dem Arbeitnehmer obliegt auch bei ungerechtfertigter Entlassung die Pflicht, sich nach einer neuen

Arbeitsstelle umzuschauen, um den Schaden möglichst klein zu halten.

Der Arbeitnehmer muss sich an die Forderung anrechnen lassen, was er infolge der Beendigung

des Arbeitsverhältnisses erspart hat und was er durch andenrveitige Arbeit verdient oder zu verdie-
nen'absichtlich unterlassen hat (Art. 337c Abs, 2 OR).

4. CHF 4'180.65 für Anteil angemeldeter Lohn nach Konkurseröffnung (während der Kün-
digungsfrist, Monat Oktober 20251

Begründung:
Dievertraglich vereinbarte Kündigungsfrist wird ab Datum der Konkurseröffnung als Massstab für
die Forderung wegen vorzeitigerAuflösung des Arbeitsverhältnisses infolge Konkurses des Arbeit'
gebers genommen.

Gemäss Art. 335e Abs. 1 OR kann das Arbeitsverhältnis im ersten Dienstjahr mit einer Kündigungs-

frist von einem Monat, im zweiten bis und init dem neunten Dienstjahr mit einer Frist von zwei

Monaten und nachher mit einer Frist von drei Monaten je auf das Ende eines Monats gekündigt
werden.

Gemäss Art. 335c Abs. 2 OR können diese Fristen durch schriftliche Abrede, Normalarbeitsvertrag

oder Gesamtarbeitsvertrag abgeändert werden, unter einen Monat dürfen sie jedoch nur durch

Gesamtarbeitsvertrag und nur für das erste Dienstjahr herabgesetzt werden.

Gemäss Arbeitsvertrag vom 04.12.2020 steht lhnen eine Kündigungsfrist von 2 Monaten zu, d.h.

in lhrem Fall für die Zeit vom 25.07.2025 bis 30.09.2025. Der Anteil 13. Monatslohn berechnet sich

bis zum Ende der Kündigungsfrist.

il
-,t
l-l
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5. CHF 2'351,60 für Anteil 13. Monatslohn vor Konkurseröffnung (unbedingte Forderung)
und CHF 1'698.40 für Anteil 13. Monatslohn nach Konkurseröffnung (bedingte Forde-
rung) werden in Bestand, Rang und Höhe abgewiesen.

Begründung:
Das Arbeitsverhältnis wurde.infolge der Konkurseröffnung vorzeitig beendet. Der 13. Monatslohn
stellt eine periodische Gratifikation dar, die nur anteilsmässig bis zum Zeitpunkt der Auflösung des
Arbeitsverhältnisses geschuldet ist.

Da das Arbeitsverhältnis vor Ablauf des Geschäftsjahres endete, besteht nur Anspruch auf den
zeitanteiligen Anteildes 13. Monatslohns bis zum Kündigungszeitpunkt (unbedingte Forderung für
die Zeit vor Konkurseröffnung, bedingte Forderung für die Zeit nach Konkurseröffnung).

Der Darüber: hinausgehende Teil stellt keine fällige Forderung im Zeitpunkt der Konkurseröffnung
dar und ist deshalb nicht zu kollozieren.

lnsolvenzentschädigung u nd Arbeitslosenentschäd i gu ng

Der Gläubiger hat für den Monat Juli 2O2S lnsolvenzentschädigung und ab 01.08.2025 Arbeitslo-
sentaggeld bezogen. Die entsprechenden Abrechnungen liegen noch nicht vor. lm Umfang dieser
vom Gläubiger bezogenen Entschädigung geht die kollozierte Forderung gemäss Att. 29 Abs. 2

AVIG (Arbeitslosenentschädigung) und Art. 54 Abs. 1 AVIG (lnsolvenzentschädigung) durch Le-
ga lzessione n auf d ie betreffe nde n Arbe itslosenve rsiche ru n gskassen ü ber.

Kopien der allenfalls bereits erhaltenen Abrechnungen in der Beilage.

Vom zur Auszahlung gelangenden Treffnis auf der Restlohnforderung (Restlohn = Bruttoforderung
aus dem Arbeitsverhältnis abzüglich allfällige lnsolvenz- und Arbeitslosenentschädigung) werden

die gesetzlichen Arbeitnehmerbeiträge an die AHV/IV/EU, ALV und gemäss BVG und UVG abge-
zogen. Mit den entsprechenden Stellen rechnet die Konkursvenvaltung direkt ab.

Bitte füllen Sie den beiliegenden Fragebogen des Konkursamtes an die Lohngläubiger im Konkurs
über die Sibatec AG aus und retournieren Sie uns diesen innert 10 Tagen mit beiliegendem Ant-
wortcouvert

Begründung:
Der Arbeitnehmer ist verpflichtet, nach Ablauf der Kündigungsfrist sämtliche von der Konkursver-
waltung oder den zuständigen Sozialversicherungsträgern zur Verfügung gestellten Formulare be-
züglich einer neuen Anstellung sowie zur Dokumentation der Bemühungen um eine Arbeitsauf-

nahme vollständig und wahrheitsgemäss auszufüllen. Dies dient der ordnungsgemässen Abwick-
lung der Abrechnungen mit den entsprechenden Kassen und Behörden.

6. CHF 1'551.20 für Ferienanspruch werden in Bestand, Rang und Höhe abgewiesen, sowie
Zuweisung des Firienanteils von 6 Tagen (CHF 1'489.80) in die 3. Klasse

Begründung:
GemässArt.219 Abs.4 Ziff. 1 SchKG gehören in die 1. Klasse die Lohnforderungen derArbeit-
nehmerinnen und Arbeitnehmer aus den letzten sechs Monaten vor Konkurseröffnung.

Forderungen, die mehr: als sechs Monate vor der Konkurseröffnung entstanden sind (2.8. Ferien-
guthaben aus dem Vorjahr), geniessen keinen Vorzug und sind daher in der 3. Klasse zu kollozie-

ren). Der hier beanspruchte Ferienanteil von 6 Tagen ist älter als sechs Monate und wird daher der
3. Klasse zugewiesen.

Der Ferienanspruch für die Zeit vom 01.O1.2025 bis 31 .12.2025 beträgt gemäss Arbeitsvertrag

25 Tage.

Für ein angebrochenes Jahr steht dem Arbeitnehmer ein anteilsmässiger Ferienanspruch zu.
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Der Ferienanspruch beträgt demnach:

- Ferienguthaben für das Jahr 2024:4 Tage und werden in der 3. Klasse kolloziert

- Ferienluthaben für das Jahr 2025 pro Rata, über 6 Monate vor Konkurseröffnung: 2 Tage und

werden in der 3. Klasse kolloziert
- Ferienguthaben für das Jahr 2025 pro Rata bis 30.09.2025 (18.75 Tage abzüglich 2 Tage über

6 Monate vor Konkurseröffnung: 16.75 Tage

Das Ferienguthaben pro Tag wird mit CHF 248.30 kapitalisiert'

Nach der zürcherischen Praxis des Arbeitsgerichts sind bei ungerechtfertigter, fristloser Kündigung

(2.B. bei einem Konkurs) des Arbeitsverhältnisses die Ferienreste abgegolten, wenn Lohn ohne

Arbeitsleistung bezogen werden kann. Dies allerdings nur dann, wenn die Kündigungsfristen im

Vergleich mit äem Urlaubsguthaben lang waren und für die Stellensuche noch viel Raum bleibt.

Dividendenschätzung

ln diesem Verfahren können voraussichtlich folgende DiVidenden ausbezahlt werden

1. Klasse: 45 %
2. Klasse: 0 %
3. Klasse: 0 %

Diese Dividendenschätzung erfolgt unter allem Vorbehalt und ohne Gewähr.

Auflage KollokationsPlan

Der Kollokationsplan liegt beim unterzeichneten Konkursamt zur Einsicht auf. Klagen auf Anfech-

tung dieser Verfügung sind innert zwanzig Tagen, von der öffentlichen Auflage des Kollokations-

plaäes im Schweüerischen Handelsamtsblatt vom 28.1 1.2025 an gerechnet, beim Bezirksgericht

Hinwil anhängig zu machen (Art. 250 SchKG).

Rechtsmittelbeleh rung

Einsprache gegen die Kollokation kann gemäss Art. 250 SchKG innert 20 Tagen nach öffentlicher

Auflage beim Konkursgericht erhoben werden.

Zur Beachtung

lm ordentlichen Verfahren (bei einem Streitwert ab CHF 30'000.00) sind in der Klageschrift die

Parteien, ihre allfälligen Vertreter, das Rechtsbegehren und der Streitwert zu nennen. Das Rechts-

begehren ist zu begründen und die Beweismittel zu bezeichnen (ßrrf' 221 ZPO)'

Die Klageschrift ist schriftlich im Doppel einzureichen (Art. 131 ZPO) und es ist diese Verfügung

beizulegen.

Bei einem Streitwert bis zu CHF 30'000.00 (vereinfachtes Verfahren) kann die Klage dagegen auch

mündlich eingereicht werden. Zudem ist eine Begründung der Klage nicht erforderlich (Art. 244

zPo).

Der Streitwert entspricht grundsätzlich dem mit der Klage höchstens erzielbaren Prozessgewinn

(vgl. BGE 131 lll 451 E. 1.2).

fll-ttitt-tt-
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Die Klage gegen diese Verfügung ist gegen die Konkursmasse, vertreten durch das Konkursamt,

als Bbklagte zu richten

Freundliche Grüsse
Konkursamt ngen

We st.

Kopie geht an:
Arbeitslosenkasse Kanton Zürich, I nsolvenzentschädigung

Arbeitslosenkasse Kanton Zürich, Arbeitslosenkasse
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Konkursämt. Kirchqass B, 8627 Grüninqen

Herr
Dusan Zachensky
Brunnenstrasse 4
8632TannZH

PP

Nicole Künzle
Konkurssekretärin

Konkursamt
Grüningen

Kirchgass 8, E627 Grüningen

Direkt O44 8O7 59 40
grueningen@notariate.zh,ch

www.notariate-zh.ch
Zentrale Ozl4 8O7 59 40

Zürcher Kantonalbank
IBAN: GH64 OOTO O1l2 9OO5 34OO 5

EtczvleKcHzzaoA
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Post CH AG

Uneingeschrieben
zurück

ffi

Grüningen, 17.11.2025

Konkurs Sibatec AG, Sennweidstrasse 1d, 8608 Bubikon, Fabrik Sennweidt

GHE-205.251:220
Konkurseröffnuhg: 24.02 .2025

Kollokationsverfügung Nr. 31

Forderungseingabe Nr' 85

Gläubiger: Dusan Zachensky, Tann ZH
Ref.:--

Sehr geehrter Herr ZachenskY

Wir haben zu der von lhnen angemeldeten Forderung von

CHF 21'036.05, Forderung Nr. 85,

nachstehende Verfüg ung getroffen :

Lohnanspruch

Der Lohnanspruch beträgt monatlich brutto CHF 5'580.00 bei einem Beschäftigungsgrad von

100 %.

Aufteilung in unbedingte und bedingte Forderungen

Gemäss Aft.210 SchKG sind die Forderungen nach ihrer rechtlichen Qualität in unbedingte und

bedingte Forderungen aufzuteilen. Das Konkursamt hat die Forderungsteile entsprechend ihrer

Entstehung und Fälligkeit unterteilt.

Jtlotariate
Kanton Zürich *



U nbedingte Forderungen
Unbedingte Forderungen sind solche, die bereits entstanden und fällig sind und nicht vom Eintritt

weiterer Bedingungen abhängen . Dazu gehören insbesondere sämtliche Lohnansprüche, die bis

zum Datum der Konkurseröffnung rechtsgültig entstanden sind.

Lohnforderungen für die Zeit vor Konkurseröffnung werden daher als unbedingte Forderungen

kolloziert.

Bedingte Forderungen
Bedingte Forderungen sind solche, deren Entstehung, Fälligkeit oder Umfang von einem zukünfti-

gen, ungewissen Ergebnis abhängt. Zu den bedingten Lohnforderungen zählen insbesondere:

- Ver'tragliche Lohnansprüche für die Zeit nach Konkurseröffnung
- Kündigungsentsöhädigungen oder Abgangsentschädigun_gen
- Variable oder erfolgsabhängige Lohnbestandteile, deren Eintritt nicht feststeht
- Ansprüche aus Wettbewerbsverbot oder anderweitige arbeitsvertragliche Nebenleistungen

1. Von den angemeldeten Ansprüchen werden als unbedingte Forderungen in der 1. Klasse
anerkannt und eingereiht:

Forderung

Lohn vor Konkurseröffnung
(01 .07 .2025 bis 24.07 .2025)

Anteil 13. Monatsloh.n vor Konkurs
01 .O7 .2025 bis 24.07 .2025)

Forderung

Lohn nach Konkurseröffnung
(25.07 .2025 bis 30.09.2025)

Anteil 13. Mopatslohn nach Konkurs
(25.07 .2005 bis 30.09.2025)

Ferienguthaben: 12 Tage

Ferienguthaben für das Jahr 2025 pro
Rata bis 30.09.2025
(15 Tage abzüglich 1.6 Tage über 6

Monate vor Konkurseröffnung, abzüg-
lich 5 Tage bezogene Ferien):
8.4 Tage

CHF

angemeldet

A',464.00

CHF 0.00

CHF

angemeldet

11'160.00

CHF 1'395.00

CHF

F

4'017.05

cHF 1'035.00

Konkursamt Grüningen
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zugelassen

4'320.00

360.00

zugelassen

12',420.00

0.00

2'155.00

2. Von den angemeldeten Ansprüchen werden analog SchKG Arl. 210 als bedingte Forderun-
g6n in der 1. Klasse anerkannt und eingereiht:

CHF

CHF

CHF

CHF

CHF
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3. Von den angemeldeten Ansprüchen werden als unbedingte Forderung in der 3. Klasse an-
erkannt und eingereiht:

Forderung

Ferienguthaben für das Jahr 2025 pro
Rata, über 6 Monate vor
Konkurseröffnung: 1 .6 Tage

angemeldet

0.00

zugelassen

410.50CHF CHF

4. CHF 1'451.55 für Teil Ferienguthaben werden in Bestand, Rang und Höhe abgewiesen,
sowie Zuweisung Ferienanspruch in die jeweiligen Klassen

Der Ferienanspruch für die Zeit vom 01.01.2025 bis 31 .12.2025 beträgt gemäss Arbeitsvertrag
20 Tage. Gemäss Zeiterfassung vom Juni 2025 weist das Ferienguthaben einen Bestand von
10 Tagen auf. Durch den Gläubiger wurden 12 Ferientage angemeldet,

Für ein angebrochenes Jahr steht dem Arbeitnehmer ein anteilsmässiger Ferienanspruch zu.

Der Ferienanspruch beträgt demnach:
Ferienguthaben für das Jahr 2025 pro Rata, über 6 Monate vor Konkurseröffnung: 1.6 Tage,
und wird in der 3. Klasse eingereiht und anerkannt
Ferienguthaben für das Jahr 2O25 pro Rata bis 30.09.2025 (15 Tage abzüglich 1.6 Tage über

, 6 Monate vor Konkurseröffnung, abzüglich 5 Tage bezogene Ferien): 8.4 Tage

Der Ferienanspruch pro Tag wurde mit CHF 256.55 kapitalisiert.

Begründung:
Gemäss Art.219 Abs. 4 Aift.1 SchKG gehören in die 1. Klasse die Lohnforderungen der Arbeit-
nehmerinnen und Arbeitnehmer aus den letzlen sechs Monaten vor Konkurseröffnung.

Forderungen, die mehr als sechs Monate vor der Konkurseröffnung entstanden sind (2.8. Ferien-
guthaben aus dem Vorjahr), geniessen keinen Vorzug und sind daher in der 3. Klasse zu kollozie-
ren).

Nach der zürcherischen Praxis des Arbeitsgerichts sind bei ungerechtfertigter, fristloser Kündigung
(2.B. bei einem Konkurs) des Arbeitsverhältnisses die Ferienreste abgegolten, wenn Lohn ohne
Arbeitsleistung bezogen werden kann. Dies allerdings nur dann, wenn die Kündigungsfristen im

Vergleich mit dem Urlaubsguthaben lang waren und für die Stellensuche noch viel Raum bleibt.

Bedingung:
Unverschuldete Unmöglichkeit, eine neue Arbeitsstelle zu finden

Begründung:
Oeft nrOeitnehmer obliegt auch bei ungerechtfertigter Entlassung die Pflicht, sich nach einer neuen
Arbeitsstelle umzuschauen, um den Schaden möglichst klein zu halten.

Der Arbeitnehmer muss sich an die Forderung anrechnen lassen, was er infolge der Beendigung
des Arbeitsverhältnisses erspart hat und was er durch andenrueitige Arbeit verdient oder zu verdie-
nen absichtlich unterlassen hat (Art. 337c Abs. 2 OR).
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lnsolvenzentschädigung und Arbeitslosenentschädigung sowie Quellensteuer

Der Gläubiger hat für den Monat Juli 2025lnsolvenzentschädigung und ab 01 .08.2025 Arbeitslo-
sentaggeld bezogen. Die entsprechenden Abrechnungen liegen noch nicht vor. lm Umfang dieser
vom Gläubiger bezogenen Entschädigung geht die kollozierte Forderung gemäss Art. 29 Abs. 2

AVIG (Arbeitslosenentschädigung) und Art. 54 Abs. 1 AVIG (lnsolvenzentschädigung) durch Le-
galzessionen auf die betreffenden Arbeitslosenversicherungskassen über.

Kopien der allenfalls bereits erhaltenen Abrechnungen in der Beilage.

Vom zur Auszahlung gelangenden Treffnis auf der Restlohnforderung (Restlohn = Bruttoforderung
aus dem Arbeitsverhältnis abzüglich allfällige lnsolvenz- und Arbeitslosenentschädigung)werden
die gesetzlichen Arbeitnehmerbeiträge an die AHV/IV/EU, ALV und gemäss BVG und UVG (und

die Quellensteuer) abgezogen. Mit den entsprechenden Stellen rechnet die Konkursverwaltung
direkt ab.

Bitte füllen Sie den beiliegenden Fragebogen des Konkursamtes an die Lohngläubiger im Konkurs
über die Sibatec AG aus und retournieren Sie uns diesen innert 10 Tagen mit beiliegendem Ant-

wortcouvert.

Begründung:
Der Arbeitnehmer ist verpflichtet, nach Ablauf der Kündigungsfrist sämtliche von der Konkursver-
waltung oder den zuständigen Sozialversicherungsträgern zur Verfügung gestellten Formulare

bezüglich einer neuen Anstellung sowie zur Dokumentation der Bemühungen um eine Arbeitsauf-
nahme vollständig und wahrheitsgemäss auszufüllen. Dies dient der ordnungsgemässen Abwick-
lung der Abrechnungen mit den entsprechenden Kassen und Behörden.

Dividendenschätzung

ln diesem Verfahren können voraussichtlich folgende Dividenden ausbezahlt werden

1. Klasse: 45 %
2. Klasse: 0 %
3. Klasse: 0 %

Diese Dividendenschätzung erfolgt unter allem Vorbehalt und ohne Gewähr.

Auflage Kol lokationsplan

Der: Kollokationsplan liegt beim unterzeichneten Konkursamt zur Einsicht auf. Klagen auf Anfech-

tung dieser Verfügung sind innert zwanzig Tagen, von der öffentlichen Auflage des Kollokations-
planes im Schweizerischen Handelsamtsblattvom 28J1.2025 an gerechnet, beim Bezirksgericht
Hinwil anhängig zu machen (Art. 250 SchKG).

Rechtsmittel belehru ng

Einsprache gegen die Kollokation kann gemäss Art. 250 SchKG innert 20 Tagen nach öffentlicher

Auflage beim Konkursgericht erhoben werden.

Zur Beachtung

lm ordentlichen Verfahren (bei einem Streitwert ab CHF 30'000.00) sind in der Klageschrift die
Parteien, ihre allfälligen Vertreter, das Rechtsbegehren und der Streitwert zu nennen. Das Rechts-

begehren ist zu begründen und die Beweismittel zu bezeichnen (Ar1.221 ZPO).

Die Klageschrift ist schriftlich im Doppel einzureichen (Art. 131 ZPO) und es ist diese Verfügung

beizulegen.

flt-t
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Bei einem Streitwert bis zu CHF 30'000.00 (vereinfachtes Verfahren) kann die Klage dagegen auch
mündlich eingereicht werden. Zudem ist eine Begründung der Klage nicht erforderlich (Art. 244
zPo).

Der Streitwert entspricht grundsätzlich dem mit der Klage höchstens erzielbaren Prozessgewinn
(vgl. BGE 131 lll 451 E.1.2).

Die Klage gegen diese Verfügung ist gegen die Konkursmasse, vertreten durch das Konkursamt,
als Beklagte zu richten

tsatatf
Freundliche Grüsse
Konkursamt är-
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Herr
Guizmo Sprenger
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Nicole Künzle
Konkurssekretärin

Konkursamt
Grüningen

Kirchgass 8, 8627 Grüningen
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grueningen@notariate.zh,ch

www.notariate-zh.ch
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Zürcher Kantonalbank
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Uneingeschrieben
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Grüningen, 17.11.2025

Konkurs Sibatec AG, Sennweidstrasse ld, 8608 Bubikon, Fabrik Sennweid,
cHE-205.2|51.220
Konkurseröffnung: 24.07 .2025

Kollokationsverfügung Nr. 32
Forderungseingabe Nr. 86

Gläubiger: Guizmo Sprenger, Bubikon
Ref.: :-

Sehr geehrter Herr Sprenger

Wir haben zu der von lhnen angemeldeten Forderung von

CHF 17'735.49, Forderung Nr. 86,.

nachstehende Verfügung getroffen :

Lohnanspruch

Der Lohnanspruch beträgt monatlich brutto CHF 4'270.00 bei einem Beschäftigungsgrad von
1oo%.

Aufteilung in unbedingte und bedingte Forderungen

Gemäss Art. 2'10 SchKG sind die Forderungen nach ihrer rechtlichen Qualität in unbedingte und
bedingte Forderungen aufzuteilen. Das Konkursamt hat die Forderungsteile entsprechend ihrer
Entstehung und Fälligkeit unterteilt.

Notariate l9 
=lKanton Zürich R F^l
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zugelassen

3'305.80

275.50

zugelassen

8'792.55

732.70

0.00

2'630.70

Unbedingte Forderungen
Unbedingte Forderungen sind solche, die bereits entstanden und fällig sind und nicht vom Eintritt
weiterer Bedingungen abhängen . Dazu gehören insbesondere sämtliche Lohnansprüche, die bis
zum Datum der Konkurseröffnung ;echtsgültig entstanden sind.

Lohnforderungen für die Zeit vor Konkurseröffnung werden daher als unbedingte Forderungen
kolloziert.

Bedingte Forderungen
Bedingte Forderungen sind solche, deren Entstehung, Fälligkeit oder Umfang von einem zukünfti-
gen, ungewissen Ergebnis abhängt. Zu den bedingten Lohnforderungen zählen insbesondere:

- Vertragliche Lohnansprüche für die Zeit nach Konkurseröffnung
- Kündigungsentschädigungen oder Abgangsentschädigungen
- Variable oder erfolgsabhängige Lohnbestandteile, deren Eintritt nicht feststeht
- Ansprüche aus Wettbewerbsverbot oder anderweitige arbeitsvertragliche Nebenleistungen

1. Von den angemeldeten Ansprüchen werden als unbedingte Forderungen in der 1. Klasse
anerkannt und eingereiht:

2. Von den angemeldeten Ansprüchen werden analog SchKG Art. 210 als bedingte Forderun-
gen in der 1. Klasse anerkannt und eingereiht:

Forderung

Lohn vor Konkurseröffnung
(01 .07 .2025 bis 24.07 .2025)

Anteil 13. Monatslohn vor Konkurs
(01 .07 .2025 bis 24.07.2025)

Forderung

Lohn nach Konkurseröffnung
(25.07 .2025 bis 25.09.2025)

Anteil 13. Monatslohn nach Konkurs
(25.07 .2025 bis 25.09.2025)

Ferienguthaben: 24.8 Tage

Ferienguthaben für das Jahr 2025 pro
Rata bis 25.09.2025
(15 Tage abzüglich 1.6 Tage über 6
Monate vor Konkurseröffnung):
13.4 Tage

CHF

angemeldet

3'415.96

CHF 340.80

CHF

angemeldet

g'400.00

CHF 710.00

cHF 4'868.73

CHF

CHF

CHF

CHF

CHF

CHF
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3. Von den angemeldeten Ansprüchen werden als unbedingte Forderungen in der 3. Klasse
anerkannt und eingereiht:

Forderung

Ferienguthaben für das Jahr 2024:
4.8 Tage

Ferienguthaben für das Jahr 2025 pro
Rata, über 6 Monate vor
Konkurseröffnung: 1 .6 Tage

CHF

CHF

angemeldet

0.00

zugelassen

942.35

314.10

CHF

0.00 CHF

4. CHF 981.60 für Teil Ferienguthaben werden in Bestand, Rang und Höhe abgewiesen,
sowie Zuweisung Ferienanspruch in die jeweiligen Klassen

Der Ferienanspruch für die Zeit vom 01.01.2025 bis 31 12.2025 beträgt gemäss Arbeitsvertrag
20 Tage. Gemäss Zeiterfassung vom Juni 2025 weist das Ferienguthaben einen Bestand von
24.8Tagen (dürch Gläubiger angenieldet) auf.

Für ein angebrochenes Jahr steht dem Arbeitnehmer ein anteilsmässiger Ferienanspruch zu.

Der Ferienanspruch beträgt demnach:
Ferienguthaben für das Jahr 2024:4.8 Tage, wird in der 3. Klasse eingereiht und anerkannt

- Ferienguthaben für das Jahr 2025 pro Rata, über 6 Monate vor Konkurseröffnung: 1.6 Tage,
wird in der 3. Klasse eingereiht und anerkannt
Ferienguthaben für das Jahr 2025 pro Rata bis 25.09.2025 (15 Tage abzüglich 1 .6 Tage über
6 Monate vor Konkurseröffnung): 13.4 Tage, wird in der 1 . Klasse eingereiht und anerkannt

Das Ferienguthaben pro Tag wurde mit CHF 196.S2kapitalisiert

Begründung:
Gemäss Arl. 219 Abs. 4 Ziff. 1 SchKG gehören in die 1. Klasse die,Lohnforderungen der Arbeit
nehmerinnen und Arbeitnehmer aus den letzten sechs Monaten vor Konkurseröffnung.

Forderungen, die mehr als sechs Monate vor der Konkurseröffnung entstanden sind (2.8. Ferien-
guthaben aus dem Vorjahr), geniessen keinen Vorzug und sind daher in der 3. Klasse zu kollozie-
ren).

Nach der zürcherischen Praxis des Arbeitsgerichts sind bei ungerechtfertigter, fristloser Kündigung
(2.8. bei einem Konkurs) des Arbeitsverhältnisses die Ferienreste abgegolten, wenn Lohn ohne
Arbeitsleistung bezogen werden kann. Dies allerdings nur dann, wenn die Kündigungsfristen im
Vergleich mit dem Urlaubsguthaben lang waren und für die Stellensuche noch viel Raum bleibt.

Bedingung:
Unverschuldete Unmöglichkeit, eine neue Arbeitsstelle zu finden

Begründung:
Dem Arbeitnehmer obliegt auch bei ungerechtfertigter Entlassung die Pflicht, sich nach einer neuen

Arbeitsstelle umzuschauen, um den Schaden möglichst klein zu halten.

Der Arbeitnehmer muss sich an die Forderung anrechnen lassen, was er infolge der Beendigung

des Arbeitsverhältnisses erspart hat und was er durch andenrueitige Arbeit verdient oder zu verdie-

nen absichtlich unterlassen hat (Art, 337c Abs. 2 OR).

flt-t
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lnsolvenzentschädigung und Arbeitslosenentschädigung

Der Gläubiger hat für den Monat Juli 2025 lnsolvenzentschädigung und ab 01.08.2025 Arbeitslo-

sentaggeld bezogen. Die entsprechenden Abrechnungen liegen noch nicht vor. lm Umfang dieser

vom öläuUiger bäzogenen Entschädigung geht die kollozierte Forderung gemäss Art. 29 Abs. 2

AVIG (Arbeitslosenentschädigung) und Art. 54 Abs. 1 AVIG (lnsolvenzentschädigung) durch Le'
galzessionen auf die betreffenden Arbeitslosenversicherungskassen über.

Kopien der" allenfalls bereits erhaltenen Abrechnungen in der Beilage.

Vom zur Auszahlung gelangenden Treffnis auf der Restlohnforderung (Restlohn = Bruttoforderung

aus dem Arbeitsverhältnis abzüglich allfällige lnsolvenz- und Arbeitslosenentschädigung) werden

die gesetzlichen Arbeitnehmerböiträge an die AHV/IV/EU, ALV und gemäss BVG und UVG abge-

zogen. Mit den entsprechenden Stellen rechnet die Konkursvenlrraltung direkt ab.

Bitte füllen Sie den beiliegenden Fragebogen des Konkursamtes an die Lohngläubiger im Konkurs

über die Sibatec AG aus und retournieren Sie uns diesen innert 10 Tagen mit beiliegendem Ant-

wortcouvert.

Begründung:
OeiArbeitnehmer ist verpflichtet, nach Ablauf der Kündigungsfrist sämtliche von der Konkursver-

waltung oder den zuständigen Sozialversicherungsträgern zur Verfüg_ung gestellten Formular.e be-

züglich einer neuen Anstellung sowie zur Dokumentation der Bemühungen um eine Arbeitsauf-

nahme vollständig und wahrheitsgemäss auszufüllen. Dies dient der ordnungsgefiässen Abwick-

lung der Abrechnungen mit den entsprechenden Kassen und Behörden.

Dividendenschätzung

ln diesem Verfahren können voraussichtlich folgende Dividenden ausbezahlt werden:

1. Klasse: 45 %
2. Klasse: 0 7o

3. Klasse: 0 7o

Diese Dividendenschätzung erfolgt unter allem Vorbehalt und ohne Gewähr.

Auflage Kollokationsplan

Der Kollokationsplan liegt beim unterzeichneten Konkursamt zur Einsicht auf. Klagen auf Anfech-

tung dieser Verfügung sind innert zwanzig Tagen, von der öffentlichen Auflage des Kollokations-

planes im Schwei2eriichen Handelsamtsblatt vom 28.1 1.2025 an gerechnet, beim Bezirksgericht

i-linwil anhängig zu machen (Art. 250 SchKG).

Rechtsmittel beleh rung

Einsprache gegen die Kollokation kann gemäss Art. 250 SchKG innert 20 Tagen nach öffentlicher

Auflage beim Konkursgericht erhoben werden.

Zur Beachtung

lm ordentlichen Verfahren (bei einem Streitwert ab CHF 30'000.00) sind in der Klageschrift die

Parteien, ihre allfälligen Vertreter, das Rechtsbegehren und der Streitwert zu nennen. Das Rechts-

begehren ist zu begründen und die Beweismittel zu bezeichnen (Ar1.221 ZPO)'

Die Klageschrift ist schriftlich im Doppel einzureichen (Art. 131 ZPO) und es ist diese Verfügung

beizulegen.

flE-It-tlJ
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Bei einem Streitwert bis zu CHF 30'000.00 (vereinfachtes Verfahren) kann die Klage dagegen auch
mündlich eingereicht werden. Zudem ist eine Begründung der Klage nicht erforderlich (Art.244
zPo).

Der Streitwert entspricht grundsätzlich dem mit der Klage höchstens erzielbaren Prozessgewinn
(vsl. BGE 131 lll 451E.1.2).

Die Klage gegen diese Verfügung ist gegen die Konkursmasse, vertreten durch das Konkursamt,
als Beklagte zu richten
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Nicole Künzle
Konkurssekretärin

Konkrirsamt
Grüningen

Kirchgass 8, 8627 Grüningen

Direkt Ozl4 8O7 59 40
grueningen@notar-ate-zh.ch

www.notariate-zh.ch
Zentrale O44 8O7 59 40

Zürcher Xantonalbank
IBAN: GH64 OOTO 0112 900534OO 5

BIG ZKBKGHZZSOA

8620 Wetzikon

98.42.13{ 191.00006528

Konkursämt, Kirchqass 8. 8627 Grüninoen

PP

R llllllillllllllllllllllllllllllllllll
Post CH AG

Uneingeschrieben
zuriick

Herr
Renato Sina
Hiftnauerstrasse 31

S622WelzikonZH

Grüningen, 17.11.2025

Konkurs Sibatec AG, Sennweidstrasse {d, 8608 Bubikon, Fabrik Sennweidt
GHE-205.251.220
Konkurseröffnung: 24.OT .2025

Kollokationsverfügung Nr. 33
Forderungseingabe Nr. 87

Gläubiger: Renato Sina, Wetzikon
Ref,: --

Sehr geehrter Herr Sina

Wir haben zu der von lhnen angemeldeten Forderung von

CHF 1'200.00, Forderung Nr. 87,

nachstehende Verfügung getroffen:

Lohnansprüche

Von den angemeldeten Ansprüchen werden als unbedingte For.derungen in der 1. Klasse aner-

kannt und eingereiht: CHF 1'200.00.

Arbeitnehmer im Stundenlohn

Beim Stundenlohn können der Ferienanspruch und der Anteil am 13. Monatsgehalt als im Lohn

inbegriffen betrachtet werden.

Vom zur Auszahlung gelangenden Treffnis auf der Lohnforderung werden die gesetzlichen Arbeit
nehmerbeiträge an die AHV/IV/EU, ALV und gemäss BVG und UVG abgezogen. Mit den entspre-
chenden Stellen rechnet die Konkursverwaltung direkt ab.

ffi
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Dividendenschätzung:

ln diesem Verfahren können voraussichtlich folgende Dividenden ausbezahlt werden

1. Klasse: 45 %
2. Klasse: 0 %
3. Klasse: 0 %

Diese Dividendenschätzung erfolgt unter allem Vorbehalt und ohne Gewähr.

Auflage Kol lokationsplan

Der Kollokationsplan liegt beim unterzeichneten Konkursamt zur Einsicht auf. Klagen auf Anfech-

tung dieser Verfügung sind innert antanzig Tagen, von der öffentlichen Auflage des Kollokations-

plaÄes im Schweizerischen Handelsamtsblatt vom 28.1 1.2025 an gerechnet, beim Bezirksgericht

Hinwil anhängig zu machen (Art. 250 SchKG).

Rechtsmittel belehru ng

Einsprache gegen die Kollokation kann gemäss Art. 250 SchKG innert 20 Tagen nach öffentlicher

Auflage beim. Konkursgericht erhoben werden.

Zur Beachtung

lm ordentlichen Verfahren (bei einem Streitwert ab CHF 30'000.00) sind in der Klageschrift die

Parteien, ihre allfälligen Vertreter, das Rechtsbegehren und der Streitwert zu nennen. Das Rechts-

begehren ist zu begründen und die Beweismittel zu bezeichnen (Art.221 ZPO).

Die Klageschrift ist schriftlich im Doppel einzureichen (Art. 131 ZPO) und es ist diese Verfügung

beizulegen.

Bei einem Streitwert bis zu CHF 30'000.00 (vereinfachtes Verfahren) kann die Klage dagegen auch

mündlich eingereicht werden, Zudem ist eine Begründung der Klage nicht erforderlich (Art. 244

zPo).

Der Streitwert entspricht grundsätzlich dem mit der Klage höchstens erzielbaren Prozessgewinn

(vsl. BGE 131 lll +s1E.1.2).

Die Klage gegen diese Verfügung ist gegen die Konkursmasse, vertreten durch das Konkursamt,

als Beklagte zu richten.
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8620 Wetzikon

98.42.1 31 I 91.00006530

Konkursamt.. Kirchoass 8. 8627 Grüningen

Herr
Marcel Banas
Hauptstrasse 53
8632 Tann

PP

Nicole Künzle
Konkurssekretärin

Konkursamt
Grüningen

Kirchgass 8, 86?7 Grüningen

Direkt O44 8O7 59 40
grueningen@notariat€-zh.ch

www.notariate-zh.ch
Zenträle O448O7 594()

. Zütcher Kantonalbank
IBAN: GH64 OOTO O'l'12 9OO5 34OO 5

BIC ZKBKGHZZSOA

R lililllllllllllllllllllllllllllllll
Post CH AG

Uneingeschrieben
zurück

ffi

Grüningen, 17.11.2025

Konkurs Sibatec AG, Sennweidstrasse {d, 8608 Bubikon, Fabrik Sennweid,
cHE-205.251.220
Konku rseröffnun g: 24.AT .2025

Kollokationsverfügung Nr. 34
Forderungseingabe Nr. 88

Gläubiger: Marcel Banas, Tann
Ref.: :-

Sehr geehrter Herr Banas

Wir haben zu der von lhnen angemeldeten Forderung von

CHF 29'590.00, Forderung Nr. 88,

nachstehende Verfügung getroffen:

Lohnanspruch

Der Lohnanspruch beträgt monatlich'brutto CHF 5'610.00 bei einem Beschäftigungsgrad von

100 %.

Aufteilung in unbedingte und bedingte Forderungen

Gemäss Art. 210 SchKG sind die Forderungen nach ihrer rechtlichen Qualität in unbedingte und

bedingte Forderungen aufzuteilen. Das Konkursamt hat die Forderungsteile entsprechend ihrer

Entstehung und Fälligkeit unterteilt.

Notariate l9 il
Kanton Zürich lt =-l
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Unbedingte Forderungen
Unbedingte Forderungen sind solche, die bereits entstanden und fällig sind und nicht vom Eintritt
weiterer Bedingungen abhängen . Dazu gehören insbesondere sämtliche Lohnansprüche, die bis
zum Datum der Konkurseröffnung rechtsgültig entstanden sind.

Lohnforderungen für die Zeit vor Konkurseröffnung werden daher als unbedingte Forderungen
kolloziert.

Bedingte Forderungen
Bedingte Forderungen sind solche, deren Entstehung, Fälligkeit oder Umfang von einem zukünfti-
gen, ungewissen Ergebnis abhängt. Zu den bedingten Lohnforderungen zählen insbesondere:

- Vertragliche Lohnansprüche für die Zeit nach Konkurseröffnung
- Kündigungsentschädigungen oderAbgangsentschädigungen
- Variable oder erfolgsabhängige Lohnbestandteile, deren Eintritt nicht feststeht
- Ansprüche aus Wettbewerbsverbot oder andenrueitige arbeitsvertragliche Nebenleistungen

1. Von den angemeldeten Ansprüchen werden als unbedingte Forderungen in der 1. Klasse
anerkannt und eingereiht:

2. Von den angemeldeten Ansprüchen werden analog SchKG Art.210 als bedingte Forderun-
gen in der 1. Klasse anerkannt und eingereiht:

Forderung

Lohn vor Konkurseröffnung
(01 .07 .2025 bis 24.07 .2025)

Anteil 13. Monatslohn vor Konkurs

Forderung

Lohn nach Konkurseröffnung

Anteil 13. Monatslohn nach Konkurs

Ferienguthaben für das Jahr 2025:
16 Tage

Ferienguthaben für das Jahr 2025 pro
Rata bis 30.09.2025 (15 Tage abzüg-
lich 1.6 Tage über 6 Monate vor
Konkurseröffnung): 1 3.4 Tage

Forderung

Ferienguthaben für das Jahr 2024:
6 Tage

Ferienguthaben für das Jahr 2025 pro
Rata, über 6 Monate vor Konkurseröff-
nung: 1.6 Tage

CHF

CHF

CHF

CHF

CHF

CHF

angemeldet

5'610.00

467.50

angemeldet

16'830.00

1',402.50

3'840.00

angemeldet

1'440.00

CHF

CHF

CHF

CHF

CHF

zugelassen

4'343.25

361.95

zugelassen

12'486.75

1'040.55

0.00

3. Von den angemeldeten Ansprüchen werden als unbedingte Forderungen in der 3. Klasse an-
erkannt und eingereiht:

CHF 3'216.00

CHF

zugelassen

1'440.00

ft
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Bedingung:
Unverschuldete Unmöglichkeit, eine neue Arbeitsstelle zu finden

Begründung:
Dem Arbeitnähmer obliegt auch bei ungerechtfertigter Entlassung die Pflicht, sich nach einer neuen
Arbeitsstelle umzuschauen, um den Schaden möglichst klein zu halten.
Der Arbeitnehrner muss sich an die Forderung anrechnen lassen, was er infolge der Beendigung
des Arbeitsverhältnisses erspart hat und was er durch anderweitige Arbeit verdient oder zu verdie-
nen absichtlich unterlassen hat (Art. 337c Abs. 2 OR).

CHF 4'343.25 für Anteil angemeldeter Lohn nach Konkurseröffnung (Monat Oktober 20251
werden in Bestand Rang und Höhe abgewiesen

Begründung:
Die vertraglich vereinbarte Kündigungsirist wird ab Datum der Konkurseröffnung als Massstab für
die Forderung wegen vorzeitiger Auflösung des Arbeitsverhältnisses infolge Konkurses des Ar-
beitgebers genommen

Gemäss Art. 335c Abs. 1 OR kann das Arbeitsverhältnis im ersten Dienstjahr mit einer Kündi-
gungsfrist von einem Monat, im zweiten bis und mit dem neunten Dienstjahr mit einer Frist von
zwei Monaten und nachher mit einer Frist von drei Monaten je auf das Ende eines Monats gekün-
digt werden.

Gemäss Art. 335c Abs. 2 OR können diese Fristen durch schriftliche Abrede, Normalarbeitsver-
trag oder Gesamtarbeitsvertrag abgeändert werden, unter einen Monat dürfen sie jedoch nur
durch Gesamtarbeitsvertrag und nur für das erste Dienstjahr herabgesetzt werden.

Gemäss Arbeitsvertrag vom 29.07.20215 steht lhnen eine Kündigungsfrist von 2 Monaten zu,
d.h, in lhrem Fall für die Zeit vom 25.07.2025 bis 30.09.2025. Der Anteil 13. Monatslohn berech-
net sich bis zum.Ende der Kündigungsfrist.

4. CHF 105,55 für Anteil 13. Monatslohn vor Konkurseröffnung (unbedingte Forderung) und
CHF 361.95 für Anteil 13. Monatslohn nach Konkurseröffnun! (bedingte Forderung) wer-
den in Bestand, Rang und Höhe abgewiesen.

Begründung:
Das Arbeitsverhältnis wurde infolge der Konkurseröffnung vorzeitig beendet. Der 13. Monatslohn
stellt eine periodische Gratifikation dar, die nur anteilsmässig bis zum Zeitpunkt der Auflösung des
Arbeitsverhältnisses geschuldet ist.

Da das Arbeitsverhältnis vor Ablauf des Geschäftsjahres endete, besteht nur Anspruch auf den
zeitanteiligen Anteil des 13. Monatslohns bis zurn Kündigungszeitpunkt (unbedingte Forderung für
die Zeit vor Konkurseröffnung, bedingte Forderung für die Zeit nach Konkurseröffnung).

Der Darüber hinausgehende Teil stellt keine fällige Forderung im Zeitpunkt der Konkurseröffnung
dar und ist deshalb nicht zu kollozieren.
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5. CHF 240.00 für Ferienanspruch werden in Bestand, Rang und Höhe abgewiesen, sowie
Zuweisung des Ferienanteils von 7.6 Tagen (cHF 1'924.00) in die 3. Krasse

Begründung:
Gemäss Art.219Abs. 4Ziff.1 SchKG gehören in die 1. Klasse die Lohnforderungen derArbeit-
nehmerinnen und Arbeitnehmer aus den letzten sechs Monaten vor Konkurseröffnung.

Forderungen, die mehr als sechs Monate vor der Konkurseröffnung entstanden sind (z:8. Feriän-
guthaben aus dem Vorjahr), geniessen keinen Vorzug und sind daher in der 3. Klasse zu kollozie-
ren). Der hier beanspruchte Ferienanteil von 6 Tagen ist älter als sechs Monate und wird daher der
3. Klasse zugewiesen

Der Ferienanspruch für die Zeit vom 01.01.2025 bis 31 .12.2025 beträgt gemäss Arbeitsvertrag
20 Tage.

Für ein angebrochenes Jahr steht dem Arbeitnehmer ein anteilsmässiger Ferienanspruch zu.

Der Ferienanspruch beträgt demnach:
I- Ferienguthaben für das Jahr 2024:6 Tage und werden in der 3. Klasse kolloziert

- Ferienguthaben für das Jahr 2025 pro Rata, über 6 Monate vor Konkurseröffnung: 1.0 Tage
und werden in der 3. Klasse kolloziert

- Ferienguthaben für das Jahr 2025 pro Rata bis 30.09.2025 (15 Tage abzüglich 1.6 Tage über
6 Monate vor Konkurseröffnung): 13.4 Tage

Der Gläubiger hat das Ferienguthaben pro Tag mit cHF 24a.00 kapitalisiert.

Nach der zürcherischen Praxis des Arbeitsgerichts sind bei ungerechtfertigter, fristloser Kündigung
(2.8. bei einem Konkurs) des Arbeitsverhältnisses die Ferienreste abgegolten, wenn Lohn ohne
Arbeitsleistung bezogen werden kann. Dies allerdings nur dann, wenn die Kündigungsfristen im
Vergleich mit dem Urlaubsguthaben lang waren und für die Stellensuche noch viel Raum bleibt.

lnsolvenzentschädigung und Arbeitslosenentschädigung sowie Quellensteuer

Der Gläubiger hat für den Monat Juli 2025 lnsolvenzentschädigung und ab 01.08.2025 Arbeitslo-
sentaggeld bezogen. Die entsprechenden Abrechnungen liegen noch nicht vor. lm Umfang dieser
vom Gläubiger bezogenen Entschädigung geht die kollozierte Forderung gemäss Art. 29 Abs. 2
AVIG (Arbeitslosenentschädigung) und Art. 54 Abs. 1 AVIG (lnsolvenzentichädigung) durch Le-
galzessionen auf die betr:effenden Arbeitslosenversicherungskassen über.

Kopien der allenfalls bereits erhaltenen Abrechnungen in der Beilage.

Vom zur Auszahlung gelangenden Treffnis auf der Restlohnforderung (Restlohn = Bruttoforderung
aus dem Arbeitsverhältnis abzüglich allfällige lnsolvenz- und Arbeitslosenentschädigung) werden
die gesetzlichen Arbeitnehmerbeiträge an die AHV/IV/EU, ALV und gemäss BVG und UVG (und
die Quellensteuer) abgezogen. Mit den entsprechenden Stellen rechnet die Konkursvenrualtung
direkt ab.

Bitte füllen Sie den beiliegenden Fragebogen des Konkursamtes an die Lohngläubiger im Konkurs
über die Sibatec AG aus und retournieren Sie uns diesen innert 10 Tagen mit beiliegendem Ant-
wortcouvert.

Begründung:
Der Arbeitnehmer ist verpflichtet, nach Ablauf der.Kündigungsfrist sämtliche von der Konkursver-
waltung oder den zuständigen Sozialversicherungsträgei'n zur Verfügung gestellten Formulare
bezüglich einer neuen Anstellung sowie zur Dokumentation der Bemühungen um eine Arbeitsauf-
nahme vollständig und wahrheitsgemäss auszufüllen. Dies dient der ordnüngsgemässen Abwick-
lung der Abrechnungen mit den entsprechenden Kassen und Behörden.
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Dividendenschätzung

ln diesem Verfahren können voraussichtlich folgende Dividenden ausbezahlt werden:

1. Klasse: 45 %
2. Klasse: 0 %
3. Klasse: 0 %

Diese Dividendenschätzung erfolgt unter allem Vorbehalt und ohne Gewähr.

Auflage Kollokationsplan

Der Kollokationsplan liegt beim unterzeichneten Konkursamt zur Einsicht auf. Klagen auf Anfech-
tung dieser Verfügung sind innert zwanzig Tagen, von der öffentlichen Auflage des Kollokations-
planes'im Schweizerischen Handelsamtsblatt vom 28.11.2025 an gerechnet, beim Bezirksgericht
Hinwil anhängig zu machen (Art. 250 SchKG).

Rechtsmittel belehru ng

Einsprache gegen die Kollokation kann gemäss Art. 250 SchKG innert 20 Tagen nach öffentlicher
Auflage beim Konkursgericht erhoben werden.

Zur Beachtung

lm ordentlichen Verfahren (bei einem Streitwert ab CHF 30'000.00) sind in der Klageschrift die
Parteien, ihre allfälligen Vertreter, das Rechtsbegehren und der Streitwert zu nennen. Das Rechts-
begehren ist zu begründen und die Beweismittel zu bezeichnen (Art.221 ZPO).

Die Klageschrift,ist schriftlich im Doppel einzureichen (Art. 131 ZPO) und es ist diese Verfügung
beizulegen.

Beieinem Streitwert bis zu CHF 30'OOO.00 (vereinfachtes Verfahren) kann die Klage dagegen auch
mündlich eingereicht werden. Zudem ist eine Begründung der Klage nicht erforderlich (Art. 244
zPo).

Der Streitwert entspricht grundsätzlich dem mit der Klage höchstens erzielbaren Prozessgewinn
(vsl. BGE 131 lll 451E.1.2).

Die Klage gegen diese Verfügung ist gegen die Konkursmasse, vertreten durch das Konkursamt,
als Beklagte zu richten.
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Grüningen, 17.11.2025

Konkurs Sibatec AG, Sennweidstrasse {d, 8608 Bubikon, Fabrik Sennweid,

GHE:205.251.220
Konkurseröffnung: 24.0i7'2025

Kollokationsverfügung Nr. 35
Forderungseingabe Nr. 89

Gläubiger: Radovan Halas, Meilen
Ref.: --

Sehr geehrter Herr Halas

Wir haben zu der von lhnen angemeldeten Forderung von

CHF 29'359.00, Forderung Nr. 89,

nachstehende Verfüg ung getroffen :

Lohnanspruch

Der Lohnanspruch beträgt monatlich brutto CHF 5'510.00 bei einem Beschäftigungsgrad von

100 %.

Aufteilung in unbedingte und bedingte Forderungen

Gemäss Art.210 SchKG sind die Forderungen nach ihrer rechtlichen Qualität in unbedingte und

bedingte Fofderungen aufzuteilen. Das Konkursamt hat die Forderungsteile entsprechend ihrer

Entstehung und Fälligkeit unterteilt.

Notariate
Kanton Zürich *



Unbedingte Forderungen
Unbedingte Forderungen sind solche, die bereits entstanden und fällig sind und nicht vom Eintritt
weiterer Bedingungen abhängen. Dazu gehören insbesondere sämtliche Lohnansprüche, die bis
zum Datum der Konkurseröffnung rechtsgültig entstanden sind.

Lohnforderungen für die Zeilvor Konkurseröffnung werden daher als unbedingte Forderungen
kolloziert.

Bedingte Forderungen
Bedingte Forde'rungen sind solche, deren Entstehung, Fälligkeit oder Umfang von einem zukünfti-
gen, ungewissen Ergebnis abhängt. Zu den bedingten Lohnforderungen zählen insbesondere:

- Vertragliche Lohnansprüche für die Zeit nach Konkurseröffnung
- Kündigungsentschädigungen oder Abgangsentschädigungen
- Variable oder erfolgsabhängige Lohnbestandteile, deren Eintritt nicht feststeht
- Ansprüche aus Wettbewerbsverbot oder anderweitige arbeitsvertragliche Nebenleistungen

1. Von den angemeldeten Ansprüchen werden als unbedingte Forderungen in der 1. Klasse
anerkannt und eingereiht:

Forderung

Lohn vor Konkurseröffnung
(01 .O7 .2025 bis 24.07 .2025)

Anteil 13. Monatslohn vor Konkurs
(01 .O7 .2025 bis 24,07 .2025)

Forderung

Lohn nach Konkurseröffnung
(25.07 .2025 bis 30.09.2025)

Anteil 13. Monatslohn nach Konkurs
(25.07 .2025 bis 30.09.2025)

Ferienguthaben: 26 Tage

Ferienguthaben für das Jahr 2025 pro
Rata bis 30.09.2025
(18.75 Tage abzüglich 2 Tage über
6 Monate vor Konkurseröffnung):
16.75 Tage

CHF 5'510.00

CHF

zugelassen

4'265.80

CHF 355.50

CHF

zugelassen

12',264.20

CHF 1'022.00

Konkursamt Grüningen
2

0.00
' 

4'743.75

CHF

angemeldet

5'510.00

angemeldet

1 1',020.00

2. Von den angemeldeten Ansprüchen werden analog SchKG Art.210 als bedingte Forderun-
gen in der 1. Klasse anerkannt und eingereiht:

CHF

CHF 733:00

CHF 6'586.00 CHF

CHF
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3. Von den angemeldeten Ansprüchen werden als unbedingte Forderungen in der 3. Klasse
anerkannt und eingereiht:

Forderung angemeldet zugelassen

Ferienguthaben für das Jahr 2024: CHF 0.00 CHF 253.00

1 Tag

Ferienguthaben für das Jahr 2025 pro CHF 0.00 CHF 506.00

Rata, über 6 Monate vor
Konkurseröffnung : 2 f age

Bedingung:
Unverschuldete Unmöglichkeit, eine neue Arbeitsstelle zu finden

Begründung:
Dem Arbeitnehmer obliegt auch bei ungerechtfertigter Entlassung die Pflicht, sich nach einer neuen

Arbeitsstelle umzuschauen, um den Schaden möglichst klein zu halten.

Der Arbeitnehmer muss sich an die Forderung anrechnen lassen, was er infolge der Beendigung

des Arbeitsverhältnisses erspart hat und was er durch anderweitige Arbeit verdient oder zu verdie-

nen absichtlich unterlassen hat (Art. 337c Abs. 2 OR).

4. CHF 4'865.50 für Anteil 13. Monatslohn werden in Bestand, Rang und Höhe abgewiesen

Begründung:
Dai Arbeitsverhältnis wurde infolge der Konkurseröffnung vorzeitig beendet. Der 13. Monatslohn

stellt eine periodische Gratifikation dar, die nur anteilsmässig bis zum Zeitpunkt der Auflösung

des Arbeitsverhältnisses geschuldet ist.

Da das Arbeitsverhältnis vor Ablauf des Geschäftsjahres endete, besteht nur Anspruch auf den

zeitanteiligen Anteil des 13. Monatslohns bis zum Kündigungszeitpunkt (unbedingte Forderung

für die Zeit vor Konkurseröffnung, bedingte Forderung für die Zeit nach Konkurseröffnung).

Der Darüber hinausgehende Teil stellt keine fällige Forderung im Zeitpunkt der Konkurseröffnung

dar und ist deshalb nicht zu kollozieren.

S. CHF 1'842.25 für Ferienanspruch werden in Bestand, Rang und Höhe abgewiesen, sowie
Zuweisung des Ferienanteils von 3 Tagen (CHF 759.00) in die 3. Klasse.

Begründung:
Gemäss Att.219 Ab9. 4 Zilf .1 SchKG gehören in die 1. Klasse die Lohnforderungen der Arbeit-

nehmerinnen und Arbeitnehmer aus den letzten sechs Monaten vor Konkurseröffnung.

Forderungen, die mehr als sechs Monate vor der Konkurseröffnung entstanden sind (2.B. Ferien-

guthaben aus dem Vorjahr), geniessen keinen Vorzug und sind daher in der 3. Klasse zu kollozie-

ren). Der hier beanspruchte Ferienanteil von 6 Tagen ist älter als sechs Monate und wird daher der

3. Klasse zugewiesen.

Der Ferienanspruch für die Zeit vom 01.01.2025 bis 31 .12.2ß25 beträgt gemäss Arbeitsvertrag

25 Tage.

Für ein angebrochenes Jahr steht dem Arbeitnehmer ein anteilsmässiger Ferienanspruch zu.
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Der Ferienanspruch beträgt demnach:

- Ferienguthaben für das Jahr 2024:1 Tag und wird in der 3. Klasse kolloziert
- Ferienguthaben für das Jahr 2025 (über 6 Monate vor Konkurseröffnung): 2fage und werden

in der 3. Klasse kolloziert
- Ferienguthaben für das Jahr 2025 pro Rata bis 30.09.2025 (18.75 Tage abzüglich 2 Tage über

6 Monate vor Konkurseröffnung): 16.75 Tage

Das Ferienguthaben pro Tag wird mit CHF 253.00 kapitalisiert.

Nach der zürcherischen Praxis des Arbeitsgerichts sind bei ungerechtfertigter, fristloser Kündigung
(2.B. bei einem Konkurs) des Arbeitsverhältnisses die Ferienreste abgegolten, wenn tonn öfrnö
Arbeitsleistung bezogen werden kann. Dies allerdings nur dann, wenn d-ie Kündigungsfristen im
Vergleich mit dem Urlaubsguthaben lang waren und für die Stellensuche noch viel Raum bleibt.

lnsolvenzentschädigung und Arbeitslosenentschädigung sowie Quellensteuer
Der Gläubiger hat für den Monat Juli 2025 lnsolvenzentschädigung und ab 01.OB.2O2S Arbeitsto-
sentaggeld bezogen. Die entsprechenden Abrechnungen liegen noch nicht vor. lm Umfang dieser
vom Gläubiger bezogenen Entschädigung geht die kollozierte Forderung gemäss Art.29 Abs. 2
AVIG (Arbeitslosenentschädigung) und Art. 54 Abs. 1 AVIG (lnsolvenzentschädigung) durch Le-
galzessionen auf die betreffenden Arbeitslosenversicherungskassen über:

Kopien der allenfalls bereits erhaltenen Abrechnungen in der Beilage.

Vom zur Auszahlung gelangenden Treffnis auf der Restlohnfcjrderung (Restlohn = Bruttoforderung
aus dem Arbeitsverhältnis abzüglich allfällige lnsolvenz- und Arbeitslosenentschädigung) werden
die gesetzlichen Arbeitnehmerbeiträge an die AHV/IV/EU, ALV und gemäss BVG und ÜVG (und
die Quellensteuer) abgezogen. Mit den entsprechenden Stellen rechnet die Konkursverwaltung
direkt ab.

Bitte füllen Sie den beiliegenden Fragebogen des Konkursamtes an die Lohngläubiger im Konkurs
über die Sibatec AG aus und retournieren Sie uns diesen innert 10 Tagen mit beiliegendem Ant-
wortcouvert.

Begründung:
Der Arbeitnehmer ist verpflichtet, nach Ablauf der Kündigungsfrist sämtliche von der Konkursver-
waltung oder den zuständigen Sozialversicherungsträgern zur Verfügung gestellten Formulare
bezüglich einer neuen Anstellung sowie zur Dokumentation der Bemühungen um eine Arbeitsauf-
nahme vollständig und wahrheitsgemäss auszufüllen. Dies dient der ordnungsgemässen Abwick-
lung der Abrechnungen mit den entsprechenden Kassen und Behörden.

Dividendenschätzung

ln diesem Verfahren können voraussichtlich folgende Dividenden ausbezahlt werden

1. Klasse: 45 %
2. Klasse: 0 %
3: Klasse: 0 %

Diese Dividendenschätzung erfolgt unter allem Vorbehalt und ohne Gewähr.
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Auflage Kollokationsplan

Der Kollokationsplan liegt beim unterzeichneten Konkursamt zur Einsicht auf. Klagen auf Anfech-
tung dieser Verfügung sind innert zwanzig Tagen, von der öffentlichen Auflage des Kollokations-
planes im Schweizerischen Handelsamtsblatt vom 28.11.2025 an gerechnet, beim Bezirksgericht
Hinwil anhängig zu machen (Art, 250 SchKG).

Rechtsmittelbelehru ng

Einsprache gegen die Kollokation kann gemäss Art. 250 SchKG innert 20 Tagen nach.öffentlicher
Auflage beim Konkursgericht erhoben werden.

Zur Beachtung

lm ordentlichen Verfahren (bei einem Streitwert ab CHF 30'000.00) sind in der Klageschrift die
Parteien, ihre allfälligen Vertreter, das Rechtsbegehren und der Streitwert zu nennen. Das Rechts,
begehren ist zu begründen und die Beweismittel zu bezeichnen (Arl.221 ZpO).

Die Klageschrift ist schriftlich im Doppel einzureichen (Art. 131 ZPO) und es ist diese Verfügung
beizulegen.

Bei einem Streitwert bis zu CHF 30'000.00 (vereinfachtes Verfahren) kann die Klage dagegen auch
mündlich eingereicht werden. Zudem ist eine Begründung der Klage nicht erfoidenicn (nrt. Z++
zPo).

Der Streitwert entspricht grundsätzlich dem mit der Klage höchstens erzielbaren Prozessgewinn
(vsl. BGE 131 lll 451 E. 1.2).

Die Klage gegen diese Verfügung ist gegen die Konkursmasse, vertreten durch das Konkursamt,
als Beklagte zu richten.

Freundliche Grüsse
Konkursamt ngen &
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Kopie geht an:
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Konkürsamt. Kirchgass.B. 8627 Grüninqen

Herr
Björn Wüst
Goldingerstrasse 5
8637 Laupen ZH

Post CH AG

Uneingeschrieben
zurück

Nicole Künzle
Konkurssekretärin

Konkursamt
Grüningen

Kirchgass 8, 8,627 Grüningen

Direkt O44 8O7 59 40
grubningen@nolariate.zh.ch

www.notariate.zh.ch
Zentrale OtU 8O7 59 40

Zürcher Kantonalbank
IEAN: GH64 OOTO O{12 9005 3400 5
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Grüningen, 17.11.2025

Konkurs Sibatec AG, Sennweidstrasse {d, 8608 Bubikon, Fabrik Sennweid,
cHE-205.251.220
Konku rseröffnun g: 24,OT .2025

Kollokationsverfügung Nr. 36
Forderungseingabe Nr. 9O

Gläubiger: Björn Wüst, Laupen ZH
Ref.: --

Sehr geehrter Herr Wüst

Wir haben zu der von lhnen angemeldeten Forderung von

cHF 1s'270.00, 
[:;$:#:lllJ;?''0, 

dabei ist die Anderuns vom14.0e.2025 zu

nachstehende Verfüg ung getroffen :

Lohnanspruch

Der Lohnanspruch beträgt monatlich brutto CHF 7'040.00 bei einem Beschäftigungsgrad von
100%.

Aufteilung in unbedingte und bedingte Forderungen

Gemäss Art. 210 SchKG sind die Forderungen nach ihrer rechtlichen Qualität in unbedjngte und
bedingte Forderun$en aufzuteilen. DaS Konkursamt hat die Forderungsteile entsprechend ihrer
Entstehung und Fälligkeit unterteilt.

r.ntl,"Elll?:f; *t
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Unbedingte Forderungen
Unbedingte Forderungen sind solche, die bereits entstanden und fällig sind und nicht vom Eintritt
weiterer Bedingungen abhängen. Dazu gehören insbesondere sämtliche Lohnansprüche, die bis
zum Datum der Konkurseröffnung rechtsgültig entstanden sind.

Lohnforderungen für die Zeitvor Konkurseröffnung werden daher als unbedingte Forderungen
kolloziert.

Bedingte Forderungen
Bedingte Forderungen sind solche, deren Entstehung, Fälligkeit oder Umfang von einem zukünfti-
gen, ungewissen Ergebnis abhängt. Zu den bedingten Lohnforderungen zählen insbesondere:

- Vertragliche Lohnansprüche für die Zeit nach Konkurseröffnung
- Kündigungsentschädigungen oderAbgangsentschädigungen
- Variable oder erfolgsabhängige Lohnbestandteile, deren Eintritt nicht feststeht
- Ansprüche aus Wettbewerbsverbot oder anderweitige arbeitsvertragliche Nebenleistungen

1. Von den angemeldeten Ansprüchen werden als unbedingte Forderungen in der {. Klasse
anerkannt und eingereiht:

Forderung

Lohn vor Konkurseröffnung
(01 .07 .2025 bis 24.07 .2025)

Anteil 13. Monatslohn vor Konkurs
(01 .07.2025 bis 24.07.2025)

Forderung

Lohn nach Konkurseröffnung
25.07 .2025 bis 31 .08.2025)

Anteil 13. Monatslohn nach Konkurs

2. Von den angemeldeten Ansprüchen werden analog SchKG Ar1.210 als bedingte Forderun-
gen in der 1. Klasse anerkannt und eingereiht:

CHF

angemeldet

14'0B0.00

CHF 1'190.00

CHF

angemeldet

0.00

CHF

CHF

CHF

CHF

CHF

zugelassen

5'450.30

454.20

zugelassen

B'629.70

735.800.

00

Bedingung:
Unverschuldete Unmöglichkeit, eine neue Arbeitsstelle zu finden.

Begründung:
Dem Arbeitnehmer obliegt auch bei ungerechtfertigter Entlassung die Pflicht, sich nach einer neuen
Arbeitsstelle umzuschauen, um den Schaden möglichst klein zu halten.
Der Arbeitnehmer muss sich an die Forderung anrechnen lassen, was er infolge der Beendigung
des Arbeitsverhältnisses erspart hat und was er durch anderweitige Arbeit verdient oder zu verdie-
nen absichtlich unterlaqsen hat (Art. 337c Abs. 2 OR).
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lnsolvenzentschädigung und Arbeitslosenentschädigung sowie Quellensteuer

Der Gläubiger hat für den Monat Juli 2O2S lnsolvenzentschädigung und ab 01.08.2025 Arbeitslo-
sentaggeld bezogen. Die entsprechenden Abrechnungen liegen noch nicht vor. lm Umfang dieser
vom Gläubiger bezogenen Entschädigung geht die kollozierte Forderung gemäss Art. 29 Abs. 2
AVIG (Arbeitslosenentschädigung) und Art. 54 Abs. 1 AVIG (lnsolvenzentschädigung) durch Le-
galzessionen auf die betreffenden Arbeitslosenversicherungskassen ü ber,

Kopien der allenfalls bereits erhaltenen Abrechnungen in der Beilage.

Vom zur Auszahlung gelangenden Treffnis auf der Restlohnforderung (Restlohn = Bruttoforderung
aus dem Arbeitsverhältnis abzüglich allfällige lnsolvenz- und Arbeitslosenentschädigung) werden
die gesetzlichen Arbeitnehmerbeiträge an die AHV/IV/EU, ALV und gemäss BVG und UVG (und
die Quellensteuer) abgezogen. Mit den entsprechenden Stellen rechnet die Konkursvenvaltung
direkt ab.

Bitte füllen Sie den beiliegenden Fragebogen des Konkursamtes an die Lohngläubiger im Konkurs
über die Sibatec AG aus und retournieren Sie uns diesen innert 10 Tagen mit beiliegendem Ant-
wortcouvert.

Begründung:
Der Arbeitnehmer ist verpflichtet, nach Ablauf der Kündigungsfrist sämtliche von der Konkursver-
waltung oder den zuständigen Sozialversicherungsträgern zur Verfügung gestellten Formulare be-
züglich einer neuen Anstellung sowie zur Dokumentation der Bernühungen um eine Arbeitsauf-
nahme vollständig und wahrheitsgemäss auszufüllen. Dies dient der ordnungsgemässen Abwick-
lung der Abrechnungen mit den entsprechenden Kassen und Behörden.

Dividendenschätzung

ln diesem Verfahren können voraussichtlich folgende Dividenden ausbezahlt werden:

1. Klasse: 45 %
2. Klasse: 0 7o

3. Klasse: 0 %

Diese Dividendenschätzung erfolgt unter allem Vorbehalt und ohne Gewähr.

Auflage Kollokationsplan

Der Kollokationsplan liegt beim unterzeichneten Konkursamt zur Einsicht auf. Klagen auf Anfech-
tung dieser Verfügung sind innert zwanzig Tagen, von der öffentlichen Auflage des Kollokations-
planes im Schweizerischen Handelsamtsblatt vom 28.1 1.2025 an gerechnet, beim Bezirksgericht
Hinwil anhängig zu machen (Art. 250 SchKG).

Rechtsmittelbelehru ng

Einsprache gegen die Kollokation kann gemäss Art. 250 SchKG innert 20 Tagen nach öffentlicher
Auflage beim Konkursgericht erhoben werden.

Zur Beachtung

lm ordentlichen Verfahren (bei einem Streitwert ab CHF 30'000.00) sind in der Klageschrift die
Parteien, ihre allfälligen Vertreter, das Rechtsbegehren und der Streitwert ZU fl€orr€rt; Das Rechts-
begehren ist zu begiünden und die Beweismittel zu bezeichnen (Art,221 ZPO).

Die Klageschrift ist schriftlich im Doppel einzureichen (Art. 131 ZPO) und es ist diese Verfügung
beizulegen.
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Bei einem Streitwert bis zu CHF 30'000.00 (vereinfachtes Verfahren) kann die Klage dagegen auch
mündlich eingereicht werden. Zudem ist eine Begründung der Klage nicht erforderlich (Art. 244
zPo).

Der Streitwert entspricht grundsätzlich dem mit der Klage höchstens erzielbaren Prozessgewinn
(vgl. BGE 131 lll 451E.1.2).

Die Klage gegen diese Verfügung ist gegen die Konkursmasse, vertreten durch das Konkursamt,
als Beklagte zu richten

Freundliche Grüsse
Konkursamt nt

We st. er, N

Kopie geht an:
Arbeitslosenkasse Kanton Zürich, lnsolvenzentschädigung
Arbeitslosenkasse Kanton Zürich, Arbeitslosenkasse
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Nicole Künzle
Konkurssekretärin

Konkursamt
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Konkursamt. Kirchqass B. 8627 Grüninqen

Herr
Bashkim Fazliji
Ziegelhofstrasse 3c
8730 Uznach

8620 Welzikon

Post CH AG

Uneingeschrieben
zurück

ffi

Grüningen, 17.11.2025

Konkurs Sibatec AG, Sennweidstrasse {d, 860g Bubikon, Fabrik $ennweidt
cHE-205.251.220
Konkurseröffnung: 24.07'2025

Kollokationsverfügu'ng Nr. 37
Forderungseingabe Nr. 9{

Gläubiger: Bashkim Fazhii, Uznach
Ref.: --

Sehr geehrter Herr Fazliji

Wir haben zu der von lhnen angemeldeten Forderung von

CHF 43'301.00, Forderung Nr. 91,

nachstehende Verfügung getroffen :

Lohnanspruch

Der Lohnanspruch beträgt monatlich brutto CHF 5'280.00 bei einem Beschäftigungsgrad von

100 %.

Aufteilung in unbedingte und bedingte Forderungen

Gemäss Art.2lOSchKG sind die Forderungen nach ihrer rechtlichen Qualität in unbedingte und

bedingte Forderungen aufzuteilen. Das Konkursamt hat die Forderungsteile entsprechend ihrer
Entstehung und Fälligkeit unterteilt.

Notariate
Kanton Zürich ß



Unbedingte Forderungen
Unbedingte Forderungen sind solche, die bereits entstanden und fällig sind und nicht vom Eintritt
weiterer Bedingungen abhängen . Dazu gehören insbesondere sämtliche Lohnansprüche, die bis

zum Datum der Konkurseröffnung rechtsgültig entstanden sind.

Lohnforderungen für die Zeit vor Konkurseröffnung werden daher als unbedingte Forderungeh
kolloziert.

Bedingte Forderungen
Bedingte Forderungen sind solche, deren Entstehung, Fälligkeit oder Umfang von einem zukünfti-
ggn, ungewissen Ergebnis abhängt . Zu den bedingten Lohnforderungen zählen insbesondere:

- Vertragliche Lohnansprüche für die Zeit nach Konkurseröffnung
- Kündigungsentschädigungen oderAbgangsentschädigungen
- Variable oder erfolgsabhängige Lohnbestandteile, deren Eintritt nicht feststeht
- Ansprüche aus Wettbewerbsverbot oder andenryeitige arbeitsvertragliche Nebenleistungen

1. Von den angemeldeten Ansprüchen werden als unbedingte Forderungen in der 1. Klasse
anerkannt und eingereiht:

Konkursamt Grüningen
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zugelassen

4'*087.75

340.65

zugelassen

11',752.25

979.35

0.00

3'095.10

zugelassen

485.10

2. Von den angemeldeten Ansprüchen werden analog SchKG Art. 210 als bedingte Forderun'
gen in der 1. Klasse anerkannt und eingereiht:

Forderung

Lohn vor Konkurseröffnung
(01 .07 .2025 bis 24.07 .2025)

Anteil 13. Monatslohn vor Konkurs

Forderung

Lohn nach Konkurseröffnung

Anteil 13. Monatslohn nach Konkurs

Ferienguthaben: 25 Tage

Forderung

Ferienguthaben für das Jahr 2025
(über 6 Monate vor
Konkurseröffnung): 2 f age

CHF

CHF

CHF

CHF

CHF

angemeldet

5'280.00

440.00

angemeldet

26'400.00

2'200.04

8'981.00

angemeldet

0.00

CHF

CHF

CHF

CHF

CHF

CHFFerienguthaben für das Jahr 2025 pro
Rata bis 30.09.2025
(18.75 Tage abzüglich 2 Tage über
6 Monate vor Konkurseröffnung und
abzüglich 4 Tage vor Konkurseröff-
nung bezogene Ferien):12.75f age

3. Von den angemeldeten Ansprüchen werden als unbedingte Forderung in der 3. Klasse an-

erkannt und eingereiht:

flb, l

-, 
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Bedingung:
Unverschuldete Unmöglichkeit, eine neue Arbeitsstelle zu finden

Begründung:
Dem Arbeitnehmer obliegt auch bei ungerechtfertigter Entlassung die Pflicht, sich nach einer neuen

Arbeitsstelle umzuschauen, um den Schaden möglichst klein zu halten'

Der Arbeitnehmer muss sich an die Forderung anrechnen lassen, was er infolge der Beendigung
des Arbeitsverhältnisses erspart hat und was er durch anderweitige Arbeit verdient oder zu verdie-

nen absichtlich unterlassen hat (Art. 337c Abs. 2 OR).

4. GHF 14'647.751ür Anteil Lohn nach Konkurseröffnung werden in Bestand, Rang und
Höhe abgewiesen, CHF 1'192.25 für Anteil Lohn vor Konkurseröffnung (unbedingte For'
derung) werden dem Anteil Lohn nach Konkurseröffnung zugewiesen (bedingte Forde'
rung).

Begründung:
Die vertraglich vereinbarte Kündigungsfrist wird ab Datum der Konkurseröffnung als Massstab für
die Forderung wegen vorzeitiger Auflösung des Arbeitsverhältnisses infolge Konkurses des Arbeit-
gebers genommen.

Gemäss Art. 335c Abs. 1 OR kann das Arbeitsverhältnis im ersten Dienstjahr mit einer Kündigungs-

frist von einem Monat, im zweiten bis und mit dem neunten Dienstjahr mit einer Frist von zwei

Monaten und nachher mit einer Frist von drei Monaten je auf das Ende eines Monats gekündigt

werden.

Gemäss Art. 335c Abs. 2 OR können diese Fristen durch schriftliche Abrede, Normalarbeitsvertrag
oder Gesamtarbeitsvertrag abgeändert werden, unter einen Monat dürfen sie jedoch nur durch

Gesamtarbeitsvertrag und nur für das erste Dienstjahr herabgesetzt werden.

Gemäss Arbeitsvertrag vom 04.12.2010 steht lhnen eine Kündigungsfrist von 2 Monaten zu, d.h.

in lhrem Fall bis zum 30.09.2025. Der Anteil 13. Monatslohn berechnet sich bis zum Ende der

Kündigungsfrist.

5. CHF 1'220.65 Anteil 13. Monatslohn (nach Konkurseröffnung) werden in Bestand, Rang
und Höhe abgewiesen, CHF 99.35 für Anteil 13. Monatslohn vor Konkurseröffnung (un-

bedingte Forderung) werden dem Anteil 13. Monatslohn nach Konkurseröffnung zuge'
wiesen (bedingte Forderung)

Begründung:
Das Arbeitsverhältnis wurde infolge der Konkurseröffnung vorzeitig beendet. Der 13. Monatslohn

stellt eine periodische Gratifikation dar, die nur anteilsmässig bis zum Zeitpunkt der Auflösung
des Arbeitsverhältnisses geschuldet ist.

Da das Arbeitsverhältnis vor Ablauf des Geschäftsjahres endete, besteht nur Anspruch auf den

zeitanteiligen Anteil des 13. Monatslohns bis zum Kündigungszeitpunkt (unbedingte Forderung

für die Zeit vor Konkurseröffnung, bedingte Forderung für die Zeit nach Konkurseröffnung).

Der Darüber hinausgehende Teil stellt keine fällige Forderung im Zeitpunkt der Konkurseröffnung

dar und ist deshalb nicht zu kollozieren.
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6. CHF 5'885.90 für Ferienanspruch werden in Bestand, Rang und Höhe abgewiesen, sowie
Zuweisung des Ferienanteils von 2 Tagen (CHF 485.50) in die 3. Klasse

Begründung:
Gemäss Art. 219 Abs.4 Ziff. 1 SchKG gehören in die 1. Klasse die Lohnforderungen derArbeit-
nehmerinnen und Arbeitnehmer aus den letzten sechs Monaten vor Konkurseröffnung.

Forderungen, die mehr als sechs Monate vor der Konkurseröffnung entstanden sind (2.B. Ferien-
guthaben aus dem Vorjahr), geniessen keinen Vozug und sind daher in der 3. Klasse zu kollozie-

Ien). Der hier beanspruchte Flrienanteil von 6 Tagen ist älter als sechs Monate und wird daher der

3. Klasse zugewiesen

Der Ferienanspruch für die Zeit vom 01.01.2025 bis 31 .12.2025 beträgt gemäss Arbeitsvertrag

25 Tage.

Für ein angebrochenes Jahr steht dem Arbeitnehmer ein anteilsmässiger Ferienanspruch zu.

Der Ferienanspruch beträgt demnach:

. Ferienguthaben für das Jahr 2025(über 6 Monate vor Konkurseröffnung): 2 Tage und werden

in der 3. Klasse kolloziert
- Ferienguthaben für das Jahr 2025 pro Rata bis 30.09.2025 (18.75 Tage abzüglich 2 Tage über

6 Monäte vor Konkurseröffnung und abzüglich 4 Tage vor Konkurseröffnung bezogene Ferien):

12.75Tage

Das Ferienguthaben pro Tag wird mit CHF 242.75 kapitalisiert.

Nach der zürcherischen Praxis des Arbe,itsgerichts sind bei ungerechtfertigter, fristloser Kündigung
(2.8. bei einem Konkurs) des Arbeitsverhältnisses die Ferienreste abgegolten, wenn Lohn ohne

Arbeitsleistung bezogen werden kann. Dies allerdings nur dann, wenn die Kündigungsfristen im

Vergleich mit dem Urlaubsguthaben lang waren und für die Stellensuche noch viel Raum bleibt.

lnsolvenzentschädigung und Arbeitslosenentschädigung

Der Gläubiger hat für den Monat Juli 2025 lnsolvenzentschädigung und ab 01.08.2025 Arbeitslo-

sentaggeld bezogen. Die entsprechenden Abrechnungen liegen noch nicht vor. lm Umfang dieser

vom Gläubiger bezogenen Entschädigung geht die kolloziörte Forderung gemäss Art. 29 Abs. 2

AVIG (Arbeitslosenentschädigung) und Rrt. 54 Abs. 1 AVIG (lnsolvenzentschädigung) durch Le-

galzessionen auf die betreffenden Arbeitslosenversicherungskassen über.

Kopien der allenfalls bereits erhaltenen Abrechnungen in der Beilage.

Vom zur Auszahlung gelangenden Treffnis auf der Restlohnforderung (Restlohn = Bruttoforderung

aus dem Arbeitsverhältnis abzüglich allfällige lnsolvenz- und Arbeitslosenentschädigung) werden

die gesetzlichen Arbeitnehmerbeiträge an die AHV/IV/EU, ALV und gemäss BVG und UVG abge-

zogen. Mit den entsprechenden Stellen rechnet die Konkursvenrvaltung direkt ab.

Biite füllen Sie den beiliegenden Fragebogen des Konkursamtes an die Lohngläubiger im Konkurs

über die Sibatec AG aus und retournieren Sie uns diesen innert 10 Tagen mit beiliegendem Ant-

wortcouvert

Begründung:
Dei Arbeitnehmer ist verpflichtet, nach Ablauf der Kündigungsfrist sämtliche von der Konkursver-

waltung oder den zuständigen Sozialversicherungsträgern zur Verfügung gestellten Formulare

bezüglich einer neuen Anstellung sowie zur Dokumentation der Bemühungen um eine Arbeitsauf-

nahme vollständig und wahrheitsgemäss auszufüllen. Dies dient der ordnungsgemässen Abwick-

lung der Abrechnungen mit den entsprechenden Kassen und Behörden.

flt-t
l-tld
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1. Kt
2. Kl
3. Kl

Dividendenschätzung

ln diesem Verfahren können voraussichtlich folgende Dividenden ausbezahlt werden

asse:45 %
asse: 0 7o

asse:0 %

Diese Dividendenschätzung erfolgt unter allem Vorbehalt und ohne Gewähr

Auflage Kollokationsplan

Der Kollokationsplan liegt beim unterzeichneten Konkursamt zur Einsicht auf. Klagen auf Anfech-

tung dieser Verfügung sind innert zwanzig Tagen, von der öffentlichen Auflage des Kollokations-
planes im Schweizerischen Handelsamtsblatt vom 28.1 1.2025 an gerechnet, beim Bezirksgericht
Hinwilanhängig zu machen (Art. 250 SchKG).

Rechtsmittelbelehrung

Einsprache gegen die Kollokation kann gemäss Art. 250 SchKG innert 20 Tagen nach öffentlicher
Auflage beim Konkursgericht erhoben werden.

Zur Beachtung

lm ordentlichen Verfahren (bei einem Streitwert ab CHF 30'000.00) sind in der Klageschrift die
Parteien, ihre allfälligen Vertreter, das Rechtsbegehren und der Streitwert zu nennen. Das Rechts-

begehren ist zu begründen und die Beweismittel zu bezeichnen (Ar1.221 ZPO).

Die Klageschrift ist schriftlich im Doppel einzureichen (Art. 131 ZPO) und es ist diese Verfügung
beizulegen.

Bei einem Streitwert bis zu CHF 30'000.00 (vereinfachtes Verfahren) kann die Klage dagegen auch

mündlich eingereicht werden. Zudem ist eine Begründung der Klage nicht erforderlich (Art. 244

zPo).

Der Streitwert entspricht grundsätzlich dem mit der Klage höchstens erzielbaren Prozessgewinn
(vgl. BGE 131 lll 451E.1.2).

Die Klage gegen diese Verfügung ist gegen die Konkursmasse, vertreten durch das Konkursamt,

als Beklagte zu richten.

alb
{&s"
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Amt für Wirtschaft und Arbeit, Arbeitslosenkasse Kanton St. Gallen
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Herr
Oguz Sarmas
Fabrikweg 4
5033 Buchs AG

8620 Welzikon

Protokoll-Nr,

Nicole Künzle
Kodkurssekretärin

Konkursamt
Grüningen

Kirchgass 8, 86.27 Grüningen

Direkt O44 8O7 59 40
grueningen@notariate-zh.ch

würw.notariate-zh,ch
Zentrafe 044AOT 5940

Zürcher Kantonalbank
IBAN: GH64 OOTO Ol12 9OOS 34OO 5

BIÖ ZKBKCHZZSOA

Post CH AG

Uneingeschrieben
zutrick
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Grüningen, 17.11.2025

Konkurs Sibatec AG, Sennweidstrasse {d, 8608 Bubikon, Fabrik Sennweid,
cHE-205.251.220
Konku rseröff nung : 24.07 .2025

Kollokationsverfügung Nr. 38
Forderungsnummer 92

Gläubiger: Oguz Sarmas, Buchs AG
Ref.: --

Sehr geehrter Herr Sarmas

Wir haben zu der von lhnen angemeldeten Forderung von

CHF 23'882.25, Forderung Nr.92,

nachstehende Verfügung getroffen :

Lohnanspruch

Der Lohnanspruch beträgt monatlich brutto CHF 6'700.00 bei einem Beschäftigungsgrad von
100 %.

Aufteilung in unbedingte und bedingte Forderungen

Gemäss ArL 2lOSchKG sind die Forderungen nach ihrer rechtlichen Qualität in unbedingte und
bedingte Forderungen aufzuteilen. Das Konkursamt hat die Forderungsteile entsprechend ihrer
Entstehung und Fälligkeit unterteilt.

Notariate lE 
=lKanton Zürich f| =.1
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Unbedingte Forderungen

Unbedingte Forderungen sind solche, die bereits entstanden und fällig sind und nicht vom Eintritt
weiterer Bedingungen abhängen. Dazu gehören insbesondere sämtliche Lohnansprüche, die bis
Zum Datum der Konkurseröffnung rechtsgültig entstanden sind.

Lohnforderungen für die Zeitvor Konkurseröffnung werden daher als unbedingte Forderungen
kolloziert.

Bedingte Forderungen

Bedingte Forderungen sind solche, deren Entstehung, Fälligkeit oder Umfang von einem zukünfti-
gen, ungewissen Ergebnis abhängt. Zu den bedingten Lohnforderungen zählen insbesondere:

- Vertragliche Lohnansprüche für die Zeit nach Konkurseröffnung
- Kündigungsentschädigungen oderAbgangsentschädigungen
- Variable oder erfolgsabhängige Lohnbestandteile, deren Eintritt nicht feststeht
- Ansprüche aus Wettbewerbsverbot oder andenrveitige arbeitsvertragliche Nebenleistungen

1. Von den angemeldeten Ansprüchen werden als unbedingte Forderungen in der 1. Klasse
anerkannt und eingereiht:

Forderung

Lohn vor Konkurseröffnung
(01 .07 .2025 bis 24,07 .2025)

Anteil 13. Monatslohn vor Konkurs

Forderung

Lohn nach Konkurseröffnung

Anteil 13. Monatslohn nach Konkurs

CHF

angemeldet

6'700.00

CHF 3',350.00

2. Von den angemeldeten Ansprüchen werden analog SchKG Aft. 210 als bedingte Forderun-
gen in der 1. Klasse anerkannt und eingereiht:

CHF

CHF

CHF

CHF

zugelassen

5'187.00

432.25

zugelassen

14',912.90

1',242.75

CHF

CHF

angemeldet

13'400.00

0.00

Bedingung:
Unverschuldete Unmöglichkeit, eine neue Arbeitsstelle zu finden

Begründung:
Dem Arbeitnehmerobliegt auch bei ungerechtfertigter Entlassung die Pflicht, sich nach einer neuen
Arbeitsstelle umzuschauen, um den Schaden möglichst klein zu halten.
Der Arbeitnehmer muss sich an die Forderung anrechnen lassen, was er infolge der Beendigung
des Arbeitsverhältnisses erspart hat und was er durch anderweitige Arbeit verdient oder zu verdie-
nen absichtlich unterlassen hat (Art. 337c Abs. 2 OR).

lnsolvenzentschädigung und Arbeitslosenentschädigung

Der Gläubiger hat für den Monat Juli 2025 lnsolvenzentschädigung und ab 01.08.2025 Arbeitslo-
sentaggeld bezogen. Die entsprechenden Abrechnungen liegen noch nicht vor. lm Umfang dieser
vom Gläubiger bezogenen Entschädigung geht did kollozierte Forderung'gemäss Art. 29 Abs. 2
AVIG (Arbeitslosenentschädigung) und Art. 54 Abs. 1 AVIG (lnsolvenzentschädigung) durch Le-
galzessionen auf die betreffenden Arbeitslosenversicherungskassen über.

Kopien der allenfalls bereits erhaltenen Abrechnungen in der Beilage.
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Vom zur Auszahlung gelangenden Treffnis auf der Restlohnforderung (Restlohn = Bruttoforderung
aus dem Arbeitsverhältnis abzüglich allfällige lnsolvenz- und Arbeitslosenentschädigung) werden
die gesetzlichen Arbeitnehmerbeiträge an die AHV/IV/EU, ALV und gemäss BVG und UVG UVG
abgezogen. Mit den entsprechenden Stellen rechnet die Konkursverwaltung direkt ab.

Bitte füllen Sie den beiliegenden Fragebogen des Konkursamtes an die Lohngläubiger im Konkurs
über die Sibatec AG aus und retournieren Sie uns diesen innert 10 Tagen mit beiliegendem Ant-
wortcouvert.

Begründung: Der Arbeitnehmer ist verpflichtet, nach Ablauf der Kündigungsfrist sämtliche von der
Konkursvenrualtung oder den zuständigen Sozialversicherungsträgern zur Verfügung gestellten
Formulare bezüglich einer neuen Anstellung sowie zur Dokumentation der Bemühungen LIm eine
Arbeitsaufnahme vollständig und wahrheitsgemäss auszufüllen. Dies dient der ordnungsgemässen
Abwicklung der Abrechnungen mit den entsprechenden Kassen und Behörden.

Dividendenschätzung

ln diesem Verfahren können voraussichtlich folgende Dividenden ausbezahlt werden

1. Klasse: 45 o/o.

2. Klasse: 0 %
3. Klasse: 0 %

Diese Dividendenschätzung erfolgt unter allem Vorbehalt und ohne Gewähr.

Auflage Kollokationsplan

Der Kollokationsplan liegt beim unterzeichneten Konkursamt zur Einsicht auf. Klagen auf Anfech-
tung dieser Verfügung sind innert zuranzig Tagen, von der öffentlichen Auflage des Kollokations-
planes im Schweizerischen Handelsamtsblatt vom 28.1 1.2025 an gerechnet, beim Bezirksgericht
Hinwil anhängig zu machen (Art. 250 SchKG).

Rechtsmittel belehru ng

Einsprache gegen die Kollokation kann gemäss Art. 250 SchKG innert 20 Tagen nach öffentlicher
Auflage beim Konkursgericht erhoben werden.

Zur Beachtung

lm ordentlichen Verfahren (bei einem Streitwert ab CHF 30'000.00) sind in der Klageschrift die
Parteien, ihre allfälligen Vertreter, das Rechtsbegehren und der Streitwert zu nennen. Das Rechts-
begehren ist zu begründen und die Beweismittel zu bezeichnen (Ar1.221 ZPO).

Die Klageschrift ist schriftlich im Doppel einzureichen (Art. 131 ZPO) und es ist diese Verfügung
beizulegen.

Bei einem Streitwert bis zu CHF 30'000.00 (vereinfachtes Verfahren) kann die Klage dagegen auch
mündlich eingereicht werden. Zudem ist eine Begründung der Klage nicht erforderlich (Art. 244
zPo).

Der Streitwert entspricht grundsätzlich dem mit der Klage höchstens erzielbaren Prozessgewinn
(vsl. BGE 131 lll 451E.1.2).

Die Klage gegen diese Verfügung ist gegen die Konkursmasse, vertreten durch das Konkursamt,
als Beklagte zu richten

flb,t
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Herr
Christian Schülkens
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zu rück

Nicole Künzle
Konkurssekretärin

Xonkursamt
Grüningen

Kirchgass 8, 8627 Grüningen

Direkt O44 8O7 59 40
grueningen@notariate-zh.ch

www.notariate-zh.ch
Zdntrale Ozl4 8O7 59 40

' Zürcher Kantonalbank
IBAN: GH64 OOTO 0112 9OO5 34OO 5
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Grüningen, 17.11.2025

Konkurs Sibatec AG, Sennweidstrasse {d, 8608 Bubikon, Fabrik Sennweid,
GHE-205.251.220
Konku rseröffnu n g : 24.OT .2025

Kollokationsverfügung Nr. 39
Forderungsnummer {O3

Gläubiger: Christian Schülkens, Rüti
Ref.: --

Sehr geehrter Herr Schülkens

Wir haben zu der von lhnen angemeldeten Forderung von

CHF 25'463.45, Forderung Nr. 103,

nachstehende Verfügung getroffen :

Lohnanspruch

Der Lohnanspruch beträgt monatlich brutto CHF 5'400.00 bei einem Beschäftigungsgrad von
100 %.

Aufteilung in unbedingte und bedingte Forderungen

Gemäss Art. 210 SchKG sind die Forderungen nach ihrer rechtlichen Qualität in unbedingte und
bedingte Forderungen aufzuteilen. Das Konkursamt hat die Forderungsteile entsprechenä ihrer
Entstehung und Fälligkeit unterteilt.

*",,IfEülitTßt



Unbedingte Forderungen
Unbedingte Forderungen sind solche, die bereits entstanden und fällig sind und nicht vom Eintritt
weiterer Bedingungen abhängen.Dazu gehören insbesondere sämtliche Lohnansprüche, die bis
zum Datum der Konkurseröffnung recfitsgültig entstanden sind.

Lohnforderungen für die Zeit vor Konkurseröffnung werden daher als unbedingte Forderunge.n
kolloziert.

Bedingte Forderungen
Bedingte Forderungen sind solche, deren Entstehung, Fälligkeit oder Umfang von einem zukünfti-
gen, ungewissen Ergebnis abhängt. Zu den bedingten Lohnforderungen zählen insbesondere:

- Vertragliche Lohnansprüche für die Zeit nach Konkurseröffnung

' Kündigungsentschädigungen oderAbgangsentschädigungen
- Variable oder erfolgsabhängige Lohnbestandteile, deren Eintritt nicht feststeht
- Ansprüche aus Wettbewerbsverbot oder anderweitige arbeitsvertragliche Nebenleistungen

1. Von den angemeldeten Ansprüchen werden als unbedingte Forderungen in der 1. Klasse
anerkannt uhd eingereiht:

Forderung

Lohn vor Konkurseröffnung
(01.07 .2025 bis 24.07.2025)

Anteil 13. Monatslohn vor Konkurs
01 .07 .2025 bis 24.07 .2025)

Forderung

Lohn nach Konkurseröffnung
(25.07 .2025 bis 30. 09.2025)

Anteil 13. Monatslohn nach Konkurs
(25.07 .2025 bis 30.09.2025))

Ferienguthaben: 1 4.9 Tage

Ferienguthaben für das Jahr 2025 pro
Rata bis 30.09.2025
(15 Tage abzüglich 2 Tage über
6 Monate vor Konkurseröffnung):
1 3 Tage

CHF

angemeldet

12'019.35

CHF 1'001 .60

CHF 7'415.75

CHF 1'001 .60

Konkursamt Grüningen
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zugelassen

4'180.65

zugelassen

12'019.35

0.00

3',227.90

CHF

angemeldet

4'180.65

CHF 348.40 CHF 348.40

2. Von den angemeldeten Ansprüchen werden analog SchKG Art.210 als bedingte Forderun-
gen in der 1. Klasse anerkannt und eingereiht:

CHF

CHF

CHF

CHF



3. Von den angemeldeten Ansprüchen werden als unbedingte Forderung in der 3. Klasse an-

erkannt und eingereiht:

Konkursamt Grüningen
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zugelassen

248.90

496.60

Forderung

Ferienguthaben für das Jahr 2O24:
1 Tag

Ferienguthaben für das Jahr 2O25 pro
Rata, über 6 Monate vor
Konkurseröffnung : 2 f age

CHF

CHF

angemeldet

497.70

0.00

CHF

CHF

Begründung: Gemäss Att.219 Abs. 4 Erste Klasse lit. a sind in der 1. Klasse privilegiert lediglich

Bedingung:
Unverschuldete Unmöglichkeit, eine neue Arbeitsstelle zu finden.

Begründung:
Dem Arbeitnehmer obliegt auch bei ungerechtfertigter Entlassung die Pflicht, sich nach einer neuen

Arbeitsstelle umzuschauen, um den Schaden möglichst klein zu halten.

Der Arbeitnehmer muss sich an die Forderung anrechnen lassen, was er infolge der Beendigung

des Arbeitsverhältnisses erspart hat und was er durch anderweitige Arbeit verdient oder zu verdie-

nen absichtlich unterlassen hat (Art. 337c Abs. 2 OR).

4. CHF 4'187.85 für Ferienanspruch werden in Bestand, Rang und Höhe abgewiesen, sowie
Zuweisung des Ferienanteils von 3 Tagerr (CHF 744.90) in die 3. Klasse

Begründung:
Gemäss Art. 219 Abs. 4 Ziff . 1 SchKG gehören in die 1. Klasse die Lohnforderungen der Arbeit-

nehmerinnen und Arbeitnehmer aus den letzten sechs Monaten vor Konkurseröffnung.

Forderungen, die mehr als sechs Monate vor der Konkurseröffnung entstanden sind (2.8. Ferien-

guthaben aus dem Vorjahr), geniessen keinen Vorzug und sind daher in der 3. Klasse zu kollozie-

ien). Der hier beanspruchte Ferienanteil von 6 Tagen ist älter als sechs Monate und wird daher der

3. Klasse zugewiesen

Der Ferienanspruch für die Zeit vom 01.O1.2025 bis 31 122025 beträgt gemäss Arbeitsvertrag

20 Tage.

Für ein angebrochenes Jahr steht dem Arbeitnehmer ein anteilsmässiger Ferienanspruch zu.

Der Ferienanspruch beträgt demnach:

- Ferienguthaben für das Jahr 2024:1 Tag und wird in der 3. Klasse kolloziert
- Ferienguthaben für das Jahr 2025 pro Rata, über 6 Monate vor Konkurseröffnung: 2 Tage und

werden in der 3. Klasse kolloziert
- Ferienguthaben für das Jahr 2025 pro Rata bis 30.09.2025 (15 Tage abzüglich 2 Tage über 6

Monate vor Konkurseröffnung): 13 Tage

Das Ferienguthaben (exkl. Anteil 13. Monatslohn, da dieser bereits separat angemeldet und ein-

gereiht wurde) pro Tag wird mit CHF 248.30 kapitalisiert'

Nach der zürcherischen Praxis des Arbeitsgerichts sind bei ungerechtfertigter, fristloser Kündigung

(2.8. bei einem Konkurs) des Arbeitsverhältnisses die Ferienreste abgegolten, wenn Lohn ohne

Arbeitsleistung bezogen werden kann. Dies allerdings nur dann, wenn die Kündigungsfristen im

Vergleich mit dem Urlaubsguthaben lang waren und für die Stellensuche noch viel Raum bleibt.
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lnsolvenzentschädigung und Arbeitslosenentschädigung

Der Gläubiger hat für den Monat Juli 2O25 lnsolvenzentschädigung und ab 01.08.2025 Arbeitslo-
sentaggeld bezogen. Die entsprechenden Abrechnungen liegen noch nicht vor. lm Umfang dieser
vom Gläubiger bezogenen Entschädigung geht die kollozierte Forderung gemäss Arl. 29 Abs. 2
AVIG (Arbeitslosenentschädigung) und Art. 54 Abs. 1 AVIG (lnsolvenzentschädigung) durch Le-
galzessionen auf die betreffenden Arbeitslosenversicherungskassen über.

Kopien der allenfalls bereits erhaltenen Abrechnungen in der Beilage.

Vom zur Auszahlung gelangenden Treffnis auf der Restlohnforderung (Restlohn = Bruttoforderung
aus dem Arbeitsverhältnis abzüglich allfällige lnsolvenz- und Arbeitslosenentschädigung) werden
die gesetzlichen Arbeitnehmerbeiträge an die AHV/IV/EU, ALV und gemäss BVG und UVG abge-
zogen. Mit den entsprechenden Stellen rechnet die Konkursvenvaltung direkt ab.

Bitte füllen Sie den beiliegenden Fragebogen des Konkursamtes an die Lohngläubiger im Konkurs
über die Sibatec AG aus und retournieren Sie uns diesen innert 10 Tagen mit beiliegendem Ant-
wortcouvert.

Begründung:
Der Arbeitnehmer ist verpflichtet, nach Ablauf der Kündigungsfrist sämtliche von der Konkursver-
waltung oder den zuständigen Sozialversicherungsträgern zur Verfügung gestellten Formulare
bezüglich einer neuen Anstellung sowie zur Dokumentation der Bemühungen um eine Arbeitsauf-
nahme vollständig und wahrheitsgemäss auszufüllen. Dies dient der ordnungsgemässen Abwick-
lung der Abrechnungen mit den entsprechenden Kassen und Behörden.

Dividendenschätzung:

ln diesem Verfahren können voraussichtlich folgende Dividenden ausbezahlt werden

1. Klasse: 45 %
2. Klasse: 0 %
3. Klasse: 0 %

Diese Dividendenschätzung erfolgt unter allem Vorbehalt und ohne Gewähr.

Auflage Kollokationsplan

Der Kollokationsplan liegt beim unterzeichneten Konkursamt zur Einsicht auf. Klagen auf Anfech-
tung dieser Verfügung sind innert zutanzig Tagen, von der öffentlichen Auflage des Kollokations-
planes im Schweizerischen Handelsamtsblatt vom 28.1 1.2025 an gerechnet, beim Bezirksgericht
Hinwil anhängig zu machen (Art. 250 SchKG).

Rechtsmittelbelehru ng

Einsprache gegen die Kollokation kann gemäss Art. 250 SchKG innert 20 Tagen nach öffentlicher
Auflage beim Konkursgericht erhoben werden.

Zur Beachtung

lm ordentlichen Verfahren (bei einem Streitwert ab CHF 30'000.00) sind in der Klageschrift die
Parteien, ihre allfälligen Vertreter, das Rechtsbegehren und der Streitwert zu nennen. Das Rechts-
begehren ist zu begründen und die Beweismittel zu bezeichnen (Nt.221 ZPO).

Die Klageschrift ist schriftlich im Doppel einzureichen (Art. 131 ZPO) und es ist diese Verfügung
beizulegen.
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Bei einem Streitwert bis zu CHF 30'000.00 (vereinfachtes Verfahren) kann die Klage dagegen auch
mündlich eingereicht werden. Zudem ist eine Begründung der Klage nicht erforderlich (Art. 244
zPo).

Der Streitwert entspricht grundsätzlich dem mit der Klage höchstens erzielbaren Prozessgewinn
(vgl. BGE 131 lll 451E.1.2).

Die Klage gegen diese Verfügung ist gegen die Konkursmasse, vertreten durch das Konkursamt,
als Beklagte zu richten
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Nicole Künzle

Konkurssekretärin

Konksrsamt
Grüningen

Kirchgass 8, 8627 Grüningen

Direkt O44 8O7 59 40
grueningen@notariate-zh.ch

ww.notariate-zh.ch
Zentrale O44 8OZ 59 40

Zürcher Kantonalbank
IBAN: GH64 OO7O0112 9OO5 3400 5

Btc ZKBKC1|ZZEoA

8620 Wetzikon

98.42.131 191.00009185

Konkursami. Kirchqass 8. 8627 Grüninoen

Herr
Erduan Jusovic
Kantonsstrasse 52f
8863 Buttikon SZ

PP

R llllllllllllllllllllllllillllllllllll
Post CH AG

Uneingeschrieben
zunick

ffi

Grüningen, 17.11.2025

Konkurs Sibatec AG, Sennweidstrasse {d, 8608 Bubikon, Fabrik Sennweidn

GHE-205.251.22l'
Konku rseröffnun g: 24.07 .2025

Kollokationsverfügung Nr. 40
Forderungsnummer {06

Gläubiger: Erduan Jusovic, Buttikon SZ
Ref.:--

Sehr geehrter Herr Jusovic

Wir haben zu der von lhnen angemeldeten Forderung von

CHF 27'106.55, Forderung Nr. 106,

nachstehende Verfügung getroffen:

Lohnanspruch

Der Lohnanspruch beträgt monatlich brutto CHF 6'910.00 bei einem Beschäftigungsgrad von

100 %.

Aufteilung in unbedingte und bedingte Forderungen

Gemäss Art.210 SchKG sind die Forderungen nach ihrer rechtlichen Qualität in unbedingte und

bedingte Forderungen aufzuteilen. Das Konkursamt hat die Forderungsteile entsprechend ihrer

Entstehung und Fälligkeit unterteilt.

Notariate l9 
=lKanton Zürich R =-l



Konkursamt Grüningen
2

zugelassen

5'349.70

445.80

zugelassen

15'380.40

1'281.70

1',143.75

zugelassen

381.25

Unbedingte Forderungen
Unbedingte Forderungen sind solche, die bereits entstanden und fällig sind und nicht vom Eintritt

weiterer Bedingungen abhängen.Dazu gehören insbesondere sämtliche Lohnansprüche, die bis

zum Datum der Konkurseröffnung rechtsgültig entstanden sind.

Lohnforderungen für die Zeit vor Konkurseröffnung werden daher als unbedingte Forderungen

kolloziert.

Bedingte Forderungen
Bedingte Forderungen sind solche, deren Entstehung, Fälligkeit oder Umfang von einem zukünfti-

gen, ungewissen Ergebnis abhängt. Zu den bedingten Lohnforderungen zählen insbesondere:

- Vertragliche Lohnansprüche für die Zeit nach Konkurseröffnung
- Kündigungsentschädigungen oderAbgangsentschädigungen
- Variable oler erfolgsabhängige Lohnbestandteile, deren Eintritt nicht feststeht
- Ansprüche aus Wettbewerbsverbot oder andenrueitige arbeitsvertragliche Nebenleistungen

1. Von den angemeldeten Ansprüchen werden als unbedingte Forderungen in der 1. Klasse
anerkannt und eingereiht:

2. Von den angemeldeten Ansprüchen werden analog SchKG Art.210 als bedingte Forderun'
gen in der 1. Klasse anerkannt und eingereiht:

Forderung

Lohn vor Konkurseröffnung
(01 .07 .2025 bis 24.o7 .2025)

Anteil 13. Monatslohn vor Konkurs
(01 .07 .2025 bis 24.07 .2025)

Forderung

Lohn nach Konkurseröffnung

Anteil 13. Monatslohn nach Konkurs

Forderung

Ferienguthaben für das Jahr 2024:
1.2Tage

Ferienguthaben für das Jahr 2025 bis
6 Monate vor Konkurseröffnung
(24.01.2025):2,5 Tage

CHF

CHF

CHF

CHF

CHF

CHF

angemeldet

5349.70

445.80

angemeldet

15'380.30

1',281.70

2'292.65

angemeldet

764.25

CHF

CHF

CHF

CHF

CHF

CHF

Ferienguthaben für das Jahr 2025 pro
Rata bis 30.09.2025 (15Tage abzüg-
lich 2,5 Tage über 6 Monate vor Kon-
kurseröffnung und abzüglich bezo-
gene Ferien): 3.6 Tage

3. Von den angemeldeten Ansprüchen werden als unbedingte Forderungen in der 3. Klasse

anerkannt und eingereiht:

CHF 1',592.15 CHF 794.25
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Bedingung:
Unverschuldete unmöglichkeit, eine neue Arbeitsstelle zu finden

Begründung:
Dem Arbeitnehmer obliegt auch bei ungerechtfertigter Entlassung die Pflicht, sich nach einer neuen

Arbeitsstelle umzuschauen, um den Schaden möglichst klein zu halten.

Der Arbeitnehmer muss sich an die Forderung anrechnen lassen, was er infolge der Beendigung

des Arbeitsverhältnisses erspart hat und was er durch andenveitige Arbeit verdient oder zu verdie-

nen absichtlich unterlassen hat (Art. 337c Abs. 2 OR).

4. CHF 240.00 für Ferienanspruch werden in Bestand, Rang und Höhe abgewiesen, sowie

Zuweisung des Ferienanteils von 7.6 Tagen (CHF 1'824.00) in die 3. Klasse

Begründung:
Geääss Art. 21g Abs. 4 Ziff. 1 SchKG gehören in die 1. Klasse die Lohnforderungen derArbeit
nehmerinnen und Arbeitnehmer aus den letzten sechs Monaten vor Konkurseröffnung'

Forderungen, die mehr als sechs Monate vor der Konkurseröffnung entstanden-sind (z'8. Ferien-

guthaberiaus dem Vorjahr), geniessen keinen Vorzug und sind daher in der 3. Klasse zu kollozie-

ien). Der hier beanspruchte FLrienanteil von 6 Tagen ist älter als sechs Monate und wird daher der

3. Klasse zugewiesen

Der Ferienanspruch für die Zeit vom 01.01,2025 bis 31 j2.2025 beträgt gemäss Arbeitsvertrag

20 Tage.

Für ein angebrochenes Jahr steht dem Arbeitnehmer ein anteilsmässiger Ferienanspruch zu.

Der Ferienanspruch beträgt demnach:

- Ferienguthaben für das Jahr 2024: 1.2Ta;ge und werden in der 3. Klasse kolloziert

- Ferienluthaben für das Jahr 2025 bis 6 Monate vor Konkurseröffnung (24.01.2025): 2,5 Tage

und werden in der 3. Klasse kolloziert
Fer.ienguthaben für das Jahr 2025 pro Rata bis 30.09.2025 (15 Tagg abzüglich 2,5 Tage über

6 Monäte vor Konkurseröffnung und abzüglich bezogene Ferien): 3'6 Tage

Das Ferienguthaben (exkl. Anteil 13. Monatslohn, da dieser bereits separat angemeldet und ein-

gereiht wuräe) wird pä Tag mit CHF 317.70 kapitalisiert.

Nach der zürcherischen praxis des Arbeitsgerichts sind b_ei ungerechtfertigter, fristloser Kündigung

(2.B. bei einem Konkurs) des Arbeitsverhältnisses die Ferienreste abgegolten, wenn Lohn ohne

Arbeitsleistung bezogen'werden kann. Dies. allerdings nur dann, wenn die Kündigrrngsfristen im

Vergleich mit äem UrTaubsguthaben lang waren und für die Stellensuche noch viel Raum bleibt.

lnsotvenzentschädigung und Arbeitslosenentschädigung sowie Quellensteuer

Der Gläubiger hat für den Monat Juli 2O2S lnsolvenzentschädigung und ab 01 .08.2025 Arbeitslo-

sentaggeld be=ogen. Die entsprechenden Abrechnungen liegen noch nicht vor. lm Umfang diesel

uorn öi-arUiger bäzogenen Entschädigung geht die kollozierte Fordenlng gemäss Art. 29 Abs. 2

AVIG (Arbei-trlos"nunt"chädigung) und Art. 54 Abs. 1 AVIG (lnsolvenzentschädigung) durch Le-

galzessionen auf die betreffenden Arbeitslosenversicherungskassen über'

Kopien der allenfalls bereits erhaltenen Abrechnungen in der Beilage.

Vom zur Auszahlung gelangenden Treffnis auf der Restlohnforderung (Restlohn = Bruttoforderung

aus dem Arbeitsver6ätnis äO=rglich allfällige lnsolvenz- und Arbeitslosenentschädigung) werden

die gesetzlichen Arbeitnehmerbeiträge an die AHV/IV/EU, ALV und gemäss BVG und UVG (und

die öuellensteuer) abgezogen. Mit den entsprechenden Stellen rechnet die Konkursveruvaltung

direkt ab.

rlt-lt-lt-ll-l



Konkursamt Grüningen
4

I

Bitte füllen Sie den beiliegenden Fragebogen des Konkursamtes an die Lohngläubiger im Konkurs

über die Sibatec AG auJund retournieren Sie uns diesen innert 10 Tagen mit beiliegendem Ant-

wortcouvert

3::li[3i|r|eTmer ist verpftichtet, nach Abrauf der Kündisungsfrist sämtliche von der Konkursver-

waltung oder den zuständigen Sozialversicherungsträgern zur Verfügung gestellten Formulare

bezügli-ch einer neuen Anstellung sowie zur Dokumentation der Bemühungen um eine Arbeitsauf-

nahmie vollständig und wahrheitsgemäss auszufüllen. Dies dient der ordnungsgemässen Abwick-

lung der Abrechnungen mit den entsprechenden Kassen und Behörden.

Dividendenschätzung

ln diesem Verfahren können voraussichtlich folgende Dividenden ausbezahlt werden

1. Klasse: 45 %
2. Klasse: 0 %
3. Klasse: 0 %

Diese Dividendenschätzung erfolgt unter allem Vorbehalt und ohne Gewähr.

Auflage Kollokationsplan

Der Kollokationsplan liegt beim unterzeichneten Konkursamt zur Einsicht auf. Klagen auf Anfech-

tung dieser Verfügung sind innert zwanzig Tagen, y9n_9"I^qT"ntlichen Auflage des Kollokations-

plaies im Schweüerischen Handelsamtsblatt vom 28.1 1.2025 an gerechnet, beim Bezirksgericht

Hinwil anhängig zu machen (Art. 250 SchKG).

Rechtsmittelbelehrun g

Einsprache gegen die Kollokation kann gemäss Art. 250 SchKG innert 20 Tagen nach öffentli-

cher Auflage beim Konkursgericht erhoben werden.

Zur Beachtung

lm ordentlichen Verfahren (bei einem Streitwert ab CHF 30'000.00) sind in der Klageschrift die

Parteien, ihre allfälligen Vertreter, das Rechtsbegehren und der Streitwert zu nennen. Das Rechts-

begehren ist zu begründen und die Beweismittel zu bezeichnen (Ar1.221 ZPO).

Die Klageschrift ist schriftlich im Doppel einzureichen (Art. 131 ZPO) und es ist diese Verfügung

beizulegen.

Bei einem Streitwert bis zu CHF 30'000.00 (vereinfachtes Verfahren) kann die Klage dagegen auch

mündlich eingereicht werden. Zudem ist eine Begründung der Klage nicht erforderlich (Art. 244

zPo).

Der Streitwert entspricht grundsätzlich dem mit der Klage höchstens erzielbaren Prozessgewinn

(vsl. BGE 131 lll 451E.1.2).

Die Klage gegen diese Verfügung ist gegen die Konkursmasse, vertreten durch das Konkursamt,

als Beklagte zu richten.
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Freundliche Grüsse
Konkursamt Grüningen
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Protokoll-Nr'
Nicole Künzle

Konkurssekretärin

Konkursamt
Grüningen

Nirchgass 8, 8'627 Grüningen

Direkt O44 807 59 40
grueningen@notariate-zh.ch

www.notaiiate'zh.ch
Zentrale OMAOT 594f)

Zürcher Kantonalbank
IBAN: GH64 OOTO 0112 9OO5 3400 5

BIG ZKBKCHZZSOA

Konkursamt. Kirchqass 8. 8627 Grüninqen

Einschreiben
MISUMI Europa GmbH
Franklinstrasse 61-63
60486 FrankfurUMain
Germany

Grüningen, 17.11.2025

Konkurs Sibatec AG, Sennweidstrasse {d, 8608 Bubikon, Fabrik Sennweid,
cHE-205.251.220
Konkurseröffnun g: 24,07 .2025

Kollokationsverfügung Nr, 4{
Forderungsnummer {O7

Gläubiger: MISUMI Europa GmbH, FrankfurUMain
Ref.: --

Sehr geehrte Damen und Herren

Wir haben zu der von lhnen angemeldeten Forderung von

CHF 474.64, Forderung Nr. 107,

nachstehende Verfüg ung getroffen :

Umrechnung Geldforderung in Landeswährung

Der Gläubiger hat im Konkursverfahren eine Forderung in der Höhe von EUR 440.65 eingereicht.
Die Forderung lautet auf eine Fremdwährung (Euro) und ist im Kollokationsplan analog SchKG Art.
67 Abs. 1 Zifler 3 in Schweizer Franken (CHF) umzurechnen.

Die Umrechnung erfolgt nach dem am Tag der Konkurseröffnung gültigen Devisenkurs (Verkaufs-
kurs gemäss offiziel ler Kursl iste einer schweizerischen Grossbank).

Der Konkurs wurde am 24.07.2024 eröffnet. Der massgebende Umrechnungskurs EUR/CHF per
diesen Datums betrug 1 EUR = 0.9284 CHF.

Daraus ergibt sich folgende Umrechnung:

EUR 474.64 x0.9284 = 440.65 CHF

Die Forderung wird daher im Kollokationsplan mit CHF 440.65 als unbedingte Forderung in der
3. Klasse anerkannt und eingereiht.

Notariate
Kanton Zürich *
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Zustellungsort bei ausländischen Gläubigern

Die Gläubigerin mit ausländischem Sitz, hat dem Konkursamt keinen Zustellungsort in der Schweiz
bekannt gegeben. Deshalb gilt als Zustellungsort für die MISUMI Europa GmbH weiterhin das Kon-
kursamt als Zustellungsort (vgl. Art. 232Zi'ff .6 SchKG).

Dividendenschätzung

ln diesem Verfahren können voraussichtlich folgende Dividenden ausbezahlt werden

1. Klasse: 45 %
2. Klasse: 0 %
3. Klasse: 0 %

Diese Dividendenschätzung erfolgt unter allem Vorbehalt und ohne Gewähr.

Auflage Kol lokationsplan

Der Kollokationsplan liegt beim unterzeichneten Konkursamt zur Einsicht auf. Klagen auf Anfech-
tung dieser Verfügung sind innert zwanzig Tagen, von der öffentlichen Auflage des Kollokations-
planes im Schweizerischen Handelsamtsblatt vom 28:1 1.2025 an gerechnet, beim Bezirksgericht
Hinwilanhängig zu machen (Art. 250 SchKG).

Rechtsmittelbeleh ru ng

Einsprache gegen die Kollokation kann gemäss Art. 250 SchKG innert 20 Tagen nach öffentlicher
Auflage beim Konkursgericht erhoben werden.

Zur Beachtung

lm ordentlichen Verfahren (bei einem Streitwert ab CHF 30'000.00) sind in der Klageschrift die
Parteien, ihre allfälligen Vertreter, das Rechtsbegehren und der Streitwert zu nennen. Das Rechts-
begehren ist zu begründen und die Beweismittel zu bezeichnen (Art.221ZPO).

Die Klageschrift ist schriftlich im Doppel einzureichen (Art. 131 ZPO) und es ist diese Verfügung
beizulegen.

Bei einem Streitwert bis zu CHF 30'000.00 (vereinfachtes Verfahren) kann die Klage dagegen auch
mündlich eingereicht werden. Zudem ist eine Begründung der Klage nicht erforderlich (Art. 244
zPo).

Der Streitwert entspricht grundsätzlich dem mit der Klage höchstens erzielbaren Prozessgewinn
(vsl, BGE 131 lll 451E.1.2).

Die Klage gegen diese Verfügung ist gegen die Konkursmasse, vertreten durch das Konkursamt,
als Beklagte zu richten.
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